
  
  

Daniela Rupp 
Auswirkungen der persönlichen Anrede 1 () 

Erfasste Fragebögen = 700 

Auswertungsteil der geschlossenen Fragen 

1 . Vorwort 

Diese Umfrage nimmt 3 bis 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch. Ich bitte Sie, die Fragen stets ehrlich zu beantworten. 
Selbstverständlich erfolgt die Umfrage anonym, sodass keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden können. 

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Beantwortung der folgenden Fragen! 

2 . Angaben zur Ihrer Person 

2 .1) Wie alt sind Sie? 

n=700 
mw=2,4 
s=1 

unter 28 178 

174 

272 

76 

2 9 bis 43 

4 bis 58 

über 58 

4 

2 .2) Sind Sie angestellt oder verbeamtet? 

n=700 
mw=1,5 
s=0,5 

Angestellte/r 

Beamter/-in 

331 

369 

3 . Fragen zur Anrede 

3 

3 

3 

3 

.1) Siezen oder Duzen Sie Ihren Vorgesetzten, welcher Ihre Beurteilung erstellt? 

n=700 
mw=1,5 
s=0,5 

Siezen 

Duzen 

336 

364 

.2) Würden Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) lieber Siezen? 

n=364 
mw=1,9 
s=0,2 

Ja 24 

Nein 340 

.3) Würden Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) lieber Duzen? 

n=336 
mw=1,8 
s=0,4 

Ja 78 

Nein 258 

.4) Gab es Situationen, in denen Sie froh waren, dass Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
siezen? 

n=336 
Ja 181 

155 Nein 

3 .5) Gab es Situationen, in denen Sie froh waren, dass Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
duzen? 

n=363 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 178 

185 Nein 
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3 .6) Ist Ihnen grundsätzlich das Siezen oder Duzen lieber? 

n=700 
mw=2,5 
s=0,7 

Siezen 

Duzen 

Beides 

82 

215 

403 

3 .7) Irritiert es Sie, wenn Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) siezen, während Ihre Kollegen/ 
innen diesen duzen? 

n=700 
mw=1,6 
s=0,5 

Ja 280 

420 Nein 

3 .8) Herrscht bei Ihnen im Team eine Duzkultur? 

n=700 
mw=1,2 
s=0,4 

Ja 547 

153 Nein 

4 . Fragen zum Umgang mit Kritik 

4 .1) Unter welchen Umständen fällt es Ihnen leichter Kritik anzunehmen? 

Wenn es von einer vertrauten Person ausgesprochen wird / Wenn es im Rahmen eines 
vertrauten Verhältnisses ausgesprochen wird 

Wenn es auf einer distanzierten Ebene ausgesprochen wird / Wenn zwischen mir und der 
kritikäußernden Person eine persönliche Distanz herrscht 

n=700 
mw=2,6 
s=0,9 

1 

6 

48 

9 

Ich kann in beiden Situationen (Variante 1 und 2)) Kritik gleichgut/gleichschlecht annehmen 

Ich habe noch nie darauf geachtet, ich weiß es nicht 

411 

72 

4 .2) Empfinden Sie Kritik oft als persönlichen Angriff? 

n=700 
mw=1,8 
s=0,4 

Ja 168 

532 Nein 

4 .3) Macht es für Sie einen Unterschied, ob ein Kollege oder Ihr Vorgesetzter (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) Sie 
kritisiert? 

n=700 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 368 

332 Nein 

5 . Ihre persönliche Einschätzung ist nun gefragt 

5 

5 

5 

.1) Haben Sie das Gefühl, dass Sie ausschließlich nach dem Leistungsprinzip beurteilt werden? 

n=369 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 167 

202 Nein 

.2) Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) Auswirkungen auf Ihre Beurteilung hat? 

n=700 
mw=1,8 
s=0,4 

Ja 107 

593 Nein 

.3) Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) Auswirkungen auf Ihren Umgang mit Kritik hat? 

n=700 
mw=1,7 
s=0,5 

Ja 201 

499 Nein 
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5 

5 

5 

.4) Haben Sie das Gefühl, dass durch das Duzen eine gewisse Nähe/Vertrautheit hergestellt werden kann? 

n=700 
mw=1,1 
s=0,3 

Ja 613 

87 Nein 

.5) Haben Sie das Gefühl, dass durch das Siezen eine soziale Distanz hergestellt werden kann? 

n=700 
mw=1,2 
s=0,4 

Ja 540 

160 Nein 

.6) Denken Sie, dass man auch trotz dessen, dass man seinen Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
duzt, mit diesem auf einer professionellen Ebene bleiben kann? 

n=700 
mw=1,1 
s=0,3 

Ja 642 

58 Nein 

5 .7) Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Vorgesetzter (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) das >Siezen< bewusst als 
strategisches sprachliches Mittel für Höflichkeit benutzt? (Bsp.: Ihr Vorgesetzter sagt etwas, das als unangebracht/ 
unhöflich angesehen ist, möchte dies durch das Siezen allerdings überspielen) 

n=336 
mw=1,7 
s=0,4 

Ja 92 

Nein 244 

6 . Eine letzte Frage zum Abschluss 

6 .1) Hätte es Sie irritiert, wenn man Sie im Rahmen der Umfrage mit >Du< angesprochen hätte? 

n=700 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 332 

368 Nein 

Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals für Ihre Teilnahme! 
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y 

y 1 2 100% 

80% 

2 

1 

2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

1 73 158 331 

1 

1 

3 

63 

36 

206 

364 

369 

700 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Siezen oder Duzen Sie Ihren Vorgesetzten, welcher Ihre 
Beurteilung erstellt? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Siezen 

2: Duzen 

y 

y 1 2 3 4 100% 

80% 

4 

3 

4 

3 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

7 4 

4 

31 188 38 331 

7 38 

69 

223 

411 

34 

72 

369 

700 

2 

1 
2 

1 1 48 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Unter welchen Umständen fällt es Ihnen leichter Kritik 
anzunehmen? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Wenn es von einer vertrauten Person ausgesprochen wird / Wenn es im Rahmen 

2: Wenn es auf einer distanzierten Ebene ausgesprochen wird / Wenn zwischen mir 

3 

4 

: Ich kann in beiden Situationen (Variante 1 und 2)) Kritik gleichgut/gleichschlecht 

: Ich habe noch nie darauf geachtet, ich weiß es nicht 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

5 6 

1 

275 331 

5 318 

593 

369 

700 1 07 1 1 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) 
Auswirkungen auf Ihre Beurteilung hat? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

9 3 238 331 

1 

2 

08 

01 

261 

499 

369 

700 
1 1 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) 
Auswirkungen auf Ihren Umgang mit Kritik hat? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 
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y 

y 1 2 100% 

80% 

2 

1 
1 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

2 97 34 331 

3 

6 

45 

42 

24 

58 

369 

700 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass man auch trotz dessen, dass man 
seinen Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

5 2 121 173 

4 

9 

0 

2 

123 

244 

163 

336 

1 
1 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Vorgesetzter (der, 
welcher Ihre Beurteilung schreibt) das >Siezen< bewusst 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 
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Präferenz: Duzen 

Daniela Rupp 
Präferenz: Duzen () 

Erfasste Fragebögen = 215 

Auswertungsteil der geschlossenen Fragen 

1 . Vorwort 

Diese Umfrage nimmt 3 bis 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch. Ich bitte Sie, die Fragen stets ehrlich zu beantworten. 
Selbstverständlich erfolgt die Umfrage anonym, sodass keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden können. 

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Beantwortung der folgenden Fragen! 

2 . Angaben zur Ihrer Person 

2 .1) Wie alt sind Sie? 

n=215 
mw=2 
s=0,9 

unter 28 84 

62 

60 

9 

2 9 bis 43 

4 bis 58 

über 58 

4 

2 .2) Sind Sie angestellt oder verbeamtet? 

n=215 
mw=1,5 
s=0,5 

Angestellte/r 

Beamter/-in 

100 

115 

3 . Fragen zur Anrede 

3 

3 

3 

3 

.1) Siezen oder Duzen Sie Ihren Vorgesetzten, welcher Ihre Beurteilung erstellt? 

n=215 
mw=1,6 
s=0,5 

Siezen 

Duzen 

93 

122 

.2) Würden Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) lieber Siezen? 

n=122 
mw=2 
s=0,1 

Ja 1 

Nein 121 

.3) Würden Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) lieber Duzen? 

n=93 
mw=1,4 
s=0,5 

Ja 56 

37 Nein 

.4) Gab es Situationen, in denen Sie froh waren, dass Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
siezen? 

n=93 
Ja 27 

66 Nein 

3 .5) Gab es Situationen, in denen Sie froh waren, dass Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
duzen? 

n=121 
mw=1,4 
s=0,5 

Ja 77 

44 Nein 
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Präferenz: Duzen 

3 .6) Ist Ihnen grundsätzlich das Siezen oder Duzen lieber? 

n=215 
mw=2 
s=0 

Siezen 

Duzen 

Beides 

0 

215 

0 

3 .7) Irritiert es Sie, wenn Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) siezen, während Ihre Kollegen/ 
innen diesen duzen? 

n=215 
mw=1,4 
s=0,5 

Ja 130 

85 Nein 

3 .8) Herrscht bei Ihnen im Team eine Duzkultur? 

n=215 
mw=1,1 
s=0,3 

Ja 192 

23 Nein 

4 . Fragen zum Umgang mit Kritik 

4 .1) Unter welchen Umständen fällt es Ihnen leichter Kritik anzunehmen? 

Wenn es von einer vertrauten Person ausgesprochen wird / Wenn es im Rahmen eines 
vertrauten Verhältnisses ausgesprochen wird 

Wenn es auf einer distanzierten Ebene ausgesprochen wird / Wenn zwischen mir und der 
kritikäußernden Person eine persönliche Distanz herrscht 

n=215 
mw=2,4 
s=1 

6 

1 

7 

8 

Ich kann in beiden Situationen (Variante 1 und 2)) Kritik gleichgut/gleichschlecht annehmen 

Ich habe noch nie darauf geachtet, ich weiß es nicht 

108 

22 

4 .2) Empfinden Sie Kritik oft als persönlichen Angriff? 

n=215 
mw=1,7 
s=0,4 

Ja 55 

Nein 160 

4 .3) Macht es für Sie einen Unterschied, ob ein Kollege oder Ihr Vorgesetzter (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) Sie 
kritisiert? 

n=215 
mw=1,4 
s=0,5 

Ja 124 

91 Nein 

5 . Ihre persönliche Einschätzung ist nun gefragt 

5 

5 

5 

.1) Haben Sie das Gefühl, dass Sie ausschließlich nach dem Leistungsprinzip beurteilt werden? 

n=115 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 56 

59 Nein 

.2) Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) Auswirkungen auf Ihre Beurteilung hat? 

n=215 
mw=1,9 
s=0,4 

Ja 31 

Nein 184 

.3) Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) Auswirkungen auf Ihren Umgang mit Kritik hat? 

n=215 
mw=1,7 
s=0,5 

Ja 72 

Nein 143 
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Präferenz: Duzen 

5 

5 

5 

.4) Haben Sie das Gefühl, dass durch das Duzen eine gewisse Nähe/Vertrautheit hergestellt werden kann? 

n=215 
mw=1 
s=0,2 

Ja 205 

10 Nein 

.5) Haben Sie das Gefühl, dass durch das Siezen eine soziale Distanz hergestellt werden kann? 

n=215 
mw=1,1 
s=0,3 

Ja 186 

29 Nein 

.6) Denken Sie, dass man auch trotz dessen, dass man seinen Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
duzt, mit diesem auf einer professionellen Ebene bleiben kann? 

n=215 
mw=1 
s=0,2 

Ja 208 

7 Nein 

5 .7) Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Vorgesetzter (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) das >Siezen< bewusst als 
strategisches sprachliches Mittel für Höflichkeit benutzt? (Bsp.: Ihr Vorgesetzter sagt etwas, das als unangebracht/ 
unhöflich angesehen ist, möchte dies durch das Siezen allerdings überspielen) 

n=93 
mw=1,6 
s=0,5 

Ja 36 

57 Nein 

6 . Eine letzte Frage zum Abschluss 

6 .1) Hätte es Sie irritiert, wenn man Sie im Rahmen der Umfrage mit >Du< angesprochen hätte? 

n=215 
mw=1,7 
s=0,5 

Ja 70 

Nein 145 

Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals für Ihre Teilnahme! 
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Präferenz: Duzen 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 

1 

2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

4 9 51 100 

4 

9 

4 

3 

71 115 

215 

1 

122 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Siezen oder Duzen Sie Ihren Vorgesetzten, welcher Ihre 
Beurteilung erstellt? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Siezen 

2: Duzen 

y 

y 1 2 3 4 100% 

80% 

4 
3 

4 

3 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

3 5 7 49 9 100 

3 

6 

2 

7 

11 

18 

59 13 

22 

115 

215 

1 2 

1 

108 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Unter welchen Umständen fällt es Ihnen leichter Kritik 
anzunehmen? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Wenn es von einer vertrauten Person ausgesprochen wird / Wenn es im Rahmen 

2: Wenn es auf einer distanzierten Ebene ausgesprochen wird / Wenn zwischen mir 

3 

4 

: Ich kann in beiden Situationen (Variante 1 und 2)) Kritik gleichgut/gleichschlecht 

: Ich habe noch nie darauf geachtet, ich weiß es nicht 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

1 5 85 100 

1 

3 

6 

1 

99 115 

215 184 1 1 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) 
Auswirkungen auf Ihre Beurteilung hat? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

3 3 67 100 

3 

7 

9 

2 

76 115 

215 

1 1 

143 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) 
Auswirkungen auf Ihren Umgang mit Kritik hat? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 
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Präferenz: Duzen 

y 

y 1 2 100% 

80% 

1 1 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

9 5 5 100 

113 2 

7 

115 

215 2 08 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass man auch trotz dessen, dass man 
seinen Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

2 0 29 49 

1 
1 

3 

6 

6 

28 

57 

44 

93 

1 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Vorgesetzter (der, 
welcher Ihre Beurteilung schreibt) das >Siezen< bewusst 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 
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Duzen 

Daniela Rupp 
Duzen () 

Erfasste Fragebögen = 364 

Auswertungsteil der geschlossenen Fragen 

1 . Vorwort 

Diese Umfrage nimmt 3 bis 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch. Ich bitte Sie, die Fragen stets ehrlich zu beantworten. 
Selbstverständlich erfolgt die Umfrage anonym, sodass keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden können. 

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Beantwortung der folgenden Fragen! 

2 . Angaben zur Ihrer Person 

2 .1) Wie alt sind Sie? 

n=364 
mw=2,4 
s=0,9 

unter 28 79 

2 9 bis 43 

4 bis 58 

über 58 

103 

143 

39 

4 

2 .2) Sind Sie angestellt oder verbeamtet? 

n=364 
mw=1,6 
s=0,5 

Angestellte/r 

Beamter/-in 

158 

206 

3 . Fragen zur Anrede 

3 

3 

3 

.1) Siezen oder Duzen Sie Ihren Vorgesetzten, welcher Ihre Beurteilung erstellt? 

n=364 
mw=2 
s=0 

Siezen 

Duzen 

0 

364 

.2) Würden Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) lieber Siezen? 

n=364 
mw=1,9 
s=0,2 

Ja 24 

Nein 340 

.5) Gab es Situationen, in denen Sie froh waren, dass Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
duzen? 

n=363 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 178 

185 Nein 

3 .6) Ist Ihnen grundsätzlich das Siezen oder Duzen lieber? 

n=364 
mw=2,5 
s=0,6 

Siezen 

Duzen 

Beides 

27 

122 

215 

3 .7) Irritiert es Sie, wenn Sie Ihren Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) siezen, während Ihre Kollegen/ 
innen diesen duzen? 

n=364 
mw=1,6 
s=0,5 

Ja 152 

212 Nein 
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Duzen 

3 .8) Herrscht bei Ihnen im Team eine Duzkultur? 

n=364 
mw=1,2 
s=0,4 

Ja 309 

55 Nein 

4 . Fragen zum Umgang mit Kritik 

4 .1) Unter welchen Umständen fällt es Ihnen leichter Kritik anzunehmen? 

Wenn es von einer vertrauten Person ausgesprochen wird / Wenn es im Rahmen eines 
vertrauten Verhältnisses ausgesprochen wird 

Wenn es auf einer distanzierten Ebene ausgesprochen wird / Wenn zwischen mir und der 
kritikäußernden Person eine persönliche Distanz herrscht 

n=364 
mw=2,6 
s=1 

8 

2 

7 

9 

Ich kann in beiden Situationen (Variante 1 und 2)) Kritik gleichgut/gleichschlecht annehmen 

Ich habe noch nie darauf geachtet, ich weiß es nicht 

207 

41 

4 .2) Empfinden Sie Kritik oft als persönlichen Angriff? 

n=364 
mw=1,7 
s=0,4 

Ja 92 

Nein 272 

4 .3) Macht es für Sie einen Unterschied, ob ein Kollege oder Ihr Vorgesetzter (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) Sie 
kritisiert? 

n=364 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 186 

178 Nein 

5 . Ihre persönliche Einschätzung ist nun gefragt 

5 

5 

5 

5 

5 

.1) Haben Sie das Gefühl, dass Sie ausschließlich nach dem Leistungsprinzip beurteilt werden? 

n=206 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 98 

Nein 108 

.2) Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) Auswirkungen auf Ihre Beurteilung hat? 

n=364 
mw=1,9 
s=0,3 

Ja 33 

Nein 331 

.3) Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) Auswirkungen auf Ihren Umgang mit Kritik hat? 

n=364 
mw=1,7 
s=0,4 

Ja 100 

264 Nein 

.4) Haben Sie das Gefühl, dass durch das Duzen eine gewisse Nähe/Vertrautheit hergestellt werden kann? 

n=364 
mw=1,1 
s=0,3 

Ja 318 

46 Nein 

.5) Haben Sie das Gefühl, dass durch das Siezen eine soziale Distanz hergestellt werden kann? 

n=364 
mw=1,2 
s=0,4 

Ja 278 

86 Nein 
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Duzen 

5 .6) Denken Sie, dass man auch trotz dessen, dass man seinen Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung schreibt) 
duzt, mit diesem auf einer professionellen Ebene bleiben kann? 

n=364 
mw=1 
s=0,2 

Ja 346 

18 Nein 

6 . Eine letzte Frage zum Abschluss 

6 .1) Hätte es Sie irritiert, wenn man Sie im Rahmen der Umfrage mit >Du< angesprochen hätte? 

n=364 
mw=1,5 
s=0,5 

Ja 180 

184 Nein 

Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals für Ihre Teilnahme! 

0 5.03.2023 evasys-Auswertung Seite 3 



  
  

Duzen 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

0 158 158 

0 

0 

206 

364 

206 

364 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Siezen oder Duzen Sie Ihren Vorgesetzten, welcher Ihre 
Beurteilung erstellt? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Siezen 

2: Duzen 

y 

y 1 2 3 4 100% 

80% 

4 

3 

4 

3 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

3 9 12 85 22 158 

4 

8 

8 

7 

17 

29 

122 

207 

19 

41 

206 

364 

2 
1 1 

0 % 
1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Unter welchen Umständen fällt es Ihnen leichter Kritik 
anzunehmen? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Wenn es von einer vertrauten Person ausgesprochen wird / Wenn es im Rahmen 

2: Wenn es auf einer distanzierten Ebene ausgesprochen wird / Wenn zwischen mir 

3 

4 

: Ich kann in beiden Situationen (Variante 1 und 2)) Kritik gleichgut/gleichschlecht 

: Ich habe noch nie darauf geachtet, ich weiß es nicht 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

1 2 146 158 

2 

3 

1 

3 

185 

331 

206 

364 
1 

2 
0 % 

1 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) 
Auswirkungen auf Ihre Beurteilung hat? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 

y 

y 1 2 100% 

80% 

2 2 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

4 2 

8 

116 158 

5 148 

264 

206 

364 
1 1 

1 00 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass die persönliche Anrede (Du/Sie) 
Auswirkungen auf Ihren Umgang mit Kritik hat? 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 

0 5.03.2023 evasys-Auswertung Seite 4 



  
  

Duzen 

y 

y 1 2 100% 

80% 

1 1 

x 

1 

2 

6 

4 

2 

0% 

0% 

0% 

1 52 6 158 

1 

3 

94 

46 

12 

18 

206 

364 
0 % 

1 2 x 

x: Sind Sie angestellt oder verbeamtet? y: Denken Sie, dass man auch trotz dessen, dass man 
seinen Vorgesetzten (der, welcher Ihre Beurteilung 

1 

2 

: Angestellte/r 

: Beamter/-in 

1: Ja 

2: Nein 
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Anlage 4: D RV: Standardbeurteilungsbogen bis A10 



  
  



  
  



  
  



  
 

Anlage 5: D RV: Standardbeurteilungsbogen A11 bis A13 g. D. 



  
  



  
  



  
  



  
 

Anlage 6: D RV: Standardbeurteilungsbogen A13 h. D. 



  
  



  
  



  
  



  
 

B E U R T E I L U N G 

Der/die Verwaltungsinspektoranwärter(in) / Bachelor of Laws 

Auszubildende zum Sozialversicherungsfachangestellten 

Auszubildende Kaufleute für Büromanagement 

Bachelor Wirtschaftsinformatik (BA) 

Fortbildung Verwaltungsfachwirt(in) Deutsche Rentenversicherung 

Baden-Württemberg 

Vorname Name Ausbildungs- bzw. 
Fortbildungsbeginn (Monat/Jahr): 

geboren am: 

wurde wie folgt ausgebildet bzw. hat folgende Station im Rahmen der Fortbildung durchlaufen: 

Aus- bzw. Fortbildungsstation: Name(n) des Beurteilers bzw. 
der Beurteiler: 

Gesamtbeurteilungszeitraum: 

Längere Unterbrechungen (z. B. Urlaub, Krankheitszeiten, Berufsschulbesuche): 

Schwerbehinderung liegt vor: Nein Ja 
Bei Beurteilung von Schwerbehinderten ist analog Ziffer 6 der Schwerbehinderten-Fürsorge-Verwaltungsvorschrift des Landes 
Baden-Württemberg zu verfahren. 

Tatsächliche Aufgabengebiete während des Beurteilungszeitraumes 
Stichwortartige Beschreibung der zu erledigenden Aufgaben 

Anlage 7: DRV: Ausbildungs- und Fortbildungsbeurteilungsbogen 



 
  
  

I. Fachkompetenz 

1. Interesse und Motivation 

Grad des Interesses für die Ausbildung, Einsatzbereitschaft für die Erledigung der Aufgaben. Bereitschaft, Gelerntes und eigene Fähigkeiten in der Praxis einzusetzen. 

Wie groß ist das Interesse an der praktischen Ausbildung, im Umgang mit digitalen Lerntools und der Mitarbeit in dem Ausbildungsgebiet? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie interessiert ist die Nachwuchskraft an den Aufgaben der Ausbildung und an deren Zusammenhängen? 
 zeigt außergewöhnliches Inte- 
resse; informiert sich häufig - 
auch unaufgefordert - über die 
Aufgaben und deren Zusam- 
menhänge; fragt nach den Hin- 
tergründen 

 zeigt großes Interesse - nicht nur  hat Interesse an der eigenen  das Interesse ist manchmal 
schwankend und auf die enge- 
ren Aufgaben ausgerichtet; be- 
nötigt häufiger Impulse, um sich 
zu informieren 

 wenig an den Aufgaben interes- 
siert; informiert sich auch nach 
Aufforderung kaum 

für die engeren Aufgaben, son- 
dern auch für Zusammenhänge; 
informiert sich häufig selbst; fragt 
bei Sachverhalten nach 

Arbeit und anderen Zusammen- 
hängen; informiert sich in der 
Regel; fragt meist bei Sachver- 
halten nach 

2. Wie motiviert und arbeitsfreudig ist die Nachwuchskraft? 
 sehr motiviert und arbeitsfreudig  motiviert und arbeitsfreudig bei  meistens motiviert und arbeits- 

bereit - vor allem bei Arbeiten, 
die der Nachwuchskraft liegen; 
beteiligt sich; gibt Anregungen 

 Mitarbeit nach Aufforderung; 
zum Teil motiviert; braucht Anre- 
gungen und Kontrolle, um Auf- 
gaben zu erledigen 

 arbeitet wenig mit; geringe Moti- 
vation; braucht häufig Aufforde- 
rungen und Kontrolle; nur selten 
zu eigenem Einsatz bereit 

bei allen anfallenden Aufgaben; 
besonders ausgeprägte Eigenini- 
tiative 

der täglichen Arbeit; aktive Betei- 
ligung; gibt gute Anregungen 

3. Wie hoch ist der Grad der Ausdauer bei der täglichen Arbeit und bei besonderen Aufgaben? 
 sehr ausdauernd auch bei lang- 
wierigen, komplizierten Arbeits- 
vorgängen 

 ausdauernd auch bei langwieri- 
gen Arbeitsvorgängen 

 hat bei normalen Arbeitsvorgän-  hat ausreichend Ausdauer, muss  hat trotz häufiger Aufforderung 
gen eine angemessene Ausdau- aber des Öfteren aufgefordert eine geringe Ausdauer 
er werden 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

I. Fachkompetenz 

2. Denk- und Urteilsfähigkeit 

Fähigkeit, Einzelheiten und Zusammenhänge eines Sachverhaltes eigenständig, sachlich und folgerichtig zu durchdenken und nach kritischer Prüfung zu einem 
sachgerechten Urteil oder einer Lösung zu kommen. 

Wie groß ist die Fähigkeit, Sachverhalte eigenständig und folgerichtig zu durchdenken und zu beurteilen? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie klar und selbständig denkt die Nachwuchskraft mit? 
 sehr selbständig im Mitdenken 
und vorausschauend; kann auch 
komplexe Zusammenhänge sehr 
gut erfassen 

 denkt selbständig mit; kann 
komplexe Zusammenhänge gut 
erfassen 

 klares, selbständiges Denken bei  in Teilen unpräzise und ober-  häufig unüberlegte und sprung- 
hafte Denkweise; kann nur mit 
kleinschrittiger Hilfestellung 
Sachverhalte nachvollziehen 

Regelfällen; benötigt Denkan- 
stöße bei komplexen Zusam- 
menhängen 

flächliche Denkweise; braucht 
öfter Hilfen, um Zusammenhän- 
ge nachzuvollziehen 

2 Wie ausgeprägt ist das Transfervermögen? 
 kann Fachkenntnisse sehr 
gründlich, systematisch und lo- 
gisch auf konkrete Sachverhalte 
übertragen 

 kann Fachkenntnisse gut, kor- 
rekt und logisch auf konkrete 
Sachverhalte übertragen 

 kann Fachkenntnisse im Regel- 
fall auf konkrete Sachverhalte 
übertragen, zum Teil mit Umwe- 
gen 

 ist nur zum Teil in der Lage, 
Fachkenntnisse auf konkrete 
Sachverhalte zu übertragen, 
zum Teil schablonenhaft 

 ist kaum in der Lage, Fach- 
kenntnisse auf konkrete Sach- 
verhalte zu übertragen; schablo- 
nenhaft bzw. oft unlogisch 

3. Wie ausgeprägt ist die Fähigkeit, eigenständig Fälle / Aufgaben zu beurteilen und Besonderheiten zu erkennen? 
 bildet sich fast immer ein treffsi- 
cheres eigenes Urteil, erkennt 
häufig Besonderheiten 

 zeigt ein gutes Beurteilungsver- 
mögen und erkennt in der Regel 
Besonderheiten 

 urteilt im Regelfall richtig und 
klar; erkennt mit kleinen Hilfe- 
stellungen Besonderheiten 

 urteilt teilweise unsicher, nicht 
immer entschlossen; erkennt mit 
Unterstützung Besonderheiten 

 urteilt unsicher, häufig nicht 
sachgerecht 

4. Hat die Nachwuchskraft eigenständige, gute Ideen zur Fallbearbeitung und Aufgabenlösung? 
 einfallsreich; sehr gute Vor- 
schläge zur Fallbearbeitung und 
Aufgabenlösung, auch bei 
schwierigen Fällen 

 macht gute Vorschläge zur 
Fallbearbeitung und Aufgabenlö- 
sung; hat viele eigenständige 
und richtige Ideen 

 macht umsetzbare Vorschläge; 
hat eigenständige, in der Regel 
richtige Ideen zur Herangehens- 
weise 

 bringt zum Teil umsetzbare 
Vorschläge ein; braucht Hilfestel- 
lungen bei der Fallbearbeitung 
und Aufgabenlösung 

 fast keine verwendbaren Ideen / 
Vorschläge; eigenständige Fall- 
und Aufgabenlösungen bereiten 
große Schwierigkeiten 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

I. Fachkompetenz 

3. Umfang der Fachkenntnisse 

Umfang und Differenzierung der bisher erworbenen Fachkenntnisse, soweit sie im gegenwärtigen Ausbildungsstadium erwartet werden können. 

Wie groß sind - bezogen auf die Ausbildungsdauer – Umfang / Differenzierung / Beherrschung der für den Aufgabenbereich erforderlichen Fachkenntnisse? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie groß ist der Umfang der erworbenen Fachkenntnisse? 
 verfügt über ein sehr gutes und 
sehr umfangreiches Fachwissen 

 besitzt ein gutes und umfangrei-  verfügt im Regelfall über die  die Fachkenntnisse genügen 
noch den Anforderungen 

 die Fachkenntnisse sind lücken- 
haft und entsprechen selten den 
Anforderungen 

ches Fachwissen erforderlichen Fachkenntnisse 

2. Wie sicher werden die erworbenen Fachkenntnisse beherrscht? 
 sehr sichere fachliche Beherr- 
schung des Aufgabenbereiches 
auch bei hohen Anforderungen; 
kann Sachzusammenhänge sehr 
differenziert begründen 

 sicher und gewandt auch bei 
fachlich hohen Anforderungen; 
kann Sachzusammenhänge gut 
begründen 

 im Bereich der normalen fachli- 
chen Anforderungen sicher; 
braucht selten Orientierungshil- 
fen; kann Sachzusammenhänge 
bei normalen Arbeitsvorgängen 
begründen 

 braucht bei normalen Anforde- 
rungen öfter Orientierungshilfen; 
kann mit Hilfestellungen Sach- 
zusammenhänge bei normalen 
Arbeitsvorgängen begründen 

 die notwendigen Grundkenntnis- 
se sind lückenhaft; braucht bei 
normalen Anforderungen oft di- 
rekte Hilfe 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

I. Fachkompetenz 

4. Anwendung der Fachkenntnisse 

Grad der Sicherheit und Exaktheit, mit der erworbenes Wissen angewandt wird. Häufigkeit der richtigen Arbeitsergebnisse. 

Wie groß sind - bezogen auf die Ausbildungsdauer - Sicherheit / Präzision / Beherrschung in der Anwendung des erworbenen Wissens? Wie gut und ver- 
wendbar ist die geleistete Arbeit? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie sicher ist die Anwendung der Fachkenntnisse? 
 das erworbene Wissen wird sehr  Sicherheit in der Anwendung;  in der Regel Sicherheit in der 

Anwendung; nach kurzen An- 
weisungen werden Arbeitsvor- 
gänge selbständig ausgeführt; 
kann mit kleinen Hilfestellungen 
fachlich richtige Auskünfte ertei- 
len 

 die Sicherheit in der Anwendung  das erworbene Wissen wird nicht 
sicher angewandt; Arbeitsvor- 
gänge werden ohne direkte An- 
weisung selbständig ausgeführt; 
kann fachlich richtige Auskünfte 
erteilen 

Arbeitsvorgänge werden häufig 
ohne direkte Anweisungen selb- 
ständig ausgeführt; erteilt meis- 
tens fachlich richtige Auskünfte 

genügt noch den Anforderungen; 
nach entsprechenden Anwei- 
sungen werden die Arbeitsvor- 
gänge mit Hilfe durchgeführt; 
Auskünfte können mit Hilfestel- 
lung erteilt werden 

genügend in der Praxis ange- 
wandt; Sicherheit ist kaum vor- 
handen; Auskünfte können nur 
nach eingehender Hilfestellung 
erteilt werden 

2. Wie qualifiziert kann die Nachwuchskraft die Vorgehensweise bei der Anwendung begründen und herleiten? 
 kann die Logik des Vorgehens 
präzise begründen und herleiten 

 kann die Vorgehensweise bei 
der Arbeit begründen und herlei- 
ten 

 kann die Vorgehensweise bei 
der Bearbeitung von Regelfällen 
begründen 

 die Vorgehensweise zu begrün- 
den fällt noch öfter schwer 

 kann nur selten eigenständig 
erklären, wie vorgegangen wer- 
den muss 

3. Wie gut und beständig ist die Qualität der geleisteten Arbeit? Wird die eigene Arbeit unaufgefordert selbst kontrolliert? 
 die Arbeitsergebnisse sind quali-  die Arbeitsergebnisse sind quali-  zufriedenstellende Arbeitsergeb-  ausreichende Arbeitsergebnisse;  die Arbeitsergebnisse sind oft 
tativ hochwertig; auch sehr 
schwierige Aufgaben werden 
präzise und zuverlässig gelöst; 
sehr hohe Selbstkontrolle 

tativ gut und müssen kaum ver- 
bessert werden; schwierige Auf- 
gaben werden gut gelöst und 
Fehler vermieden; gute Selbst- 
kontrolle 

nisse; ist bestrebt, Wiederho- 
lungsfehler zu vermeiden; gele- 
gentliche Fehler bei Aufgaben 
von durchschnittlichem Schwie- 
rigkeitsgrad; angemessene 
Selbstkontrolle 

ist bemüht, die Fehlerzahl zu re- 
duzieren; zum Teil leichte Fehler 
auch bei einfachen Aufgaben; 
gelegentlich schwere Fehler; 
ausreichende Selbstkontrolle 

nicht verwendbar; ungenau in 
der Arbeitsweise; oft schwere 
Fehler; mangelnde Selbstkon- 
trolle 

4. Wie sicher nutzt die Nachwuchskraft die zur Verfügung stehenden IT-Anwendungen (RV: z. B. rvSystem, Intranet, Internet, digitale Tools und Kommunikationsanwendungen)? 
 sehr sicher im Umgang mit den 
IT-Anwendungen; braucht keine 
Hilfestellung 

 sicher im Umgang mit den IT- 
Anwendungen; braucht sehr sel- 
ten Hilfestellung 

 in der Regel sicher im Umgang 
mit den IT-Anwendungen; 
braucht gelegentlich Hilfestellung 

 ausreichend sicher im Umgang 
mit den IT-Anwendungen; benö- 
tigt öfter Hilfestellung 

 für den Umgang mit den IT- 
Anwendungen ist regelmäßige 
Hilfestellung erforderlich 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

II. Methodenkompetenz 

5. Auffassungsgabe und Lernfähigkeit 

Fähigkeit, das Wesentliche von Sachverhalten und Sachzusammenhängen schnell und exakt aufzunehmen und zu verwerten. Bereitschaft und Fähigkeit, die Ausbil- 
dungsinhalte eigenständig langfristig aufzunehmen, logisch zu ordnen, zu verarbeiten, aus eigenen Fehlern zu lernen und den eigenen Lernprozess zu gestalten. 

Wie schnell und zutreffend werden Situationen und Probleme erfasst? 
Wie groß ist die Fähigkeit, sich langfristig Lernstoff anzueignen, aus eigenen Fehlern zu lernen und den eigenen Lernprozess zu gestalten? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie schnell und präzise werden  Zusammenhänge nach Erklärungen und/oder (Selbst-) Lernmodulen erfasst? 
 lernt neue Inhalte leicht, schnell 
und präzise; erfasst die Aspekte 
in ihrer Tiefe und kann sie um- 
setzen bzw. selbständig erklären 

 lernt neue Inhalte zügig und 
genau; durchdringt die Materie 
folgerichtig 

 lernt neue Inhalte befriedigend 
schnell und angemessen präzi- 
se; kann mit etwas Hilfe das 
Wesentliche erfassen 

 lernt eher langsam und zeitweise  lernt langsam und missversteht 
mit Schwierigkeiten; zum Teil 
ungenau; kann mit Hilfe Sach- 
verhalte erfassen 

viel; erfasst nur oberflächlich; 
auch mit Hilfe fällt es schwer, 
Grundsätzliches zu erfassen 

2. Wie konzentriert und aufmerksam werden Erklärungen verfolgt und Arbeiten erledigt? 
 konzentriert sich sehr gut; ist 
sehr aufmerksam 

 konzentriert sich gut; ist auf- 
merksam bei der Sache 

 konzentriert sich in der Regel  konzentriert sich nur zeitweise; 
lässt sich ablenken 

 konzentrationsschwach; lässt 
sich leicht ablenken; braucht re- 
gelmäßige Kontrolle 

3. Wie nachhaltig werden Inhalte behalten? 
 behält nahezu alles zuverlässig 
und dauerhaft 

 behält das Meiste auch auf 
Dauer 

 behält in der Regel wiederkeh- 
rende Inhalte auf Dauer 

 behält die Grundlagen für einen 
längeren Zeitraum; Vermitteltes 
muss wiederholt werden 

 behält auf Dauer nur wenig; 
Vermitteltes muss oft wiederholt 
werden 

4 
 

. In wieweit ist die Nachwuchskraft in der Lage, aus eigenen Fehlern zu lernen? 
lernt stets aus Fehlern und setzt  lernt aus Fehlern und ist in der  ist in der Lage, aus Fehlern zu 
Erfahrungen selbständig um Lage, sie zu korrigieren 

 profitiert aus den eigenen Erfah-  kaum in der Lage, hinreichend 
lernen und dieses Wissen in der 
Regel umzusetzen 

rungen, wenn sie dazu angeleitet Lernfortschritte zu erzielen 
wird 

5. Wie groß ist die Fähigkeit, den eigenen Lernprozess selbstkritisch zu reflektieren, selbständig zu kontrollieren und selbstverantwortlich zu optimieren 
(z.B. Hinweise aus HOMER, Präsentationen, digitales Lernen, Feedback- und Fördergesprächen)? 

 beurteilt sehr selbstkritisch den 
eigenen Lernprozess und kann 
die Kenntnisse eigenständig ver- 
vollständigen und Defizite aus- 
gleichen 

 beurteilt selbstkritisch den eige- 
nen Lernprozess und kann die 
Kenntnisse meist vervollständi- 
gen und Defizite ausgleichen 

 beurteilt in der Regel selbstkri- 
tisch den eigenen Lernprozess 
und kann im Allgemeinen die 
Kenntnisse meist vervollständi- 
gen und Defizite ausgleichen 

 setzt sich mit dem eigenen 
Lernprozess teilweise auseinan- 
der und hat Probleme, die 
Kenntnisse zu ergänzen und De- 
fizite auszugleichen 

 setzt sich mit dem eigenen 
Lernprozess kaum auseinander 
und ist selten in der Lage, 
Kenntnisse zu ergänzen und De- 
fizite auszugleichen 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

II. Methodenkompetenz 

6. Selbständigkeit 

Fähigkeit, die übertragenen Aufgaben selbständig zu erledigen. Bestreben, Probleme aus eigenem Antrieb konstruktiv zu lösen. 

Wie hoch ist der Grad der Selbständigkeit im Arbeiten? Werden - unter Berücksichtigung der Ausbildungsdauer - eigene Vorstellungen entwickelt und 
Lösungen gefunden? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie eigenständig und zielgerichtet ist die Nachwuchskraft in der Informationsbeschaffung und Auswertung (z.B. Intranet, Internet, Arbeitsanweisungen, Datenbanken, digitale Lerntools)? 
 sehr selbständig in der Informa- 
tionsbeschaffung; effektiv in der 
Auswertung 

 selbständig in der Informations- 
beschaffung; sinnvolle Auswer- 
tung 

 weitgehend selbständig in der 
Informationsbeschaffung; 
braucht kleine Anregungen zur 
Auswertung 

 teilweise selbständig in der 
Informationsbeschaffung; 
braucht Hilfe bei der Auswertung 

 kaum selbständige Informations- 
beschaffung; Auswertungen er- 
folgen oft nur unter Anleitung 

2. Wie selbstbewusst und selbständig wird bei der täglichen Arbeit entschieden? 
 vertritt Entscheidungen / Lösun-  vertritt Entscheidungen / Lösun-  vertritt Entscheidungen / Lösun-  benötigt für Entscheidungen  trifft kaum eigene Entscheidun- 

gen; braucht überwiegend Rück- 
versicherung 

gen sehr überzeugt und sicher; 
Begründungen sind in sich 
schlüssig 

gen selbstsicher und begründet gen relativ sicher Anleitung und Unterstützung; 
versucht Entscheidungen / Lö- 
sungen zu vertreten 

3. Inwieweit werden eigenverantwortlich selbständig Lernhilfen erstellt und / oder genutzt (z. B. Aufzeichnungen, Schaubilder, Übersichten, Lerntools)? 
 große eigene Initiative bei der 
Erstellung von Lernhilfen; nutzt 
Lernhilfen intensiv für den eige- 
nen Lernprozess 

 initiativ bei der Erstellung von 
Lernhilfen; nutzt häufig Lernhil- 
fen für den eigenen Lernprozess 

 zeigt meist Initiative bei der 
Erstellung von Lernhilfen; nutzt 
sie in der Regel für den eigenen 
Lernprozess 

 entwickelt selten Initiative bei der  passiv; setzt kaum Lernhilfen ein 
Erstellung von Lernhilfen; nutzt 
sie teilweise für den eigenen 
Lernprozess 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

II. Methodenkompetenz 

7. Arbeitsorganisation 

Fähigkeit, die durchzuführenden Aufgaben präzise, sorgfältig und in angemessener Quantität und Qualität auszuführen. Fähigkeit, die eigene Arbeit unter logischen 
Gesichtspunkten sinnvoll zu ordnen und in entsprechender Zeit rationell auszuführen. 

Wie zweckmäßig folgen die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander und wie sorgfältig wird die Aufgabe gelöst? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie sorgfältig und genau sind die durchgeführten Arbeiten? 
 sehr sorgfältiges und genaues 
Arbeitsverhalten 

 arbeitet sorgfältig und genau  arbeitet genügend sorgfältig und  zum Teil flüchtiges Arbeitsver-  arbeitet oberflächlich und teil- 
weise nachlässig meist genau halten; arbeitet nicht immer ge- 

nau 

2. Wie geordnet und strukturiert ist die Vorgehensweise bei der täglichen Arbeit? 
 sehr strukturierte, sinnvolle und 
vorausschauende Arbeitsweise; 
sehr zielorientiert; sehr gute Or- 
ganisation 

 strukturierte und zielstrebige  in der Regel zielstrebige, über-  zum Teil Schwierigkeiten, ziel- 
strebig und geordnet vorzuge- 
hen; verliert zum Teil den Über- 
blick 

 häufig ungeordnete und um- 
ständliche Arbeitsweise; geringer 
Arbeitseffekt; eine zweckmäßige 
Organisation ist kaum erkennbar 

Arbeitsweise; gute Organisation wiegend durchdachte und ge- 
ordnete Arbeitsweise; meist 
Übersicht wahrende Organisati- 
on 

3 . Wie ist das Verhältnis von Zeit und erbrachter Arbeitsleistung? 
 sehr gute Quantität im Verhältnis  gute Quantität im Verhältnis zur  befriedigende Quantität im Ver- 

hältnis zur Qualität 
 noch ausreichende Quantität im  unzureichende Quantität im 
Verhältnis zur Qualität Verhältnis zur Qualität zur Qualität Qualität 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

III. Sozialkompetenz 

8. Kommunikationsfähigkeit 

Fähigkeit, präzise, verständlich und flüssig zu kommunizieren und Sachverhalte zu präsentieren sowie im Kontakt mit anderen kompetent und kooperativ zu sein (interne und 
externe Kommunikation) 

Wie verständlich und folgerichtig ist der gedankliche Aufbau? Wie adressatengerecht, klar und überzeugend ist die Kommunikation? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie ist der schriftliche Ausdruck? (klar, präzise und adressatengerecht) 
 sehr differenzierte und präzise 
Ausdrucksweise; adressatenge- 
recht 

 drückt sich klar, abgrenzend und  drückt sich in der Regel ver-  begrenztes Ausdrucksvermögen;  hat große Probleme, sich ver- 
geordnet aus; meist adressaten- 
gerecht 

ständlich, geordnet und adressa- 
tengerecht aus 

zum Teil ungenau und / oder un- 
geordnet; teilweise adressaten- 
gerecht 

ständlich und adressatengerecht 
auszudrücken 

2. Wie sicher ist die Rechtschreibung und Grammatik? 
 sehr sicher in der Rechtschrei- 
bung und Grammatik, sehr sel- 
ten Flüchtigkeitsfehler 

 sicher in der Rechtschreibung 
und Grammatik, wenig Flüchtig- 
keitsfehler 

 kleinere Schwierigkeiten mit der  unsicher in der Rechtschreibung  Rechtschreib- und Grammatik- 
Rechtschreibung und Gramma- 
tik, gelegentlich Flüchtigkeitsfeh- 
ler 

und Grammatik, häufig Flüchtig- 
keitsfehler 

fehler kommen oft vor; Berichti- 
gung nur unter Anleitung mög- 
lich, sehr viele Flüchtigkeitsfehler 

3. Wie ist der mündliche Ausdruck? (klar, präzise und adressatengerecht) 
 sehr differenzierte und präzise 
Ausdrucksweise; adressatenge- 
recht 

 drückt sich klar, abgrenzend und  drückt sich in der Regel ver-  begrenztes Ausdrucksvermögen;  hat große Probleme, sich ver- 
geordnet aus; meist adressaten- 
gerecht 

ständlich, geordnet und adressa- 
tengerecht aus 

zum Teil ungenau und / oder un- 
geordnet; teilweise adressaten- 
gerecht 

ständlich und adressatengerecht 
auszudrücken 

4. Wie werden die Grundsätze der Kommunikation in berufstypischen Situationen verwirklicht? (z. B. im Team, beim Kundenkontakt) 
 sehr freundlich; sehr geduldig 
und engagiert; sehr gutes Ein- 
fühlungsvermögen; sehr gutes 
aktives Zuhören 

 freundlich und geduldig; zeigt 
gutes Einfühlungsvermögen; gu- 
tes aktives Zuhören 

 in der Regel freundlich und 
geduldig; zeigt Einfühlungsver- 
mögen; hört aktiv zu 

 ausreichend freundlich; ausrei- 
chendes Einfühlungsvermögen; 
hört zu 

 problematische Verhaltenswei- 
sen; wenig freundlich und gedul- 
dig; desinteressiert; wenig Ein- 
fühlungsvermögen; es fällt 
schwer, zuzuhören 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



  
  

III. Sozialkompetenz 

9. Fähigkeit zur Zusammenarbeit / Teamarbeit 

Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich kooperativ zu verhalten. 

Wie aufgeschlossen, kollegial und verantwortungsvoll ist das Verhalten? Wie groß und angemessen ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit? 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 - 0 Punktzahl 
1. Wie gut ist die fachliche Zusammenarbeit? 
 sehr engagiert und sehr koope- 
rativ; hohe Bereitschaft, Wissen, 
Informationen, Ideen auszutau- 
schen; lösungsorientiertes Vor- 
gehen auch bei Problemen / 
schwierigen Situationen 

 zeigt ein gutes Engagement und  zeigt Engagement und ist meist  zeigt teilweise Kooperationsbe- 
reitschaft; manchmal bereit, 
Wissen, Infos, Ideen mitzuteilen; 
hat selten Ideen zur Lösung von 
Problemen / schwierigen Situati- 
onen 

 kaum interessiert an Zusam- 
menarbeit mit anderen; kaum 
bereit zum Austausch mit ande- 
ren; kaum Interesse an der Lö- 
sung von Problemen / schwieri- 
gen Situationen 

ist kooperativ; ist bereit, Wissen, 
Informationen, Ideen auszutau- 
schen; meist lösungsorientiert 
auch bei Problemen / schwieri- 
gen Situationen 

kooperativ; in der Regel bereit, 
Wissen, Infos, Ideen auszutau- 
schen; hat Ideen zur Lösung bei 
Problemen / schwierigen Situati- 
onen 

2. Wie ausgeprägt ist das Engagement für andere (soziale Verantwortung / Integrationsfähigkeit / Kollegialität)? 
 sehr hilfsbereit gegenüber Kolle-  ist hilfsbereit gegenüber Kolle-  meist hilfsbereit gegenüber 

Kollegen/innen; besitzt die Fä- 
higkeit, sich und andere in die 
Gruppe zu integrieren; erkennt 
i.d.R. schwierige Situationen, ist 
kompromissbereit und trägt zur 
Lösung bei 

 zeigt zum Teil Hilfsbereitschaft 
gegenüber Kollegen/innen; hat 
zum Teil Probleme, sich in die 
Gruppe zu integrieren; erkennt 
selten schwierige Situationen, ist 
nicht immer kompromissbereit 
und trägt selten zur Lösung bei 

 hat Schwierigkeiten, hilfsbereit 
gegenüber Kollegen/innen zu 
sein; kaum Interesse am Grup- 
pengeschehen oder Einzelnen; 
erkennt i.d.R. schwierige Situati- 
onen nicht, hat große Probleme, 
sich zu integrieren; erschwert 
teilweise Lösungen 

gen/innen; hohe Integrationsfä- 
higkeit in Gruppen; gleicht aktiv 
unterschiedliche Standpunkte 
lösungsorientiert aus, sehr guter, 
präventiver Umgang mit schwie- 
rigen Situationen 

gen/innen; integriert sich und 
andere gut in die Gruppe; guter 
Umgang mit schwierigen Situati- 
onen, fördert Kompromissbereit- 
schaft und Lösungsfindung 

3. Inwieweit werden vereinbarte Regeln und allgemeine Umgangsformen eingehalten auch im Hinblick auf den Umgang im digitalen Arbeitsalltag? 
 achtet sehr auf die Einhaltung 
von Regeln; vorbildliche Um- 
gangsformen 

 hält Regeln stets ein; gute Um- 
gangsformen 

 hält Regeln meistens ein; ange- 
messene Umgangsformen 

 hält Regeln nicht immer ein; 
muss teilweise darauf hingewie- 
sen werden; manchmal unan- 
gemessenes Verhalten 

 verstößt gegen Regeln; muss 
häufig angemahnt werden; oft 
unangemessenes Verhalten 

4. Wie hoch ist die Identifikation mit den Aufgaben und die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen? 
 zeigt ein besonders ausgepräg- 
tes Verantwortungsbewusstsein 
und identifiziert sich sehr stark 
mit den Aufgaben 

 geht verantwortungsbewusst an  wird seiner Verantwortung für die  weiß die Bedeutung der Aufga-  geht wenig verantwortungsbe- 
wusst an die Aufgaben heran 
und findet keinen angemesse- 
nen Zugang zu ihnen 

die Aufgaben heran und identifi- 
ziert sich stark mit ihnen 

Aufgaben in der Regel gerecht 
und kann sich in großen Teilen 
mit ihnen identifizieren 

ben nicht immer einzuschätzen; 
braucht Hilfestellung, um positi- 
ven Zugang zu ihnen zu erlan- 
gen 

5. Wie wird mit Kritik umgegangen? 
 reagiert sehr offen bei begründe-  reagiert offen und oft konstruktiv  kann mit Kritik in der Regel  kann kritische Anmerkungen 

annehmen; Probleme bei der 
Selbsteinschätzung 

 reagiert verunsichert oder ext- 
rem auf angemessene Kritik; hat 
häufig Probleme bei der Selbst- 
einschätzung 

ter Kritik und verarbeitet diese 
konstruktiv; sehr gute Selbstein- 
schätzung 

auf angemessene Kritik; gute 
Selbsteinschätzung 

angemessen umgehen; besitzt 
die Fähigkeit zur Selbsteinschät- 
zung 

Punkte (Summe) aus obigen Kriterien - soweit sie beurteilt werden können: Punkte : = 
Anzahl der Kriterien 

2 Stellen hinter 
Komma 



 
  
  

Handlungskompetenz (Gesamtleistung) 
= Summe aller Punkte (Ziffer 1 - 9) = Punkte : 9 = 

= Note 
(nur zur Information - vgl. Noten- / Punkteskala im Leitfaden) 

Ein Fördergespräch hat am stattgefunden. 

_ _____________________________ _______________________ 
Ausbildung: Unterschrift der Ausbildungsleitung 
Fortbildung: Unterschrift Leitung Personalentwicklung 

Datum Unterschrift der Beurteiler 
Im Ausbildungsreferat: Hauptamtlicher Ausbilder 
Nebenamtlicher Ausbilder und stv. Abschnitts- bzw. Teamleiter 

Die vorstehende Beurteilung wurde mit mir heute Punkt für Punkt besprochen, ggf. wurden 
Maßnahmen zur weiteren Förderung vereinbart. 

_____________________________________ 
Datum Unterschrift des Beurteilten 

Bemerkungen/vereinbarte Fördermaßnahmen: 

Leistungsstufe Punktekorridor 

 

 

 

 

 

sehr gut (13,50 – 15,00 Punkte) 

gut (10,50 – 13,49 Punkte) 

(7,50 – 10,49 Punkte) 

(4,50 – 7,49 Punkte) 

befriedigend 

ausreichend 

nicht ausreichend (0,00 – 4,49 Punkte) 



 
  
 

Dienstvereinbarung 

Kompetenzgestützte 
Auswahl- und Beurteilungsrichtlinien der 

Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 

- DV KABRI - 

▪ 

▪ 

Richtlinien für die Regelbeurteilung 

Richtlinien für die Personalauswahl 
im internen Bewerbungsverfahren 

▪ Anlagensammlung 

Anlage 8: DRV: Dienstvereinbarung zur Beurteilung 

 



  
 
 
  

Vorwort 

Zweck und Ziel der kompetenzgestützten Auswahl- und Beurteilungsrichtlinien 

Die Richtlinien beinhalten die Bestimmungen über die Beurteilung des Personals sowie das 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei internen Stellenbesetzungen. Sie sind ein wichtiges 
Führungsinstrument und werden in Form einer Dienstvereinbarung umgesetzt. Im Mittelpunkt 
stehen die Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, die ent- 
sprechend ihrer Leistungen und Fähigkeiten (Kompetenzen) beurteilt, gefördert und einge- 
setzt werden. Dienstliche Beurteilungen haben ferner zum Ziel, die Leistungen und Kompe- 
tenzen abgestuft und untereinander vergleichbar zu bewerten. 

Die Beurteilungen enthalten Aussagen zur Leistungserbringung (Leistungsbeurteilung) und 
zu den Kompetenzen (Kompetenzbeurteilung). Die Leistungsbeurteilung bewertet die quali- 
tativen und quantitativen Arbeitsergebnisse nach bestimmten Kriterien. Bei der Kompetenz- 
beurteilung werden die Fähigkeiten, die das erforderliche Verhalten in berufstypischen Situa- 
tionen beschreiben, erfasst und bewertet. Die Grundlage dafür bildet der Kompetenzkatalog 
mit den auf unser Haus abgestimmten und beschriebenen Kompetenzen. Vor dem Hinter- 
grund der digitalen Transformation in Arbeits- und Kommunikationsprozessen nehmen le- 
benslanges Lernen sowie Anpassungs- und Gestaltungsfähigkeit an Bedeutung zu. Daraus 
abzuleitende Anforderungen gehen sowohl in die Leistungs- als auch Kompetenzbeurteilung 
ein. Vor diesem Hintergrund sind das Anforderungsprofil und der Beurteilungsmaßstab für 
die einzelnen Stellen bzw. Vergleichsgruppen aktuell zu halten sowie erforderliche Anpas- 
sungen zeitnah mit den Betroffenen zu kommunizieren. 

Unter Beachtung des Grundsatzes der Bestenauslese erfolgt die Personalauswahl bei inter- 
nen Stellenbesetzungen nach Eignung, Befähigung und fachlichen Leistungen (Artikel 33 
Abs. 2 Grundgesetz). Die Eignung bei der Personalauswahl ergibt sich aus der Übereinstim- 
mung zwischen dem Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle und dem individuellen 
Kompetenzprofil. 

Allgemeines 

Die Richtlinien gelten für das Personal der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württem- 
berg ohne die Auszubildenden in den unterschiedlichen Ausbildungs- und Studiengängen 
sowie fortzubildenden Nachwuchskräfte nach der Fortbildungsordnung (für diese gilt eine se- 
parate Regelung). 

Von den Auswahl- und Beurteilungsrichtlinien unberührt bleiben die einschlägigen gesetzli- 
chen und sonstigen Regelungen, insbesondere die 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes, 
Vorschriften für schwerbehinderte Menschen, 
Richtlinien für die Stellenwirtschaft 
Richtlinien für den laufbahnübergreifenden Aufstieg (DV AstRili), 
Delegationsanordnung (DelA), 
Vorschriften des Landesbeamtengesetzes und Nebenbestimmungen sowie des 
Tarif- und Arbeitsrechts 

▪ 

▪ 

Dienstanweisungen zum Personalaktenrecht und Personalaktenführung und 
die Zuständigkeiten des Vorstandes und der Geschäftsführung. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist im Rahmen der Umsetzung der Richtlinien zu 
beachten. Danach müssen Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der eth- 
nischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität verhindert oder beseitigt werden. Ebenso sind die ein- 
schlägigen Bestimmungen des Chancengleichheitsgesetzes entsprechend zu beachten. 
Hiernach darf sich beispielsweise die Ausübung einer Beschäftigung in Teilzeit oder im 
Homeoffice nicht nachteilig auf den beruflichen Werdegang, insbesondere auf die dienstliche 
Beurteilung auswirken. 
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Die Datenschutzbestimmungen sind einzuhalten. Es ist dafür zu sorgen, dass personenbe- 
zogene Daten jederzeit vertraulich behandelt und vor unbefugtem Zugriff gesichert werden. 
Dem ist sowohl bei der weiterleitenden als auch bei der empfangenden Stelle von Unterla- 
gen und Daten durch geeignete Maßnahmen des Datenschutzes Rechnung zu tragen. 

Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit werden nachfolgende Vereinfachungen in den Texten 
verwendet: 

▪ 

▪ 

▪ 

Die Beschreibung der Personenkreise bezieht sowohl den arbeits- als auch den be- 
amtenrechtlichen Status mit ein. 

Die Bezeichnung „Schwerbehinderte Menschen“ umfasst ebenso Gleichgestellte 
nach dem SGB IX. 

Die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen werden im weiteren Ver- 
lauf „Schwerbehindertenvertretung“ genannt. 

▪ 

▪ 

Die Gleichstellungsbeauftragte steht für die Beauftragte für Chancengleichheit. 

Wird die Abteilungsleitung genannt, ist hierunter auch die Leitung eines selbständigen 
Bereichs zu verstehen. 

▪ Die Bezeichnung „Personalabteilung“ steht für die Abteilung Personal und Verwal- 
tung. 

Die Anlagensammlung ist Gegenstand der Auswahl- und Beurteilungsrichtlinien. Sie konkre- 
tisiert und ergänzt diese Regelungen. Darin sind enthalten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Anlage A 

Anlage B 

Anlage C 

Anlage D 

Anlage E 

Anlage F 

Anlage G 

Anlage H 

Anlage I 

Kompetenzkatalog 

Übersicht der Beurteilungsformulare 

Beurteilungsformularsammlung 

Stellungnahme Schwerbehinderung 

Eignungsbewertung bei Einzelbewerbung 

Protokoll über die Berechnung des Bewerbungsergebnisses 

Verlaufsprotokoll Auswahlinstrumente 

Anforderungsprofile und Richtwerte 

DV-technische Umsetzung der Richtlinien 

III 



  
 
 
  

Änderungen und Salvatorische Klausel 

Die Vertragsparteien regeln eventuell auftretende Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser 
Dienstvereinbarung im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die Dienstvereinba- 
rung kann jederzeit einvernehmlich ohne Kündigung geändert werden. Änderungen bedürfen 
der Schriftform. 

Soweit einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgrund anderer gesetzlicher oder 
tarifvertraglicher Regelungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Teile der Dienstvereinbarung hierdurch nicht berührt. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall, unverzüglich Verhandlungen mit dem 
Ziel aufzunehmen, die unwirksame durch eine ihr im Erfolg möglichst gleichkommende wirk- 
same Regelung zu ersetzen. 

Inkrafttreten, Nachwirkung, Kündigung 

Diese Dienstvereinbarung trat erstmals in ihrer Fassung vom 23.01.2008 in Kraft und fand 
zuletzt in ihrer Fassung vom 24.10.2012 Anwendung. Die Neufassung dieser Dienstverein- 
barung tritt mit Unterschrift der Geschäftsführung und der Personalvertretung in Kraft. Sofern 
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Maßnahme im Sinne dieser Dienstvereinbarung begonnen 
hat, wirkt sie in ihrer Fassung vom 24.10.2012 für diese Maßnahme nach. 

Unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten kann diese Dienstvereinbarung zum Jahresende 
gekündigt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie solange weiter, bis sie durch eine neue 
Vereinbarung ersetzt wird. 

Karlsruhe/Stuttgart, den 25.08.2021 

Die Geschäftsführung 

Karlsruhe/Stuttgart, den 17.09.2021 

Die Personalvertretung 

gez. gez. gez. gez. 
Schwarz 
Erster Direktor 

Frenzer-Wolf 
Direktorin 

Wollny 
Direktorin 

Sorg 
Stellv. Vorsitzende 
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Richtlinien für die Regelbeurteilung 
der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 

1 . Inhalt der Beurteilung 
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Richtlinien für die Regelbeurteilung 

1 . Inhalt der Beurteilung 

Allgemeines 1.1 
Die Beurteilung erfolgt nach vorgegebenen Beurteilungsformularen mit zugeordneten Beur- 
teilungskriterien und auf diesen Grundlagen festgestellten Anforderungsprofilen (objektive 
Beurteilungsmaßstäbe). 

Die Beurteilungsformulare sind funktional aufgebaut und berücksichtigen sowohl das Sta- 
tusamt als auch die wahrgenommenen Tätigkeiten (z.B. Sachbearbeitung, Teamleitung, Re- 
feratsleitung usw.). Neben den persönlichen Daten der Beurteilten werden die Vor- und End- 
beurteilenden genannt sowie der Grund der Beurteilung und der Beurteilungszeitraum ange- 
geben. 

1.2 Beurteilungskriterien 
Die Leistungsbeurteilung bewertet die Leistungen nach festgelegten Kriterien. Mit der Kom- 
petenzbeurteilung werden die Fähigkeiten bewertet. 

Die einzelnen Beurteilungskriterien werden anhand der unter Punkt 3.2 erläuterten Skala mit 
ganzen Punkten (1 - 15) bewertet. Für die Leistungsbeurteilung und die Kompetenzbeurtei- 
lung werden jeweils getrennt Durchschnittswerte berechnet. 

Beurteilungskriterien 

Leistungsbeurteilung 

Leistungskriterien 

Kompetenzbeurteilung 

Basiskompetenzen Funktionsbezogene 
Kompetenzen 

 

 

 

 

Arbeitsmenge 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

 Expertise Zuordnung aus dem 
Kompetenzkatalog ent- 
sprechend den Anforde- 
rungen der übertrage- 
nen Aufgaben (Stellen- 
beschreibung). 

 Belastbarkeit 

 Kommunikationsfä- 
higkeit 

Führungserfolg (bei 
Führungskräften)  Offenheit für Ver- 

änderungen 

Leistungsbeurteilung 
Es werden rückblickend das Leistungsergebnis (Arbeitsmenge und Ergebnisqualität) sowie 
die Arbeitsweise und bei Führungskräften darüber hinaus der Führungserfolg erfasst und be- 
wertet. Die Leistungsbeurteilung setzt sich zusammen aus: 

- 

- 

Arbeitsmenge = Bewältigung der zugewiesenen Aufgaben 
(Arbeitspensum) 

Ergebnisqualität = Praktische Verwertbarkeit der Arbeitsergebnisse bzw. Erfolge 
der ergriffenen Maßnahmen jeweils unter Berücksichtigung 
des Schwierigkeitsgrades 

- Arbeitsweise = Arbeitsplanung und Arbeitsgestaltung: 
Geordnetes, ergebnisorientiertes und wirtschaftliches 
Arbeiten, Gestaltungsspielräume nutzen, Prioritäten setzen 
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- Führungserfolg = Bei Wahrnehmung von Führungsaufgaben: 
strukturieren und planen des Aufgabenbereichs, anleiten, 
informieren, beaufsichtigen, fördern und motivieren der 
unterstellten Fach- und Führungskräfte, 
Beschäftigtenzufriedenheit, 
Zielerreichung, 
Umsetzen der Ziele und Maßnahmen des Chancengleich- 
heitsplans 

Kompetenzbeurteilung 
Die Kompetenzbeurteilung zielt auf die individuellen Fähigkeiten ab. Darauf basiert die Be- 
wertung der beobachtbaren Handlungs- und Verhaltensweisen. Die fünf Beurteilungsformu- 
lare sind modular aufgebaut und beinhalten: 

a) Basiskompetenzen 
werden aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung von allen erwartet. 

b) Funktionsbezogene Kompetenzen 
orientieren sich am Aufgabengebiet und sind für die Erfüllung der Anforderungen speziell er- 
forderlich. 

1.3 Sonstige Bemerkungen und Befähigungen 
Es sind Angaben über die Erledigung von Zusatzaufgaben, Mitarbeit in Projekten etc. aufzu- 
nehmen, soweit sie nicht Gegenstand der Stellenbeschreibung sind. Deren Wertung fließt in 
die entsprechenden Kriterien der Leistungs- bzw. Kompetenzbeurteilung angemessen ein. 

Darüber hinaus sind Befähigungen, die für die weitere dienstliche Verwendung und berufli- 
che Entwicklung von Bedeutung sind, in freier Form darzustellen. In diesem Zusammenhang 
werden Fachkenntnisse und besondere Fähigkeiten, die über die Anforderungen des Ar- 
beitsplatzes hinausgehen - soweit sie im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung sichtbar wer- 
den und für die weitere dienstliche Entwicklung und Verwendung von Bedeutung sein kön- 
nen - dargestellt und in freier Form bewertet. Zusatzqualifikationen sind aufzuführen. 

1.4 Beurteilungsergebnis 
Die Durchschnittswerte der Leistungsbeurteilung und Kompetenzbeurteilung werden jeweils 
gewichtet und zu einem Gesamtwert addiert. Die Leistungsbeurteilung wird mit einer Ge- 
wichtung von 2/3 und die Kompetenzbeurteilung mit einer Gewichtung von 1/3 berücksich- 
tigt. Der Gesamtwert wird als Beurteilungsergebnis ausgewiesen. 

Beurteilungskriterien 

Leistungsbeurteilung Kompetenzbeurteilung 

Durchschnittswert 
gewichtet zu 

Durchschnittswert 
gewichtet zu 

2/3 1/3 

Beurteilungsergebnis 

Die Berechnungsergebnisse werden jeweils auf eine Stelle nach dem Komma festgestellt. 
Ergeben sich Bruchteile von Punkten (Mittelwertberechnung oder Gewichtung), ist bei der 
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zweiten Stelle nach dem Komma bis vier nach unten, ab fünf nach oben auf die erste Kom- 
mastelle zu runden. 

1.5 Beurteilende 
Die Vorbeurteilung erfolgt grundsätzlich durch ein Vorbeurteilungsteam bestehend aus der 
unmittelbar vorgesetzten Führungskraft (z.B. Teamleitung) und der Referats- bzw. Regional- 
zentrumsleitung bzw. vergleichbaren Vorgesetztenebenen. 

Sie beurteilen gemeinsam im Dialog und stellen ein einvernehmliches Beurteilungsvotum 
her. Wird ein einvernehmliches Beurteilungsvotum nicht erzielt, entscheidet die Abteilungslei- 
tung. 

Endbeurteilende sind je nach Vorgesetztenzuständigkeit die Abteilungsleitung (bis ein- 
schließlich gehobener Dienst) oder die Ressort-Geschäftsführung (höherer Dienst). 

Ausgehend von diesen Grundsätzen bestehen folgende ergänzende Regelungen: 

 Sofern die Referats- / Regionalzentrumsleitung bzw. eine vergleichbare Vorgesetz- 
tenebene unmittelbar vorgesetzte Führungskraft ist (bis einschließlich gehobener 
Dienst), führt sie alleine die Vorbeurteilung durch. 

 

 

Ist die Abteilungsleitung alleine für die Vorbeurteilung zuständig (bis einschließlich 
gehobener Dienst), dann liegt auch die Endbeurteilungszuständigkeit bei ihr. 

Für den höheren Dienst nimmt die jeweilige Ressort-Geschäftsführung die Endbeur- 
teilung vor; die Vorbeurteilung wird in diesen Fällen von der zuständigen Abteilungs- 
leitung durchgeführt. 

 Die Geschäftsführung ist für ihr Ressort jeweils für die Vor- und Endbeurteilung ihrer 
Abteilungsleitungen verantwortlich. 

1.6 Beurteilung schwerbehinderter Menschen 
Es gelten die jeweils gültigen Verwaltungsvorschriften in der Landesverwaltung Baden-Würt- 
temberg über die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Danach ist die behinderungs- 
bedingte geminderte Leistungs- und Einsatzfähigkeit im Hinblick auf die Bewältigung der Ar- 
beitsmenge (Leistungsbeurteilung) und die Belastbarkeit (Kompetenzbeurteilung) angemes- 
sen zu berücksichtigen. 

Vor dem Beurteilungsstichtag einer Laufbahngruppe (Punkt 2.2) erarbeitet die Schwerbehin- 
dertenvertretung auf Wunsch des schwerbehinderten Menschen eine Stellungnahme (Anla- 
gensammlung - Anlage D), die an die unmittelbar vorgesetzte Führungskraft weitergeleitet 
wird. Hierzu erhält die Schwerbehindertenvertretung zugriffsgesichert drei Monate vor dem 
Beurteilungsstichtag laufbahnbezogene Personallisten der schwerbehinderten Menschen 
(Name, Vorname, Organisationseinheit), die nach Abgabe der Stellungnahme datenschutz- 
gerecht zu vernichten sind. Die Vorbeurteilenden bewerten unter Berücksichtigung der von 
der Schwerbehindertenvertretung getroffenen Feststellungen die Kriterien Arbeitsmenge und 
Belastbarkeit. Sie ergänzen das Beurteilungsformular um ihre Stellungnahme (Anlagen- 
sammlung - Anlage D) über die Auswirkungen der behinderungsbedingten Einschränkungen. 
Wenn keine Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung vorliegt, würdigen die Vorbe- 
urteilenden die beurteilungsrelevante Auswirkung der Behinderung alleine. 

In beiden Fällen führt die unmittelbar vorgesetzte Führungskraft mit dem schwerbehinderten 
Menschen ein Vorgespräch, zu dem auf dessen Wunsch die Schwerbehindertenvertretung 
beizuziehen ist. 
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1.7 Eröffnung der Beurteilung 
Die Beurteilungen werden nach Durchführung des Richtwertverfahrens (Punkt 3.3) in der Re- 
gel durch die unmittelbar vorgesetzte Führungskraft eröffnet und mit der beurteilten Person 
besprochen. Das Beurteilungsgespräch kann auch gemeinsam durch das Vorbeurteilungs- 
team (Punkt 1.5) erfolgen. Auf Verlangen der beurteilten Person sind ein Mitglied der Perso- 
nalvertretung und/oder die Gleichstellungsbeauftragte bzw. bei schwerbehinderten Men- 
schen die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen. 

Die Beurteilung ist spätestens drei Monate nach dem Stichtag (Punkt 2.2) zu eröffnen. Ist 
dies wegen Abwesenheit der beurteilten Person (z.B. Elternzeit, Ableistung des freiwilligen 
Wehrdienstes, des Freiwilligendienstes, Arbeitsunfähigkeit etc.) nicht möglich, entfällt die Be- 
sprechung des Beurteilungsergebnisses. In diesen Fällen wird die Beurteilung durch Über- 
sendung eröffnet. 

Die Beurteilung enthält die Unterschriften der Vor- und Endbeurteilenden. Auf dem Beurtei- 
lungsformular wird festgehalten, wer bei der Eröffnung anwesend war. Die beurteilte Person 
dokumentiert die Eröffnung der Beurteilung mit Unterschrift und erhält eine Kopie der Beur- 
teilung. 

Erhebt die beurteilte Person keine Einwände, ist die Beurteilung zu den Personalakten zu 
nehmen. Wer mit der Beurteilung nicht einverstanden ist, kann die Einwände schriftlich vor- 
tragen und mit den Vorbeurteilenden innerhalb von 10 Arbeitstagen erörtern. Berechtigten 
Einwänden ist nach Abstimmung zwischen den Vor- und Endbeurteilenden Rechnung zu tra- 
gen und eine Beurteilung neu auszustellen. Sofern den Einwänden nicht oder nur teilweise 
entsprochen werden kann, sind der beurteilten Person die Gründe schriftlich mitzuteilen. Das 
Verfahren ist damit abgeschlossen und die Unterlagen des Beurteilungsvorgangs zu den 
Personalakten zu nehmen. 

2 . Beurteilungsbezug 

Basis der Beurteilung 2.1 
Der Beurteilung werden das dem aktuellen Statusamt zugehörige Beurteilungsformular und 
Anforderungsprofil zugrunde gelegt. Nach dienstrechtlichen Normen ergibt sich das Sta- 
tusamt aus der Ernennung und im Tarifrecht aus der arbeitsvertraglichen Entgeltgruppe. 

2.2 Regelbeurteilung 
Personen im Beamtenverhältnis des mittleren Dienstes sowie Personen des gehobenen und 
des höheren Dienstes (ausgenommen ärztliche Fach- und Führungskräfte im Beschäftigten- 
verhältnis) werden bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres regelmäßig in zeitlichen Abstän- 
den von drei Jahren beurteilt, sofern sie im Beurteilungszeitraum mindestens sechs Monate 
auf der gleichen Stelle beschäftigt waren. Personen über 55 Jahren bleibt es unbenommen, 
auf Wunsch weiterhin am Regelbeurteilungsverfahren teilzunehmen. 

Der Beurteilungszeitraum der Regelbeurteilung umfasst auch dann drei Jahre seit dem letz- 
ten Stichtag, wenn eine Anlassbeurteilung (Punkt 2.4) erstellt wurde, die vom Beurteilungs- 
stichtag aus länger als sechs Monate zurückliegt. Im Regelbeurteilungszeitraum liegende 
Beurteilungen oder Beurteilungsbeiträge (Punkt 2.5) sind angemessen zu berücksichtigen 
(Punkt 2.6). 

Von der Regelbeurteilung wird ausgenommen, wer am Beurteilungsstichtag bereits länger 
als ein Jahr 

a) beurlaubt ist und im Beurteilungszeitraum weniger als neun Monate beschäftigt war, 
b) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet ist, 
c) einer anderen Einrichtung zugewiesen ist oder 
d) aus sonstigen Gründen (z.B. Freistellung von dienstlichen Tätigkeiten) abwesend ist. 
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Zu den Beurlaubungen zählen auch Elternzeiten und Pflegezeiten sowie unbezahlter Urlaub. 
Von der Regelbeurteilung können Beurlaubte auf eigenen Wunsch befreit werden, wenn sie 
am Beurteilungsstichtag beurlaubt sind und zuvor mindestens 6 Monate abwesend waren. 

Des Weiteren wird von der Regelbeurteilung nicht erfasst, wer 

- in den letzten 6 Monaten vor dem Stichtag der Regelbeurteilung im gleichen Statusamt 
und in der gleichen Funktion eine Anlassbeurteilung erhalten hatte und sich offensichtlich 
keine Änderungen in der Bewertung ergeben haben oder 

- am Tag nach dem Beurteilungsstichtag auf Dauer ausgeschieden ist. 

Die Stichtage der Beurteilungen (= Ende des Beurteilungszeitraums) für die jeweiligen Lauf- 
bahngruppen sind zeitlich abgestuft und wie folgt festgesetzt: 

Laufbahn Stichtag 

Gehobener Dienst 31.01. 
Mittlerer Dienst (Personen im Beamtenverhältnis) 

Höherer Dienst 30.09. 

2.3 Probezeitbeurteilung 
Personen im Beamtenverhältnis auf Probe nehmen nicht an der Regelbeurteilung teil. Sie 
werden 

1 
2 
. neun Monate nach der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe sowie 
. drei Monate vor Beendigung der Probezeit 

dienstlich beurteilt. Beträgt die Probezeit ein Jahr oder weniger, entfällt die Beurteilung nach 
Satz 2 Nummer 1. Beläuft sich die Probezeit auf mehr als ein Jahr und voraussichtlich auf 
weniger als 18 Monate, können die zu Beurteilenden auf die Beurteilung nach Satz 2 Num- 
mer 1 verzichten. 

2.4 Anlassbeurteilung 
Grundsätzlich sind Beurteilungen außerhalb des Regelbeurteilungsverfahrens nicht zulässig. 
Um den besonderen Verhältnissen oder rechtlichen Vorgaben zu entsprechen, sind auch au- 
ßerhalb des Regelbeurteilungsverfahrens analog dieser Richtlinien Anlassbeurteilungen vor- 
zunehmen 

 

 

bei Übernahme von befristet Beschäftigten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, 

bei Erstellung eines qualifizierten Arbeits- bzw. Dienstzeugnisses, wenn bisher keine Beur- 
teilung vorliegt – ansonsten genügt im vereinfachten Verfahren eine Vorgesetzteneinschät- 
zung, 

 

 

bei Abordnung zu einem anderen Dienstherrn sowie bei Zuweisung zu einer anderen Ein- 
richtung, sofern am Regelbeurteilungsverfahren nicht teilgenommen wird (Punkt 2.2) oder 

wenn in einem Bewerbungsverfahren 

- 

- 

- 

eine Beurteilung nicht vorliegt (wie beispielsweise bei Beschäftigten des mittleren 
Dienstes) oder 

das jeweilige Enddatum der Beurteilungszeiträume der zu vergleichenden Beurteilun- 
gen der Bewerbenden um mehr als ein Jahr auseinanderfällt oder 

seit der letzten Beurteilung eine andere Funktion wahrgenommen wird, für die ein 
neues Anforderungsprofil zutrifft oder ein anderes Statusamt zu berücksichtigen ist. 

Maßgebender Beurteilungsstichtag im Bewerbungsverfahren ist der letzte Tag des Kalen- 
dermonats, der dem Ende der Bewerbungsfrist vorausgeht. 
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Werden Führungskräfte auf eine Stelle ohne Führungsverantwortung umgesetzt, kann auf 
Antrag der zu beurteilenden Führungskraft eine Anlassbeurteilung erstellt werden, die die 
Bewertung der Führungsleistung umfasst. Ansonsten ist ein Beurteilungsbeitrag (Punkt 2.5) 
zu erstellen. 

Die Anlassbeurteilung bezieht sich auf die letzten drei Jahre. In diesem Zeitraum ggf. lie- 
gende Beurteilungen oder Beurteilungsbeiträge (Punkt 2.5) sind angemessen zu berücksich- 
tigen (Punkt 2.6). Um über Leistungen und Fähigkeiten verlässliche und valide Aussagen 
treffen zu können, ist Voraussetzung, dass die zu beurteilende Person mindestens sechs 
Monate auf der gleichen Stelle beschäftigt war. 

Grundsätzlich besitzt die Anlassbeurteilung Gültigkeit bis zur nächsten Regelbeurteilung. 

2.5 Beurteilungsbeitrag 
Durch Beurteilungsbeiträge sollen bei Veränderungen in der Arbeits- und Vorgesetztenzu- 
ständigkeit Leistungs- und Kompetenzbewertungen als Zwischenergebnisse für die nächste 
Beurteilung dokumentiert werden. Der Beurteilungsbeitrag ersetzt damit weder Regel- noch 
Anlassbeurteilungen. 

Voraussetzung für den Beurteilungsbeitrag ist jeweils, dass die zu beurteilende Person am 
Regelbeurteilungsverfahren teilnimmt und der zurückliegende Beurteilungszeitraum mindes- 
tens sechs Monate seit der letzten Beurteilung umfasst. Der Beurteilungsbeitrag ist mit dem 
erforderlichen Beurteilungsformular zu erstellen. Die zu beurteilende Person ist von den Vor- 
beurteilenden im Rahmen eines Gesprächs zeitnah über das Zwischenergebnis zu informie- 
ren. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen sind Beurteilungsbeiträge zu erstellen, wenn sich 

- nicht nur vorübergehenden durch Verwendung in einer anderen Funktion das der Beur- 
teilung zugrundeliegende Anforderungsprofil ändert oder 

- in der unmittelbaren Führungszuständigkeit während des Regelbeurteilungszeitraums 
Veränderungen ergeben. 

War oder ist die zu beurteilende Person bei einer anderen Stelle (z.B. im Wege der Abord- 
nung/Zuweisung) tätig, ist von dort ein Beurteilungsbeitrag unter Verwendung des zutreffen- 
den Beurteilungsformulars nach diesen Richtlinien einzuholen. 

Beurteilungsbeiträge werden zur Personalakte genommen. 

2.6 Berücksichtigung von Beurteilungsergebnissen 
Die für die Beurteilung zuständigen Vorgesetzten beziehen im Beurteilungszeitraum liegende 
Beurteilungsergebnisse (Regelbeurteilung, Anlassbeurteilung, Probezeitbeurteilung und Be- 
urteilungsbeitrag) in angemessener Form unter Berücksichtigung der Zeiträume und des Sta- 
tusamts in die anzufertigende Beurteilung mit ein. Wenn in der anzufertigenden Beurteilung 
von den bisherigen Beurteilungsergebnissen abgewichen wird, ist dies zu begründen. 
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3 . Beurteilungsverfahren 

Beurteilungsformulare 3.1 
Für Beurteilungen sind die Beurteilungsformulare dieser Richtlinien zu verwenden. Es stehen 
insgesamt fünf Beurteilungsformulare zur Verfügung (Anlagensammlung – Anlage B). Das 
zutreffende Beurteilungsformular wird nach dem Statusamt der zu beurteilenden Person (An- 
lagensammlung – Anlage C) bestimmt. Die Festlegung, ob ein Standardformular (Nr.1; 2.1; 
3.1) oder ein Sonderformular (Nr. 2.2; 3.2) zu verwenden ist, trifft die Abteilungsleitung. 
Grundsätzlich ist dem Standardformular Vorzug einzuräumen. 

Ab Besoldungsgruppe A11 bzw. vergleichbaren Entgeltgruppen können bei speziellen Auf- 
gabenstrukturen vom Standardformular abweichende Sonderformulare gestaltet werden. Sie 
lassen eine anforderungsgerechte Auswahl von Kompetenzen in eingeschränktem Umfang 
zu (Anlagensammlung – Anlage B). Die Gesamtzahl der Kompetenzen des Sonderformulars 
entspricht der des vergleichbaren Standardformulars, wodurch die Beurteilungen im Bewer- 
bungsverfahren vergleichbar bleiben. 

Die Abstimmung, ob im Leistungsbereich ein Standardformular oder ein Sonderformular zu- 
geordnet werden soll, ist abteilungsübergreifend vorzunehmen. Die Verwendung eines Son- 
derformulars ist zu begründen, ebenso die Festlegung der Wahlkompetenzen, sofern die 
Kompetenz „Kundenorientierung“ nicht verwendet wird. Die Gestaltung von Sonderformula- 
ren ist im Leistungsbereich abteilungsübergreifend abzustimmen. Die Personalabteilung 
sorgt für eine einheitliche Anwendung. 

Abteilungsleitungen ab Besoldungsgruppe A16 und Personen in vergleichbaren Funktionen 
werden in freier Form beurteilt. 

3.2 Skalierung 
Die einzelnen Kriterien der Leistungs- und Kompetenzbeurteilung werden mit ganzen Punk- 
ten bewertet. Die Bewertungsskala reicht von 1 bis 15 Punkten. Dabei gilt folgende Wertig- 
keit: 

15 – Punktesystem 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Übertrifft die An- Übertrifft die An- Entspricht den Entspricht mit 
Einschränkun- 
gen den Anfor- 
derungen 

Entspricht nicht 
den Anforderun- 
gen 

forderungen in 
herausragender 
Weise 

forderungen Anforderungen 

3.3 Anforderungsprofile und Richtwerte 
Die Feststellung der Beurteilungsergebnisse erfolgt unter Anwendung abteilungsbezogener 
Anforderungsprofile. In einer abteilungsinternen Abstimmung werden die Anforderungsprofile 
mit verbindlichen Beurteilungsmaßstäben für jede Stelle bzw. Vergleichsgruppe definiert (An- 
lagensammlung - Anlage H). Der Leistungsbereich nimmt diese Abstimmung abteilungsüber- 
greifend vor. 

Die Beurteilungsmaßstäbe für die Normalleistung sind in den Anforderungsprofilen so zu ge- 
stalten, dass den festgelegten Richtwerten entsprochen wird. Gleichwertige und gleichartige 
Stellen sind zu Vergleichsgruppen zusammenzufassen (Anlagensammlung - Anlage H u. I). 

Bei den Funktionen der Besoldungsgruppe A10 oder Entgeltgruppe 10 sind herausragende 
Spezifikationen und Aufgabenzuordnungen (z.B. Stellvertretung der Teamleitung) anforde- 
rungsgerecht zu berücksichtigen. 
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Das bereits auf eine Dezimalstelle gerundete Beurteilungsergebnis (Punkt 1.4) ist entspre- 
chend der nachstehenden Tabelle einzuordnen. 

Stufe Beschreibung 

Übertrifft die Anforderungen in herausragender Weise 

Übertrifft die Anforderungen 

Beurteilungsergebnis 

13,0 – 15,0 

10,0 - 12,9 

7,0 - 9,9 

5 

4 

3 

2 

1 

Entspricht den Anforderungen 

Entspricht mit Einschränkungen den Anforderungen 

Entspricht nicht den Anforderungen 

4,0 - 6,9 

1,0 – 3,9 

Die Richtwerte grenzen die Vergabe von überdurchschnittlichen Bewertungen des zu beur- 
teilenden Personenkreises innerhalb der Vergleichsgruppe ein. Je Vergleichsgruppe sind in 
einer Abteilung maximal 15% der Beurteilungen in der höchsten Stufe 5 und 35% im Ergeb- 
niskorridor von 11,0 – 12,9 Punkten der Stufe 4 festgesetzt. Darüber hinaus dürfen keine 
weiteren Festlegungen (z.B. maximaler Punktedurchschnitt) für Vergleichsgruppen bzw. 
Laufbahnen oder allgemeine Durchschnittswerte etc. vorgegeben werden. 

Bei Berechnung der Richtwertkontingente wird aufgerundet, sofern nach dem Komma ein 
Wert von mindestens einem Zehntel steht. Bei Unterschreitung des Richtwertkontingents der 
Stufe 5 wird der nicht ausgeschöpfte Teil dem nachfolgenden Ergebniskorridor (11,0 – 12,9 
Punkte der Stufe 4) zugeschlagen. 

Vom Richtwertverfahren ist für Vergleichsgruppen mit weniger als 20 zu beurteilenden Per- 
sonen abzusehen. Die Endbeurteilenden haben dafür zu sorgen, dass auch in diesen Fällen 
ein einheitlicher Beurteilungsmaßstab eingehalten wird, der einer abteilungsübergreifenden 
Wertung der Normalleistung und dem Verhältnis von überdurchschnittlichen Beurteilungen 
entspricht. Bei Erstellung einer Anlassbeurteilung (Punkt 2.4) und bei abteilungsübergreifen- 
der Zuständigkeit für die Endbeurteilung (Beurteilungen des höheren Dienstes) ist analog zu 
verfahren. 

Für die Einhaltung der Richtwerte sind die Endbeurteilenden verantwortlich. Sie berichten 
der Personalabteilung schriftlich in Form einer Zusammenfassung der Bewertungsergeb- 
nisse nach Vergleichsgruppen bis spätestens drei Monate nach dem jeweiligen Beurteilungs- 
stichtag (Anlagensammlung - Anlage I). Die Leitung der Personalabteilung ist ermächtigt, 
diese Regelungen einzufordern. Die Personalvertretung und die Gleichstellungsbeauftragte 
werden auf Anfrage über die Ergebnisse anhand anonymisierter Richtwertberechnungsblät- 
ter informiert. 

3.4 DV-technische Umsetzung 
Das Richtwertverfahren wird systemtechnisch wie in der Anlage I (Anlagensammlung) be- 
schrieben umgesetzt. 

3.5 Datenschutzrechtliche und administrative Behandlung der Beurteilungs- 
unterlagen 

Die Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung im Beurteilungsverfahren (Anlagen- 
sammlung - Anlage D) wird als vertrauliche Personalsache im verschlossenen Umschlag den 
Vorbeurteilenden zugeleitet. 

Nach Abschluss des Beurteilungsverfahrens sind die Beurteilungsunterlagen (ggf. inklusive 
der Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung) und evtl. schriftliche Einwände der Be- 
urteilten in einem verschlossenen Umschlag auf dem Dienstweg der Personalabteilung zur 
Aufnahme in die Personalakten zuzuleiten. Die Beurteilenden und Mitwirkenden haben evtl. 
noch vorhandene Aufzeichnungen z.B. Entwürfe, Notizen, Beurteilungsbeiträge etc. sowohl 
in schriftlicher als auch in elektronischer Form zu vernichten. 
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Richtlinien für die Regelbeurteilung 

4 . Schulung 

Ziel der Schulung ist es, durch eine einheitliche Beurteilungspraxis auf die Vergleichbarkeit 
der Beurteilungen hinzuwirken. In Seminaren werden Führungskräfte in der Bewertung von 
Leistungen und Kompetenzen sowie in der Erstellung von Anforderungsprofilen und der Be- 
schreibung von Beurteilungsmaßstäben geschult. Die Schulungen sind Teil des laufenden 
Beurteilungsprozesses und werden für neue Führungskräfte und zur Auffrischung entspre- 
chend angeboten und durchgeführt. In diesem Zusammenhang werden auch Themen zur 
Geschlechtergerechtigkeit von Bewertungen und Vermeidung unbewusster Benachteiligun- 
gen angesprochen. Das gleiche gilt für den Umgang mit schwerbehinderten Menschen und 
gesundheitlich beeinträchtigten Personen. 
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Richtlinien für die Personalauswahl im internen Bewerbungsverfahren 

1 . Allgemeines 

Die Regelungen über die interne Personalauswahl gelten für Stellenbesetzungen bis ein- 
schließlich Besoldungsgruppe A15 bzw. für vergleichbare Entgeltgruppen. Sie sind darauf 
ausgerichtet, die Auswahlentscheidungen nach Eignung, Befähigung und der fachlichen 
Leistung entsprechend Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz und der diese Vorschrift ergänzenden 
Rechtsprechung zu treffen. Sie folgen dem Grundsatz der Bestenauswahl. 

Die Personalauswahl zielt auf eine anforderungsgerechte Stellenbesetzung ab, deshalb ist 
neben dem Beurteilungsergebnis auch die Eignung, gemessen am Anforderungsprofil der zu 
besetzenden Stelle, zu berücksichtigen. Das Anforderungsprofil wird durch die ausschrei- 
bende Abteilung angefertigt. 

Die ausschreibende Abteilung und die Personalabteilung können nach Absprache das Be- 
werbungsverfahren aus sachlichen Gründen abbrechen, solange die Auswahlentscheidung 
noch nicht bekannt gegeben wurde. Die Personalvertretung und die Gleichstellungsbeauf- 
tragte sind im Vorfeld der Entscheidung zu beteiligen. 

2 . Stellenausschreibungen 

Die Stellenausschreibung wird grundsätzlich mindestens für die Dauer von 10 Arbeitstagen 
hausintern im Intranet und zusätzlich an den üblichen Stellen (z.B. schwarzes Brett) per Aus- 
hang veröffentlicht. 

Die Stellenausschreibung ist geschlechtsneutral unter Beachtung des Allgemeinen Gleichbe- 
handlungsgesetzes und des Chancengleichheitsgesetzes zu gestalten und enthält mindes- 
tens folgende Angaben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung in der die Stelle besetzt werden soll. 

Stellenbezeichnung 

Planstellennummer 

Dienstort 

Stellenbewertung 

Umfang der Arbeitszeit 

Kennziffer der Stellenausschreibung 

Aufgaben der Stelle 

Anforderungsprofil (Kompetenzen) der Stelle 

Zusätzliche Erläuterungen und Angaben (z.B. Konkretisierung einzelner Anforderun- 
gen, erforderliche berufliche Qualifikation etc.) 

 Ggf. Benennung der zusätzlich zum strukturierten Auswahlgespräch herangezogenen 
Auswahlinstrumente. 

 

 

Bewerbungsfrist 

Hinweis, dass schwerbehinderte Menschen bei gleicher Leistung, Eignung und Befä- 
higung bevorzugt werden. 

 

 

Hinweis, ob die Arbeit ganz oder teilweise im Homeoffice erledigt werden kann. 

Bei Ausschreibung von Vollzeitstellen wird darauf hingewiesen, dass die Stelle grund- 
sätzlich teilbar ist. Davon kann nur in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftrag- 
ten ausnahmsweise abgesehen werden, wenn zwingende dienstliche Gründe der 
Teilbarkeit entgegenstehen. 
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Richtlinien für die Personalauswahl im internen Bewerbungsverfahren 

Ausschreibungen von Stellen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (lt. aktuellem Chan- 
cengleichheitsplan), enthalten den Hinweis, dass Bewerbungen von Frauen besonders er- 
wünscht sind. 

3 . Bewerbungsverfahren 

Bewerbungen 3.1 
Bewerbungen sind auf dem Dienstweg an die Personalabteilung zu richten. Aus der Bewer- 
bung soll die Eignung bezogen auf die ausgeschriebene Stelle hervorgehen. Bewerbungen 
werden nur berücksichtigt, wenn sie fristgerecht bei der Personalabteilung eingegangen sind. 
Zur Fristwahrung gilt auch das Datum der Abgabe bei der dienstvorgesetzten Abteilungslei- 
tung. Die Schwerbehindertenvertretung ist über Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 
frühzeitig zu informieren. 

Ausnahmsweise können auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingegangene Bewerbungen 
bei begründeter Verhinderung (z.B. Krankheit, Urlaub) berücksichtigt werden, solange die 
ausschreibende Abteilung der Personalabteilung noch keine Auswahlentscheidung mitgeteilt 
hat. 

3.2 Vergleichbarkeit von Beurteilungen im Bewerbungsverfahren 
Grundsätzlich sind Beurteilungen nur dann vergleichbar, wenn ihnen das gleiche Statusamt 
(Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe) zu Grunde liegt. 

Um Beurteilungsergebnisse aus wertunterschiedlichen Statusämtern (Besoldungsgrup- 
pen/Entgeltgruppen) auf eine vergleichbare Ebene stellen zu können, wird am Beurteilungs- 
ergebnis des niedrigeren Statusamts jeweils ein Punkt pro Statusamtsunterschied abgezo- 
gen. 

Der Punktabzug resultiert aus den geringeren Anforderungen an die Normalleistungen des 
niedrigeren Statusamts. 

3.3 Vorauswahl 
Mit der Vorauswahl kann die Anzahl der Bewerbungen eingegrenzt werden. In diesem Zu- 
sammenhang gelten nur die Beurteilungen als im Wesentlichen gleich, die in einer Spanne 
von 2 Punkten zur besten Beurteilung liegen (ggf. nach Anwendung der Regelung Punkt 
3.2). Die Vorauswahl kann von der ausschreibenden Abteilung nur angewandt werden, wenn 
die Bewerbungskonkurrenz erhalten bleibt, die Auswahlmöglichkeit also nicht auf eine Per- 
son reduziert wird. 

Grundsätzlich sind schwerbehinderte Menschen von der Vorauswahl ausgenommen. Es sei 
denn, dass die Schwerbehindertenvertretung mit dem schwerbehinderten Menschen eine 
Absprache über die Anwendung der Vorauswahl trifft. 

Die ausschreibende Abteilung erhält von der Personalabteilung eine Übersicht aller Bewer- 
bungen mit den jeweiligen Beurteilungsergebnissen, Bewerbungsanschreiben (inkl. evtl. ein- 
gereichter Unterlagen) und Mehrfertigungen der Beurteilungen. Sofern Stellen mit Führungs- 
aufgaben zu besetzen sind, wird in der Übersicht ein Hinweis aufgenommen, ob bei den Be- 
werbenden jeweils Führungserfahrung vorliegt. 

4 . Auswahlverfahren 

4.1 Grundsätze des Auswahlverfahrens 
Der Auswahlentscheidung liegt das Bewerbungsergebnis bestehend aus dem Beurteilungs- 
ergebnis (ggf. nach Anwendung der Regelung Punkt 3.2) und der Eignungsbewertung zu 
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Grunde. Das Beurteilungsergebnis ist dabei das primäre Auswahlinstrument, weshalb es mit 
Faktor 0,6 gewichtet und die Eignungsbewertung mit Faktor 0,4 berücksichtigt wird. 

Beurteilungsergebnis 

Faktor 0,6 

Eignungsbewertung 

Faktor 0,4 

Bewerbungsergebnis 

4.2 Eignungsbewertung 
Die Eignung ergibt sich aus der Übereinstimmung zwischen den Anforderungen der ausge- 
schriebenen Stelle und den persönlichen Fähigkeiten. Dabei gehen die Anforderungen aus 
den notwendigen Kompetenzen, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, hervor. 

Für die Feststellung der Eignung ist ein strukturiertes Auswahlgespräch (Punkt 4.3) durchzu- 
führen. Darüber hinaus können von der ausschreibenden Abteilung Module des standardi- 
sierten Assessmentcenters - AC - (Punkt 4.4) wie folgt ausgewählt werden: 

 Für Stellenbesetzungen unterhalb der Besoldungsgruppe A11/Entgeltgruppe 11 kann 
das Modul „Praktische Aufgabe“ vorgegeben werden. 

 Bei einer Stellenbesetzung ab Besoldungsgruppe A11/Entgeltgruppe 11 kann aus allen 
Modulen des standardisierten Assessmentcenters gewählt werden. 

Für Stellen im Endamt des gehobenen Dienstes sind mindestens zwei Module des standardi- 
sierten Assessmentcenters verbindlich vorgeschrieben. Dies gilt auch im Falle einer Bewer- 
bung auf gleicher Ebene. 

Die Auswahl der AC-Module ist mit der Stellenausschreibung anzukündigen. 

Die Bewertung der Eignung (Eignungsfeststellung) erfolgt grundsätzlich durch die ausschrei- 
bende Abteilung. Sie wird durch mindestens zwei Personen, wovon mindestens eine Füh- 
rungskraft ist, vorgenommen. Dabei wird eine geschlechtergemischte Besetzung des Gremi- 
ums angestrebt. Die Eignung wird wie im Beurteilungsverfahren nach dem 15-Punkte-Sys- 
tem bewertet. 

Sofern neben dem Auswahlgespräch auch ein oder mehrere Module des standardisierten 
Assessmentcenters durchgeführt werden, gehen in die Berechnung der Eignungsfeststellung 
das Auswahlgespräch sowie jedes AC-Modul zu gleichen Teilen ein (Durchschnittswert). 

Bewirbt sich bei einer Stellenausschreibung unterhalb des Endamts gehobener Dienst nur 
eine Person, die in der ausschreibenden Abteilung tätig ist, kann die Eignungsbewertung im 
Benehmen mit der Personalabteilung und der Personalvertretung sowie der Gleichstellungs- 
beauftragten ausschließlich auf Basis der Beurteilung vorgenommen werden. In diesem Fall 
teilt die ausschreibende Abteilung der Personalabteilung mit, ob sie die bewerbende Person 
für geeignet hält. Das Votum ist unter Berücksichtigung der Leistungs- und Kompetenzbe- 
wertungen sowie der Befähigung (Punkt 1.3 Sonstige Bemerkungen und Befähigungen der 
Richtlinien für die Regelbeurteilung) zu begründen und nach Punkten zu bewerten (Anlage 
E). Diese Eignungsbewertung geht in die Ermittlung des Bewerbungsergebnisses anstelle 
des strukturierten Auswahlgesprächs ein. 
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4.3 Strukturiertes Auswahlgespräch 
Das strukturierte Auswahlgespräch wird von der ausschreibenden Abteilung durchgeführt. Es 
orientiert sich am Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle. Bei der Durchführung des 
strukturierten Auswahlgesprächs ist sicherzustellen, dass den Bewerbenden jeweils diesel- 
ben Fragen gestellt und der gleiche Zeitrahmen für das Gespräch eingeräumt werden. Die 
Bewertungen der Gespräche sind durch dieselben Personen vorzunehmen. 

4.4 Module des standardisierten Assessmentcenters (AC) 
Die Assessmentcenter werden in Abstimmung zwischen der Personalabteilung und der aus- 
schreibenden Abteilung auf Basis des Anforderungsprofils der Stelle vorbereitet und durch- 
geführt. Sie setzen sich aus den nachstehenden, durch die ausschreibende Abteilung wähl- 
baren und auf die Anforderungen der zu besetzenden Stelle abzustimmenden Modulen zu- 
sammen: 

I. Praktische Aufgabe 
II. Kompetenzbasiertes Interview 
III. Kompetenztest 

Das Modul I wird von der ausschreibenden Abteilung entwickelt und durchgeführt. Bei Bedarf 
wirkt die Personalabteilung beratend mit. Das Modul II des AC wird von der Personalabtei- 
lung in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der ausschreibenden Abteilung erstellt 
und umgesetzt. Die Bewertungen dieser Module sind jeweils der ausschreibenden Abteilung 
vorbehalten. 

Das Modul III wird von der Personalabteilung erstellt, durchgeführt und bewertet. Das Ergeb- 
nis des Kompetenztests wird der ausschreibenden Abteilung in Punktwerten bekannt gege- 
ben. 

Ergebnisse vorher absolvierter Auswahlverfahren können nicht zur Entscheidung herangezo- 
gen werden. 

4.5 Ermittlung des Bewerbungsergebnisses 
Die Berechnungsergebnisse werden jeweils auf eine Stelle nach dem Komma festgestellt. 
Ergeben sich Bruchteile von Punkten (Mittelwertberechnung oder Gewichtung), ist bei der 
zweiten Stelle nach dem Komma bis vier nach unten, ab fünf nach oben auf die erste Kom- 
mastelle zu runden. Zur Ermittlung des Bewerbungsergebnisses werden die gewichteten 
Zwischenwerte zusammengezählt. 

Die Bewerbungsergebnisse werden nach Punktwerten absteigend in einer Rangliste ausge- 
wiesen. Die Auswahl fällt auf den ersten Rangplatz. Besteht im abschließenden Vergleich 
von Bewerbungsergebnissen Punktegleichstand, ist im Rahmen einer weitergehenden Eig- 
nungsfeststellung auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse, in denen die Befähigung im Vor- 
dergrund steht, eine ausführliche Gesamtwürdigung der Bewerbungskonkurrenz durch die 
ausschreibende Abteilung auszufertigen. Die Auswahlentscheidung mit detaillierter Begrün- 
dung ist in Form eines Gutachtens schriftlich festzuhalten und von der ausschreibenden Ab- 
teilung unterschrieben der Personalabteilung zusammen mit den Bewerbungsunterlagen vor- 
zulegen. 

4.6 Beteiligungsrechte 
Die Personalvertretung und die Gleichstellungsbeauftragte haben das Recht, am Auswahl- 
verfahren beteiligt zu werden. Sie sind berechtigt, bei der Durchführung und Bewertung der 
strukturierten Auswahlgespräche und Assessmentcenter anwesend zu sein, um sich ein Bild 
über die einheitliche Anwendung der Auswahlrichtlinien machen zu können. Ein Mitwirkungs- 
recht bei der Bewertung der individuellen Leistungen besteht jedoch nicht. 
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Die Personalvertretung und die Gleichstellungsbeauftragte melden hierzu ihr Interesse vor 
Ablauf der Bewerbungsfrist bei der ausschreibenden Abteilung an. Bei der Terminabstim- 
mung im Auswahlverfahren werden sie von der ausschreibenden Abteilung eingebunden. 

Zum Auswahlverfahren kann auch die Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen werden. 
Auf Antrag des bewerbenden Menschen mit Schwerbehinderung erstellt die Schwerbehin- 
dertenvertretung eine schriftliche Stellungnahme zu behinderungsbedingten Einschränkun- 
gen im Hinblick auf das Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle. Diese wird im Aus- 
wahlverfahren berücksichtigt und als vertrauliche Personalsache in einem verschlossenen 
Umschlag sowohl der ausschreibenden Abteilung als auch der Personalabteilung zur Auf- 
nahme in die Personalakte zugeleitet. 

4.7 Mitteilung der Auswahlentscheidung 
Die ausschreibende Abteilung erstellt auf Basis der Bewerbungsergebnisse (Anlagensamm- 
lung - Anlage F) eine Rangliste. 

Nach Prüfung der Auswahlunterlagen wird das Verfahren nach dem Landespersonalvertre- 
tungsgesetz und dem Chancengleichheitsrecht durch die Personalabteilung eingeleitet. Der 
Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten werden die Bewerbungsergebnisse 
in Form der Anlage F zur Verfügung gestellt. 

Die Auswahlentscheidung wird nach den einschlägigen Regelungen (z.B. Delegationsanord- 
nung, Ressort- und Vorstandszuständigkeiten etc.) getroffen und nach entsprechender Betei- 
ligung der Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten wirksam. 

Anschließend wird den einzelnen Bewerbenden die Entscheidung unter Angabe des Einzel- 
ergebnisses durch die Personalabteilung schriftlich mitgeteilt. Darüber hinaus wird auf 
Wunsch der bewerbenden Person im Rahmen eines Gesprächs Rückmeldung zu deren 
Leistungen im Auswahlverfahren durch die ausschreibende Abteilung gegeben. Die Perso- 
nalabteilung erörtert in diesem Zusammenhang das Ergebnis des Kompetenztestes mit den 
Bewerbenden. 

Die Aushändigung/Zustellung der Mitteilungen erfolgt entweder durch die ausschreibende 
Abteilung oder direkt auf dem Postweg. Die Schwerbehindertenvertretung wird über den 
Ausgang der Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen unterrichtet. 

Die Umsetzung der Entscheidung erfolgt im Einvernehmen der Beteiligten zum nächstmögli- 
chen Termin, im Regelfall 6 Wochen nach Wirksamwerden der Entscheidung, frühestens je- 
doch, wenn mit der Einreichung von Rechtsmitteln (Eilverfahren) nicht mehr zu rechnen ist. 

5 . Verfahrensunterlagen 

Die Verantwortung für die Beweisführung bei der Eignungsfeststellung liegt - soweit nicht an- 
ders geregelt - bei der ausschreibenden Abteilung. Hierzu ist das Formular „Verlaufsprotokoll 
Auswahlinstrumente“ (Anlagensammlung - Anlage G) zu verwenden. Unter Beachtung der 
einschlägigen Rechtsgrundlagen (insbesondere des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset- 
zes) sollen Fragen, Aufgaben, Antworten, Lösungen, Beobachtungen, Arbeitsproben etc. 
durch die ausschreibende Abteilung nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Im Hinblick auf Datenschutzbestimmungen und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
gelten für die im Auswahlverfahren verwendeten Unterlagen nachfolgende Regelungen: 

a) Die ausschreibende Abteilung gibt mit der Rangliste folgende Unterlagen (einschließ- 
lich evtl. Mehrfertigungen) zur Aufnahme in die Personalakte zurück: 
 Beurteilungen 
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Bewerbungsanschreiben 
ergänzend eingereichte Unterlagen 
Protokoll über die Berechnung des Bewerbungsergebnisses (Anlagensammlung - 
Anlage F) 

 evtl. Stellungnahmen der Schwerbehindertenvertretung 

Die im Auswahlverfahren erstellte Rangliste wird der Personalabteilung zur Aufbe- 
wahrung zugeleitet. 

b) Die von der Personalabteilung übersandte Bewerbungsübersicht mit den Beurtei- 
lungsergebnissen, die zur Eignungsfeststellung angefertigten Verlaufsprotokolle über 
die Auswahlinstrumente (Anlagensammlung - Anlage G) sowie sonstige Bewertungs- 
unterlagen des Assessmentcenters sind ein Jahr nach Abschluss des Auswahlverfah- 
rens bei der ausschreibenden Abteilung aufzubewahren und danach zu vernichten. 

c) Die Unterlagen des Assessments Modul III (Punkt 4.4) verbleiben ein Jahr nach Ab- 
schluss des Auswahlverfahrens bei der Personalabteilung und werden danach daten- 
schutzkonform vernichtet. 

d) Sonstige Aufzeichnungen, z.B. Entwürfe, Notizen und Mehrfertigungen sind sofort zu 
vernichten. 

e) Sämtliche Unterlagen des Auswahlverfahrens sind stets vor unbefugtem Zugriff (z.B. 
im eigenen Zuständigkeitsbereich, auf Übermittlungswegen etc.) zu schützen. 

6 . Schulung 

Bei Bedarf werden Schulungen und Workshops auf Abteilungsebene durchgeführt. Ebenso 
finden die Schulungsinhalte bei Führungskräfteseminaren im Rahmen der Erstvermittlung o- 
der zur Auffrischung Berücksichtigung. Ziel der Schulung ist es, den an der Bewertung der 
Eignung Beteiligten die Grundlagen der Personalauswahl nach diesen Richtlinien zu 
vermitteln. 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

Beurteilungsverfahren: 10 wichtige Fragen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Welches Beurteilungsformular trifft für mich zu? 

Wer sind meine Beurteilenden? 

Was sind Beurteilungsanlässe? 

Wie wird das Beurteilungsergebnis gebildet? 

Was sind Leistungskriterien? 

Was sind Kompetenzen? 

Was ist die Normalleistung? 

Was sind Richtwerte? 

Wie wird die Leistungseinschränkung bei schwerbehinder- 
ten Menschen konkret berücksichtigt und welche Rolle 
übernimmt die Schwerbehindertenvertretung? 

10. Was kann ich tun, wenn ich mit der Beurteilung nicht ein- 
verstanden bin? 
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. Welches Beurteilungsformular trifft für mich zu? 1 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 2.1 und 3.1 
Übersicht der Beurteilungsformulare KABRi-Anlage B 
Sammlung der Beurteilungsformulare KABRi-Anlage C 

Es stehen insgesamt fünf Beurteilungsformulare zur Verfügung. Das zutreffende Beurteilungsfor- 
mular wird nach dem Statusamt der zu beurteilenden Person (Anlagensammlung – Anlage B) 
bestimmt. Bisher wurde ein passendes Beurteilungsformular nach der ausgeübten Funktion zuge- 
ordnet. Auch wenn in vielen Fällen die Funktion und das Statusamt übereinstimmten, war aus 
Gründen der rechtssicheren Anwendung eine Änderung erforderlich. Das Statusamt ergibt sich un- 
ter dienstrechtlichen Normen aus der Ernennung (z.B. A10) und im Tarifrecht aus der arbeitsver- 
traglichen Entgeltgruppe (z.B. E10). 

Solange das Statusamt mit der Stellenbewertung übereinstimmt, ergeben sich keine Besonderhei- 
ten. Wenn allerdings zwischen der Stellenbewertung und dem Statusamt keine Übereinstimmung 
vorliegen sollte, gilt der Grundsatz der Beurteilung nach dem Statusamt. Für diese Fälle wird das 
Beurteilungsformular, das dem Statusamt entspricht, herangezogen. 

Beispiel: 
Wenn z.B. eine Person eine Teamleitungsfunktion in A11 bereits 7 Monate inne hat, aber zum 
Zeitpunkt der Beurteilung noch nicht befördert wurde, ist eine Beurteilung im Statusamt A10 zu er- 
heben. 

Es gibt drei Standardformulare (Beurteilungsformulare Nr. 1, Nr. 2.1, Nr. 3.1) und zwei Sonderfor- 
mulare (Beurteilungsformulare Nr. 2.2, Nr. 3.2). Vorrangig sind die Standardformulare anzuwen- 
den. Ab Besoldungsgruppe A11 bzw. vergleichbaren Entgeltgruppen können für Funktionen mit 
spezieller Aufgabenstruktur vom Standardformular abweichende Sonderformulare gestaltet werden 
(z.B. Hauptsachbearbeitung, Betriebsprüfung, Sachbearbeitung im Sozialgerichtsverfahren, Sach- 
bearbeitung im IT-Bereich etc.). 

Beispielsweise ist bei der ausgeübten Funktion als Teamleitung in A11 mit Führungsaufgaben das 
Beurteilungsformular Nr. 2.1 maßgeblich. Für eine Tätigkeit in der Hauptsachbearbeitung z.B. A11 
mit einem speziellen Aufgabenfeld i.d.R. ohne Führungsaufgaben ist das Beurteilungsformular Nr. 
2.2 zutreffend. 

Die Sonderformulare können mit vier (Beurteilungsformular Nr. 2.2) bzw. sieben (Beurteilungsfor- 
mular Nr. 3.2) zur Funktion passenden Wahlkompetenzen ausgestaltet werden, die der speziellen 
Aufgabenstruktur gerecht werden. 

Die Dienstvereinbarung und alle Beurteilungsformulare sind im Intranet (Abteilung 21, Personalver- 
waltung/KABRi) veröffentlicht. 

Die Abteilungsleitung legt die Beurteilungsformulare für die einzelnen Stellen fest. Die Mitarbeiten- 
den werden abteilungsintern über die Festlegung des Beurteilungsformulars, die Ausgestaltung der 
Sonderformulare und die Festlegung der erwarteten Normalleistung (vgl. Frage 6) informiert. 

Auf der nächsten Seite ist die Übersicht der Beurteilungsformulare abgebildet. 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 
Übersicht der Beurteilungsformulare 

Statusamt Besoldungsgruppen Besoldungsgruppen Besoldungsgruppen 
bis inkl. A 10 

bzw. 
vergleichbare Entgeltgruppen 

A 11/ A 12/ A 13 g.D. 
bzw. 

vergleichbare Entgeltgruppen 

A13 h.D. und höher 1 der zu beurteilenden 
Person zum Beurtei- 
lungsstichtag 

bzw. 
vergleichbare Entgeltgruppen 

Nr. 1 
Standardformular 

Nr. 2.1 
Standardformular 

Nr. 2.2 
Sonderformular 

Nr. 3.1 
Standardformular 

Nr. 3.2 
Sonderformular 

Formular-Nr. 

Funktion 

2 2 

ohne Führungsaufgaben mit Führungsaufgaben mit oder ohne 
Führungsaufgaben 

mit Führungsaufgaben mit oder ohne 
Führungsaufgaben 

Leistungskriterien Arbeitsmenge 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

Arbeitsmenge 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

Arbeitsmenge Arbeitsmenge 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

Arbeitsmenge 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

Führungserfolg ggf. Führungserfolg Führungserfolg ggf. Führungserfolg 

Basiskompetenzen Expertise Expertise Expertise Expertise Expertise 

Belastbarkeit Belastbarkeit Belastbarkeit Belastbarkeit Belastbarkeit 

Kommunikationsfähigkeit 

Offenheit für Veränderungen 

Kommunikationsfähigkeit Kommunikationsfähigkeit Kommunikationsfähigkeit 

Offenheit für Veränderungen 

Kommunikationsfähigkeit 

Offenheit für Veränderungen Offenheit für Veränderungen Offenheit für Veränderungen 

Funktionsbezogene Einsatzbereitschaft Einsatzbereitschaft Ergebnisorientiertes Handeln 

Initiative 

Einsatzbereitschaft 

Entscheidungsfähigkeit 

Ergebnisorientiertes Handeln 

Ganzheitliches Denken 

Initiative 

Ergebnisorientiertes Handeln 

Initiative Kompetenzen Kundenorientierung 

Team-/Kooperationsfähigkeit 

Zuverlässigkeit 

Entscheidungsfähigkeit 

Ergebnisorientiertes Handeln Team-/Kooperationsfähigkeit Team-/Kooperationsfähigkeit 

Zuverlässigkeit Initiative Zuverlässigkeit 

Konfliktlösungsfähigkeit 

Kundenorientierung 

Mitarbeitendenförderung 

Organisationsfähigkeit 

Konfliktlösungsfähigkeit 

Kundenorientierung 

Loyalität 

Mitarbeitendenförderung 

Organisationsfähigkeit 

Zielorientiertes Führen 

Anzahl der 
Wahlkompetenzen3 
bei Sonderformula- 
ren 

- - 4 - 7 

Gesamtanzahl der zu 
beurteilenden Kom- 
petenzen 

8 12 12 15 15 

1 

2 

3 

Für Abteilungsleitungen ab Besoldungsgruppe A 16 bzw. vergleichbarer Beschäftigtenstellen erfolgt die Beurteilung in freier Form. 
Vorgaben für die Nutzung von Sonderformularen vgl. Nr. 3.1 dieser Dienstvereinbarung 
Vorgaben für die Nutzung von Wahlkompetenzen vgl. Nr. 3.1 dieser Dienstvereinbarung 
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2. Wer sind meine Beurteilenden? 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 1.5 

Die Vorbeurteilung erfolgt grundsätzlich durch ein Vorbeurteilungsteam bestehend aus der unmit- 
telbar vorgesetzten Führungskraft (z.B. Teamleitung) und der Referats- bzw. Regioleitung bzw. 
vergleichbaren Vorgesetztenebenen. 

Sie beurteilen gemeinsam im Dialog und stellen ein einvernehmliches Beurteilungsvotum her. Wird 
ein einvernehmliches Beurteilungsvotum nicht erzielt, entscheidet die Abteilungsleitung. 

Ist beispielsweise die Teamleitung bzw. Abschnittsleitung die direkte Führungskraft, erstellt diese 
zusammen mit der Regioleitung einvernehmlich die Vorbeurteilung. Damit ist die Teamleitung ver- 
antwortlich in die Beurteilung der Mitarbeitenden eingebunden. 

Vorbeurteilungsteam in einem Regionalzentrum 

• 
• 

Direkte Führungskraft und 
Regioleitung führen die Regioleitung 

Vorbeurteilung einvernehmlich durch. 

Leitung der SB 

Teamleitung 

Mitarbeitende 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

Wird die Teamleitung selbst beurteilt, bildet die Leitung der Sachbearbeitung mit der Regioleitung 
das Vorbeurteilungsteam. 

• 
• 

Direkte Führungskraft und 
Regioleitung führen die 

Regioleitung 

Vorbeurteilung einvernehmlich durch. 

Leitung der SB 

Teamleitung 

Ausnahmen vom Grundsatz des Vorbeurteilungsteams sind in der Dienstvereinbarung beschrie- 
ben. Eine Ausnahme wäre beispielsweise, wenn die Regioleitung die direkte Führungskraft ist. 
Dann erstellt sie allein die Vorbeurteilung. 

Endbeurteilende sind je nach Vorgesetztenzuständigkeit die Abteilungsleitung (bis einschließlich 
gehobener Dienst) oder die Ressort-Geschäftsführung (höherer Dienst). 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

. Was sind Beurteilungsanlässe? 3 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 2.1, 2.2, 2.4 und 2.5 

Um den unterschiedlichen Anlässen gerecht zu werden, benötigt es im betrieblichen Kontext be- 
darfsgerechte Lösungen für die Erstellung einer Beurteilung. Dazu sind grundsätzlich die Regelbe- 
urteilung, Anlassbeurteilung und der Beurteilungsbeitrag vorgesehen. 

Regelbeurteilung 
Personen im Beamtenverhältnis des mittleren Dienstes sowie Personen des gehobenen und des 
höheren Dienstes (ausgenommen ärztliche Fach- und Führungskräfte im Beschäftigtenverhältnis) 
werden bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres regelmäßig in zeitlichen Abständen von drei Jah- 
ren beurteilt, sofern sie im Beurteilungszeitraum mindestens sechs Monate beschäftigt waren. Per- 
sonen über 55 Jahren bleibt es unbenommen, auf Wunsch weiterhin am Regelbeurteilungsverfah- 
ren teilzunehmen. Sofern in diesem Zeitraum Beurteilungsergebnisse (z.B. Anlassbeurteilung) vor- 
liegen, sind sie angemessen in der Regelbeurteilung zu berücksichtigen. 

Die Stichtage der Beurteilungen (= Ende des Beurteilungszeitraums) für die jeweiligen Laufbahn- 
gruppen sind zeitlich abgestuft und wie folgt festgesetzt: 

Laufbahn Stichtag 

Gehobener Dienst 31.01. 
Mittlerer Dienst (Personen im Beamtenverhältnis) 

Höherer Dienst 30.09. 

Allerdings gibt es auch Ausnahmen von der Regelbeurteilung, z.B. wenn in den letzten 6 Monaten 
vor dem Stichtag der Regelbeurteilung im gleichen Statusamt und in der gleichen Funktion eine 
Anlassbeurteilung erfolgte und sich offensichtlich keine Änderungen in der Bewertung seither erge- 
ben haben. 

Ebenfalls von der Regelbeurteilung ausgenommen sind Mitarbeitende, die am Beurteilungsstichtag 
bereits länger als ein Jahr beurlaubt sind und im Beurteilungszeitraum weniger als neun Monate 
beschäftigt waren. 

Verbeamtete Mitarbeitende in der Probezeit werden nicht von der Regelbeurteilung nach der DV 
KABRi erfasst. Für diesen Personenkreis gilt die Probezeitbeurteilung auf Basis der Beurteilungs- 
grundsätze. 

Anlassbeurteilungen 
Grundsätzlich sind Beurteilungen außerhalb des Regelbeurteilungsverfahrens nicht zulässig. Um 
den besonderen Verhältnissen oder rechtlichen Vorgaben zu entsprechen, sind auch außerhalb 
des Regelbeurteilungsverfahrens analog dieser Richtlinien Anlassbeurteilungen vorzunehmen, 
wenn z.B. vorliegende Beurteilungen im Bewerbungsverfahren wegen ihrer Aktualität nicht ver- 
gleichbar sind oder wenn Bewerbende keine Regelbeurteilung haben. Auch bei Anlassbeurteilun- 
gen reicht der Beurteilungszeitraum drei Jahre zurück. Voraussetzung ist jedoch eine mindestens 
6-monatige Beschäftigung auf der aktuellen Stelle. In diesem Beurteilungszeitraum liegende Beur- 
teilungsergebnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

Beurteilungsbeiträge 
Durch Beurteilungsbeiträge sollen bei Veränderungen in der Arbeits- und Vorgesetztenzuständig- 
keit Leistungs- und Kompetenzbewertungen als Zwischenergebnisse für die nächste Beurteilung 
dokumentiert werden. Der Beurteilungsbeitrag ersetzt damit weder Regel- noch Anlassbeurteilun- 
gen. Voraussetzung für den Beurteilungsbeitrag ist jeweils, dass der zurückliegende Beurteilungs- 
zeitraum mindestens sechs Monate umfasst. 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

Erfolgt im Beurteilungszeitraum ein Wechsel der unmittelbaren Führungskraft bzw. eine nicht nur 
vorübergehende Versetzung der Mitarbeitenden auf eine andere Funktion, ist von der bisherigen 
direkten Führungskraft analog der Beurteilung ein Beurteilungsbeitrag zu erstellen, welcher dann in 
die nächste Regelbeurteilung einfließt. 

Abordnung zu einer anderen Behörde oder Zuweisung zu einer anderen Einrichtung 
Wer zu einer anderen Behörde abgeordnet oder einer anderen Einrichtung zugewiesen ist, erhält 
von dort nach den Grundsätzen der DV KABRi und unter Verwendung dieser Beurteilungsformu- 
lare eine Beurteilung als Beurteilungsbeitrag. Bei der nächsten Beurteilung wird dieses Ergebnis 
berücksichtigt. 

Ansonsten ist zu beachten, dass bei einer absehbaren Abwesenheit von länger als einem Jahr 
eine Anlassbeurteilung anzufertigen ist, bevor die Abordnung/Zuweisung beginnt. Bei einem kürze- 
ren Abwesenheitszeitraum erstellt die unmittelbar zuständige Führungskraft einen Beurteilungsbei- 
trag. 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

. Wie wird das Beurteilungsergebnis gebildet? 4 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 und 3.2 

Die Beurteilung besteht aus den beiden Teilen Leistungsbeurteilung und Kompetenzbeurteilung. 
In der Leistungsbeurteilung werden die Kriterien „Arbeitsmenge“, „Ergebnisqualität“, „Arbeitsweise“ 
und bei einer Funktion mit Führungsaufgaben der „Führungserfolg“ bewertet. 
Die Fähigkeiten (Kompetenzen) sind den Stellen sachgerecht zugeordnet und im Kompetenzkata- 
log ausführlich beschrieben. 

Beurteilungskriterien 

Leistungsbeurteilung 

Leistungskriterien 

Kompetenzbeurteilung 

Basiskompetenzen Funktionsbezogene 
Kompetenzen 

 

 

 

 

Arbeitsmenge 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

 Expertise Zuordnung aus dem 
Kompetenzkatalog ent- 
sprechend den Anforde- 
rungen der übertrage- 
nen Aufgaben (Stellen- 
beschreibung). 

 Belastbarkeit 

 Kommunikationsfä- 
higkeit 

Führungserfolg (bei 
Führungskräften)  Offenheit für Verän- 

derungen 

Die Leistungs- und Kompetenzkriterien werden jeweils mit ganzen Punkten bewertet (15-Punkte- 
System): 

15 – Punktesystem 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Übertrifft die An- Übertrifft die An- Entspricht den Entspricht mit Entspricht nicht 
forderungen in 
herausragender 
Weise 

forderungen Anforderungen Einschränkungen den Anforderun- 
den Anforderun- gen 
gen 

Die unter „Sonstige Bemerkungen und Befähigungen“ formulierten Ergänzungen (z.B. Erledi- 
gung von Zusatzaufgaben oder die Mitarbeit in Projekten) werden direkt bei der Bewertung des zu- 
treffenden Beurteilungskriteriums berücksichtigt. Es sind Angaben über die Erledigung von Zusatz- 
aufgaben, Mitarbeit in Projekten etc. aufzunehmen, soweit sie nicht Gegenstand der Stellenbe- 
schreibung sind. Deren Wertung fließt in die entsprechenden Kriterien der Leistungs- bzw. Kompe- 
tenzbeurteilung angemessen ein. 

Darüber hinaus sind Befähigungen, die für die weitere dienstliche Verwendung und berufliche Ent- 
wicklung von Bedeutung sind, in freier Form darzustellen. In diesem Zusammenhang werden 
Fachkenntnisse und besondere Fähigkeiten, die über die Anforderungen des Arbeitsplatzes hin- 
ausgehen - soweit sie im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung sichtbar werden und für die weitere 
dienstliche Entwicklung und Verwendung von Bedeutung sein können - dargestellt und in freier 
Form bewertet. Zusatzqualifikationen sind aufzuführen. 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

Aus den Kriterien der Leistungsbeurteilung und Kompetenzbeurteilung wird jeweils ein Durch- 
schnittswert gebildet. Diese gehen mit unterschiedlicher Gewichtung in das Beurteilungsergebnis 
ein: 

Beurteilungskriterien 

Leistungsbeurteilung Kompetenzbeurteilung 

Durchschnittswert 
gewichtet zu 

Durchschnittswert 
gewichtet zu 

2 /3 1/3 

Beurteilungsergebnis 

Das Beurteilungswesen nach der DV KABRi ist ein primäres Instrument der Personalauswahl bei 
internen Stellenbesetzungen. Um die Rahmenbedingungen der Beurteilung, wozu auch der Beur- 
teilungszeitraum gehört, für alle Bewerbenden gleich anwenden zu können, ist bei Regel- und An- 
lassbeurteilungen von einem dreijährigen Beurteilungszeitraum auszugehen. 

Die für die Beurteilung zuständigen Vorgesetzten beziehen im dreijährigen Beurteilungszeitraum 
liegende Beurteilungsergebnisse (Regelbeurteilung, Anlassbeurteilung, Probezeitbeurteilung und 
Beurteilungsbeitrag) in angemessener Form unter Berücksichtigung der Zeiträume und des Sta- 
tusamts in die anzufertigende Beurteilung mit ein. 

Beispiel A: 

Regelbeurteilung in A10: 01.02.2017 – 31.01.2020 
Anlassbeurteilung in A10 am 30.09.2020 
Beurteilungszeitraum für die Anlassbeurteilung – 3 Jahre: 01.10.2017 – 30.09.2020 

Zu berücksichtigende Zeiträume: 
a) Anteiliger Zeitraum aus der Regelbeurteilung: 
0 1.10.2017 – 31.01.2020 = 28 Monate 
b) Bisher nicht beurteilter Zeitraum: 

1.02.2020 – 30.09.2020 = 8 Monate 0 

Gewichtung der Beurteilungsergebnisse: 
Regelbeurteilung 28/36 
Bisher nicht beurteilter Zeitraum zu 8/36 

Beispiel B: 

Regelbeurteilung in A10: 01.02.2017 – 31.01.2020 
Leistungsbeurteilung 11,5 Punkte; Kompetenzbeurteilung 12 Punkte 
Anlassbeurteilung in A11 am 30.09.2020 
Beurteilungszeitraum für die Anlassbeurteilung – 3 Jahre: 01.10.2017 – 30.09.2020 
Leistungsbeurteilung 10 Punkte; Kompetenzbeurteilung 10,5 Punkte 

Maßgebliches Status Amt für die Anlassbeurteilung = A11 
(wenn bis zum 30.09.2020 befördert) 
Die zu berücksichtigenden Beurteilungsergebnisse aus A10 und A11 sind vergleichbar zu machen 
indem der Unterschied aus den Status Ämtern mit einem Punktabzug bei der Beurteilung in A10 
ausgeglichen wird: 

A10 = LB 11,5 - 1 = 10,5 Punkte; KB 12 - 1 = 11,0 Punkte 
A11 = LB 10,0 Punkte, KB 10,5 Punkte 
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Zu berücksichtigende Zeiträume: 
a) Anteiliger Zeitraum aus der Regelbeurteilung: 
0 1.10.2017 – 31.01.2020 = 28 Monate 
b) Bisher nicht beurteilter Zeitraum: 

1.02.2020 – 30.09.2020 = 8 Monate 0 

Gewichtung der Beurteilungsergebnisse: 

Leistungsbeurteilung 
A10: 28/36 von 10,5 Punkte = 8,2 (Beurteilungsbeitrag) 
A11: 8/36 von 10,0 Punkte = 2,2 
Leistungsbeurteilung 10,4 

Kompetenzbeurteilung 
A10: 28/36 von 11,0 Punkte = 8,6 (Beurteilungsbeitrag) 
A11: 8/36 von 10,5 Punkte = 2,3 
Kompetenzbeurteilung 10,9 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

. Was sind Leistungskriterien? 5 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 1.2 
Kompetenzkatalog KABRi-Anlage A 

Die Leistungsbeurteilung bewertet rückblickend das Leistungsergebnis der Mitarbeitenden und bei 
Führungskräften zusätzlich den Führungserfolg anhand folgender Kriterien: 

- 

- 

- 

- 

Arbeitsmenge 

Ergebnisqualität 

Arbeitsweise 

Führungserfolg 

Das Kriterium „Arbeitsmenge“ bewertet die Bewältigung der zugewiesenen Aufgaben, das Ar- 
beitspensum. Im Blickpunkt steht die Anforderung, die Arbeit in einem vorgegebenen Zeitrahmen 
zu erbringen. Bei schwerbehinderten Personen kann eine behinderungsbedingte Leistungsein- 
schränkung berücksichtigt werden, die das Beurteilungsergebnis nicht negativ beeinflussen darf. 

Unter „Ergebnisqualität“ wird die praktische Verwertbarkeit der Arbeitsergebnisse bzw. der Erfolg 
der ergriffenen Maßnahmen unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades bewertet. Hierbei 
steht die Anforderung, Vorgänge richtig zu erfassen und entsprechend zu bearbeiten im Vorder- 
grund. 

Bei der Bewertung der „Arbeitsweise“ steht die Arbeitsplanung und Arbeitsgestaltung im Mittel- 
punkt. Zu erkennen am geordneten, ergebnisorientierten und wirtschaftlichen Arbeiten sowie Ge- 
staltungsspielräume nutzen und Prioritäten setzen. 

Wenn Führungsaufgaben wahrgenommen werden, wird der „Führungserfolg“ und damit die Fä- 
higkeit, Personalverantwortung wahrzunehmen, beurteilt. Das bedeutet, strukturieren und planen 
des Aufgabenbereichs, anleiten, informieren, beaufsichtigen, fördern und motivieren der unterstell- 
ten Fach- und Führungskräfte, Beschäftigtenzufriedenheit, Zielerreichung sowie Umsetzung der 
Ziele und Maßnahmen des Chancengleichheitsplans. 
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. Was sind Kompetenzen? 6 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 1.2 
Kompetenzkatalog KABRi-Anlage A 

Neben den Kriterien der Leistungsbeurteilung werden die auf die Stelle bezogenen Kompetenzen 
beurteilt. Kompetenzen beschreiben nicht das Ergebnis einer Leistung, sondern die Fähigkeiten 
der Mitarbeitenden, selbstständig und praktisch im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben zu han- 
deln, z.B. Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Kundenorientierung etc. Vier Kompetenzen 
werden von allen Mitarbeitenden unseres Hauses erwartet, die sogenannten Basiskompetenzen. 
Sie werden deshalb unabhängig von der ausgeübten Funktion bei allen Mitarbeitenden beurteilt. 

Dazu gibt es zwei Veränderungen. Zum einen wird aus Fachkompetenz künftig „Expertise“ und als 
neue Basiskompetenz kommt „Offenheit für Veränderungen“ hinzu. 

Expertise: 
Es reicht nicht aus, das Erlernte fortzuschreiben und sich darauf „auszuruhen“. Vielmehr stehen 
die zeitgerechte Anwendung des Fachwissens in den unterschiedlichen Facetten, die Initiierung 
selbständiger Lernprozesse in einem zunehmenden digitalen Bildungsumfeld und der Wissens- 
transfer für die praktische Arbeit im Mittelpunkt. Daher ist die Bezeichnung Fachwissen zu kurz ge- 
griffen - Fachwissen findet in der Kompetenz „Expertise“ als umfassendes und handlungsbezoge- 
nes „Know-how“ eine neue Ausrichtung. 

Offenheit für Veränderungen: 
Im Zeitalter des digitalen Wandels kommt der Kompetenz "Offenheit für Veränderungen" eine 
große Bedeutung zu. Sie steht unmittelbar im Kontext der Zusammenarbeitskultur und wird zur Re- 
flexion des Verhaltens der Mitarbeitenden in einer sich ständig ändernden Arbeitsumgebung ge- 
braucht. 

Zusätzlich werden aufgabenorientierte Kompetenzen beurteilt (funktionsbezogene Kompetenzen). 
Sie ergeben sich aus dem für die Stelle bestimmten Beurteilungsformular. Die Kompetenzen zei- 
gen persönliche Fähigkeiten, die anhand von Handlungs- und Verhaltensweisen beobachtet und 
beurteilt werden können. 

Ab der Besoldungsgruppe A 11 bzw. vergleichbare Entgeltgruppen wird künftig die Kompetenz 
„ Initiative“ zu beurteilen sein. 

Weitere Details können dem Kompetenzkatalog entnommen werden. Im Kompetenzkatalog der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg sind 22 Kompetenzen definiert und mit bei- 
spielhaften beobachtbaren Verhaltensmerkmalen ergänzt (KABRi–Anlage A): 

Basiskompetenzen für alle Mitarbeitende 

 

 

Belastbarkeit  

 

Expertise 

Kommunikationsfähigkeit Offenheit für Veränderungen 
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Funktionsbezogene Kompetenzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytische Fähigkeiten 

Delegieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loyalität 

Mitarbeitendenförderung 

Organisationsfähigkeit 

Sprachgewandtheit 

Team-/Kooperationsfähigkeit 

Werteorientiertes Handeln 

Zielorientiertes Führen 

Zuverlässigkeit 

Einsatzbereitschaft 

Entscheidungsfähigkeit 

Ergebnisorientiertes Handeln 

Ganzheitliches Denken 

Initiative 

Konfliktlösungsfähigkeit 

Konzeptionsstärke 

Kundenorientierung 
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. Was ist die Normalleistung? 7 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 1.1, 2.1, 3.3 
Kompetenzkatalog KABRi-Anlage A 

Für jede Stelle oder Vergleichsgruppe legt die Abteilungsleitung ein Anforderungsprofil in Form der 
erwarteten Normalleistung fest. Die Beschreibung der Normalleistung orientiert sich am Aufgaben- 
gebiet und den zu beurteilenden Kriterien. Es gibt keine Beurteilung ohne Anforderungsprofil. 

An der Normalleistung werden Mitarbeitende gemessen. Erfüllen Mitarbeitende den Maßstab für 
die Normalleistung, wird eine durchschnittliche Bewertung (7 bis 9 Punkte) erreicht. Die Übererfül- 
lung der Normalleistung führt zu einer besseren Bewertung, die Nichterfüllung der Normalleistung 
zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung. 

Die Mitarbeitenden werden durch ihre Abteilungsleitung über den Beurteilungsmaßstab informiert. 

Hier ein fiktives Beispiel: 

Normalleistung für Beurteilungsmaßstab 

 

 

Erbringt angemessene Quantität auch bei Zeitdruck 
Übernimmt in angemessenem Umfang auch Zusatzaufgaben 

Arbeitsmenge 

 

 

Arbeitet ergebnisorientiert, vollständig und mängelfrei 
Erzielt regelmäßig korrekte Arbeitsergebnisse im gesamten Aufga- 
bengebiet 

Ergebnisqualität 

 

 

 

Erledigt die Aufgaben effizient und flexibel 
Setzt Prioritäten grundsätzlich richtig 
Nutzt die vorhandenen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung 
zweckmäßig 

Arbeitsweise 

Fachwissen  

 

 

Verfügt aufgabenbezogen über sehr gute Kenntnisse auf dem Ge- 
biet der ... sowie der angrenzenden Rechtsgebiete … 
Wendet im übertragenen Tätigkeitsbereich berufliches Wissen me- 
thodisch sicher an 
Erweitert und entwickelt ständig das vorhandene, aufgabenorien- 
tierte Wissen 

 

 

Handelt auch unter ungünstigen Bedingungen und Zeitdruck sicher 
Zeigt bei Bedarf erhöhten persönlichen Einsatz 

Belastbarkeit 

 

 

Geht schriftlich und mündlich adressatengerecht auf andere ein 
Verhält sich situationsgerecht 

Kommunikations- 
fähigkeit 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

. Was sind Richtwerte? 8 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 3.3 
KABRi-Anlagen H und I 

Die Feststellung der Beurteilungsergebnisse erfolgt unter Anwendung abteilungsinterner Anforde- 
rungsprofile. Hierzu werden verbindliche Beurteilungsmaßstäbe für Anforderungsprofile definiert. 
Vergleichbare Stellen sind zusammenzufassen (Vergleichsgruppe). Der Leistungsbereich nimmt 
diese Abstimmung abteilungsübergreifend vor. 

Das Richtwertverfahren grenzt die Vergabe von überdurchschnittlichen Bewertungen innerhalb ei- 
ner Vergleichsgruppe einer Abteilung ein. Es können maximal 15 % der Beurteilungen in der 
höchsten Stufe (Stufe 5 - Beurteilungsergebnis von 13,0 - 15,0 Punkte) und 35 % der Beurteilun- 
gen in der zweithöchsten Stufe (Stufe 4 – ab Beurteilungsergebnis von 11,0 – 12,9 Punkte) verge- 
ben werden. Bei Unterschreitung des Richtwerts in Stufe 5 wird der nicht ausgeschöpfte Teil der 
nachfolgenden Stufe zugeschlagen. Dadurch ergibt sich eine angemessene Verteilung von über- 
durchschnittlichen Beurteilungen. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass Durchschnitts- 
werte am häufigsten, über- bzw. unterdurchschnittliche Leistungen weniger zahlreich und extrem 
positive oder negative Leistungen eher selten anzutreffen sind. 

Die Abteilungsleitung ist für die Umsetzung der Richtwerte verantwortlich. 

Abteilung 

Stufe 5 Übertrifft die Anforderungen in her- 
ausragender Weise Quotierung 

1 3,0-15,0 Punkte 

Quotierung 
1,0-12,9 Punkte 

Stufe 4 Übertrifft die An- 
forderungen 1 

Stufe 3 

Stufe 2 

Stufe 1 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

Das Richtwertverfahren wird durchgeführt, wenn in der Vergleichsgruppe die Anzahl der Mitarbei- 
tenden von 20 erreicht wird. Die Bildung einer Vergleichsgruppe ist nur unter Einhaltung der von 
der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze möglich. 

Wird die Anzahl von 20 Personen nicht erreicht, hat die Abteilungsleitung die angemessene Vertei- 
lung von überdurchschnittlichen Beurteilungen in analoger Anwendung zum Richtwertverfahren zu 
beachten. 

Mitarbeitende werden mit der abteilungsinternen Bekanntgabe des für sie zutreffenden Beurtei- 
lungsformulars auch darüber informiert, ob sie in einer Vergleichsgruppe vom Richtwertverfahren 
erfasst werden. 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

. Wie wird die Leistungseinschränkung bei schwerbehinderten Menschen konkret berück- 9 
sichtigt und welche Rolle übernimmt die Schwerbehindertenvertretung? 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 1.6 
Stellungnahme Schwerbehinderung KABRi-Anlage D 

Die Schwerbehindertenvertretung begleitet Menschen mit Behinderungen im Unternehmen durch 
konkrete Beratung und individuelle Unterstützung im Regelbeurteilungsverfahren. Sie fragen bei 
den Mitarbeitenden an, ob eine Unterstützung gewünscht wird. 

Trifft dies zu, nimmt die Schwerbehindertenvertretung nach Absprache mit dem Mitarbeitenden 
Stellung zur behinderungsbedingten geminderten Leistungs- und Einsatzfähigkeit im Hinblick auf 
die Beurteilungskriterien „Arbeitsmenge“ (Leistungsbeurteilung) und „Belastbarkeit“ (Kompetenzbe- 
urteilung). Die Schwerbehindertenvertretung übermittelt die Stellungnahme der unmittelbaren Füh- 
rungskraft als vertrauliche Personalsache im verschlossenen Umschlag. Die Führungskraft berück- 
sichtigt die Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung bei der Erstellung der Beurteilung. 

Wird die Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung vom Mitarbeitenden nicht gewünscht, 
würdigt die direkte Führungskraft die Schwerbehinderung. Vor Erstellung der Beurteilung führt die 
unmittelbare Führungskraft ein Vorgespräch mit der schwerbehinderten Person, zu dem auf 
Wunsch die Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen werden kann. Das Gespräch wird in der 
Anlage D dokumentiert und der Beurteilung beigefügt. 
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Information für Mitarbeitende - Beurteilungsrichtlinien 

0. Was kann ich tun, wenn ich mit der Beurteilung nicht einverstanden bin? 1 

KABRi-Beurteilungsrichtlinien Ziffer 1.7 

Die unmittelbare Führungskraft oder das Vorbeurteilungsteam eröffnet und bespricht die Beurtei- 
lung spätestens drei Monate nach dem Beurteilungsstichtag mit den Mitarbeitenden. Auf Wunsch 
der Mitarbeitenden kann ein Mitglied der Personalvertretung bzw. die Schwerbehindertenvertre- 
tung und/oder die Gleichstellungsbeauftragte anwesend sein. Die Eröffnung wird auf dem Beurtei- 
lungsformular dokumentiert und von der zu beurteilenden Person mit deren Unterschrift bestätigt. 
Die zu beurteilende Person erhält eine Kopie. 

Sind Mitarbeitende mit der Beurteilung nicht einverstanden, kann die Person dies innerhalb von 10 
Arbeitstagen mit dem Vorbeurteilungsteam erörtern und die Einwände schriftlich einbringen. Den 
Einwänden muss von den Beurteilenden angemessen Rechnung getragen werden. Die Einwände 
und die Beurteilung werden den Personalakten beigefügt. 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

Auswahlverfahren: 12 wichtige Fragen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Wie werden Stellen ausgeschrieben? 

Was muss ich bei einer Bewerbung beachten? 

Worauf kommt es bei der Personalauswahl an? 

Was ist ein strukturiertes Auswahlgespräch? 

Was ist ein Assessmentcenter (AC) und wann wird dieses bei 
der Personalauswahl eingesetzt? 

6. 

7. 

Wie werden die einzelnen angewendeten Auswahlinstrumente 
gewichtet und wie wird die Rangfolge der bewerbenden Perso- 
nen gebildet? 

Wann sind Bewerbungsergebnisse vergleichbar und wann 
werden Bewerbungen im weiteren Verfahren berücksichtigt? 

8 

9 

1 

. Wer entscheidet über meine Bewerbung? 

. Wann werde ich über das Auswahlergebnis informiert? 

0. Werden die Einzelergebnisse zu meiner Personalakte 
genommen? 

1 1. 

2. 

Welche Unterlagen erhält die ausschreibende Stelle für das 
Auswahlverfahren? 

1 Welche Sonderregelungen gibt es für Menschen mit Behinde- 
rung? 

2 



  
  

Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

. Wie werden Stellen ausgeschrieben? 1 

KABRi-Auswahlrichtlinien Ziffer 2 

Die Stellenausschreibung wird grundsätzlich mindestens für die Dauer von 10 Arbeitstagen hausin- 
tern im Intranet und zusätzlich an den üblichen Stellen per Aushang veröffentlicht. Hierbei sind fol- 
gende Angaben vorgesehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung in der die Stelle besetzt werden soll. 

Stellenbezeichnung 

Planstellennummer 

Dienstort 

Stellenbewertung 

Umfang der Arbeitszeit 

Kennziffer der Stellenausschreibung 

Aufgaben der Stelle 

Anforderungsprofil (Kompetenzen) der Stelle 

Zusätzliche Erläuterungen und Angaben (z.B. Konkretisierung einzelner Anforderungen, 
erforderliche berufliche Qualifikation etc.) 

 Ggf. Benennung der zusätzlich zum strukturierten Auswahlgespräch herangezogenen Aus- 
wahlinstrumente. 

 

 

Bewerbungsfrist 

Hinweis, dass schwerbehinderte Menschen bei gleicher Leistung, Eignung und Befähigung 
bevorzugt werden. 

 

 

Hinweis, ob die Arbeit ganz oder teilweise im Homeoffice erledigt werden kann. 

Bei Ausschreibung von Vollzeitstellen wird darauf hingewiesen, dass die Stelle grundsätz- 
lich teilbar ist. Davon kann nur in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten aus- 
nahmsweise abgesehen werden, wenn zwingende dienstliche Gründe der Teilbarkeit ent- 
gegenstehen. 

Ausschreibungen von Stellen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (lt. aktuellem Chancen- 
gleichheitsplan), enthalten den Hinweis, dass Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht 
sind. 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

2. Was muss ich bei einer Bewerbung beachten? 

KABRi-Auswahlrichtlinien Ziffer 3 

Die Stellenausschreibung enthält wichtige Informationen zu den konkreten Anforderungen der aus- 
geschriebenen Stelle. Bewerbende können an die genannte anzusprechende Person der aus- 
schreibenden Abteilung ergänzende Rückfragen richten. 

Damit haben Interessierte vor der Bewerbung umfangreiche Informationen, um 
die Eignung für die ausgeschriebene Stelle auf Basis der Stellenausschreibung einschätzen zu 
können. 

Die Bewerbung wird auf dem Dienstweg (direkte Führungskraft als erste anzusprechende Person) 
an die Personalabteilung gerichtet. Evtl. vorhandene Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen über 
Schulungen etc. können von den Bewerbenden beigefügt werden. 

Bewerbende sollen in der Bewerbung ihre Eignung für die neue Stelle nachvollziehbar 
beschreiben. Diese Erläuterungen fließen in das weitere Auswahlverfahren ein. 

… eher nicht so: … sondern besser so: 

Bewerbung Bewerbung 
. .. 
Ich habe in meiner Tätigkeit 
als... 
gezeigt, dass ich das gerade 
auf der neuen Stelle geforderte 
Aufgabenprofil mit dem 
Schwerpunkt…. 

Ich bewerbe mich auf 
die unter Stellenausschreibung 
Nr. x/2021 ausgeschriebene 
Stelle. 

im besonderen Maße durch… 
beweisen konnte... Name/Unterschrift 

Deshalb bewerbe mich auf 
die unter Stellenausschreibung 
Nr. x/2021 ausgeschriebene 
Stelle. 
Name/Unterschrift 

Die Bewerbung muss in der angegebenen Frist abgegeben werden (Ausnahmen bei der Frist z.B. 
bei Krankheit, vgl. Ziffer 3.1 DV KABRi-Personalauswahl). 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

. Worauf kommt es bei der Personalauswahl an? 3 

KABRi-Auswahlrichtlinien Ziffer 1 u. 4 

Nach den rechtlichen Rahmenbedingungen im öffentlichen Dienst ist die Beurteilung das wesentli- 
che Auswahlinstrument bei der Auswahlentscheidung. Die Beurteilung dokumentiert mit Blick auf 
die Vergangenheit (3-Jahre-Beurteilungszeitraum) die Leistungen und Kompetenzen der Mitarbei- 
tenden mit Bezug auf die bisherige Stelle. 

Anforderungen der Befähigung Leistung 
Stelle 

Arbeitsergebnisse nach 
Qualität und Menge, Ar- 
beitsweise und Führungs- 
erfolg (bei Führungskräf- 
ten) 

Persönliche Fähigkeiten = 
Kompetenzen, die einge- 
bracht werden. 

Aus dem Anforderungs- 
profil abgeleitete (ge- 
setzte) Fähigkeiten, die 
zur Aufgabenerfüllung 
benötigt werden. 

Leistungsbeurteilung Kompetenzbeurteilung 

Eignung für die Stelle Beurteilungsergebnis 

Das Beurteilungsergebnis wird aus der 
Leistungs- und Kompetenzbeurteilung 
gebildet. 

Die Eignung für die Stelle ergibt sich aus 
der Übereinstimmung zwischen den Anfor- 
derungen und den persönlichen Fähigkei- 
ten. 

Das Beurteilungsergebnis wird für die 
Berechnung des Bewerbungsergebnis- 
ses mit Faktor 0,6 gewichtet. 

Die Eignungsfeststellung geht in die Ge- 
samtberechnung mit Faktor 0,4 ein. 

Für die Feststellung der Eignung wird ein strukturiertes Auswahlgespräch (DV KABRI Punkt 4.3) 
durchgeführt. Darüber hinaus können auf Antrag der ausschreibenden Abteilung Module des stan- 
dardisierten Assessmentcenters (DV KABRI Punkt 4.4) genutzt werden. 

Beurteilungsergebnis 

Faktor 0,6 

Eignungsbewertung 

Faktor 0,4 

Bewerbungsergebnis 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

Die Auswahl für die zu besetzende Stelle erfolgt dann über die Bildung einer Rangliste der Bewer- 
bungsergebnisse. 

Bewirbt sich bei einer Stellenausschreibung unterhalb des Endamts gehobener Dienst nur eine 
Person, die in der ausschreibenden Abteilung tätig ist, kann die Eignungsbewertung im Benehmen 
mit der Personalabteilung und der Personalvertretung sowie der Gleichstellungsbeauftragten aus- 
schließlich auf Basis der Beurteilung vorgenommen werden. Das Votum ist unter Berücksichtigung 
der Leistungs- und Kompetenzbewertungen sowie der Befähigung (Punkt 1.3 Sonstige Bemerkun- 
gen und Befähigungen der Richtlinien für die Regelbeurteilung) zu begründen und nach Punkten 
zu bewerten (Anlage E). Diese Eignungsbewertung geht in die Ermittlung des Bewerbungsergeb- 
nisses anstelle des strukturierten Auswahlgesprächs ein. 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

. Was ist ein strukturiertes Auswahlgespräch? 4 

KABRi-Auswahlrichtlinien Ziffer 4.3 

Damit die Leistungen und Aussagen von Bewerbenden im verpflichtend vorgeschriebenen Aus- 
wahlgespräch miteinander verglichen werden können, müssen die Rahmenbedingungen für dieses 
Gespräch für alle Bewerbenden vergleichbar sein. 

Wesentliche Rahmenbedingungen für ein strukturiertes Auswahlgespräch sind: 

- 

- 

Orientierung am Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle 
z.B. 
Analysieren der für die zu besetzende Stelle wichtigen Kompetenzen 

Gleiche Fragestellungen an Bewerbende 
z.B. 
Anzahl und Inhalt der Fragen sollen bei allen Auswahlgesprächen identisch sein 

- 

- 

Gleicher Zeitrahmen für das Gespräch 

Gleiche bewertende Personen des Gesprächs 
z.B. 
kein Wechsel der bewertenden Person auch bei mehreren Auswahlgesprächen 

Die bewertenden Personen der ausschreibenden Abteilung ziehen aus den Aussagen von Bewer- 
benden Rückschlüsse auf die Eignung für die neue Stelle. Dies können sowohl inhaltliche als auch 
kommunikative Gesichtspunkte der Aussagen von Bewerbenden sein. Die Elemente des Ge- 
sprächsverlaufs müssen von der bewertenden Abteilung den Bewerbenden gegenüber nicht offen- 
gelegt werden. 

Das Einzelergebnis im strukturierten Auswahlgespräch wird Bewerbenden spätestens mit der ab- 
schließenden Entscheidung über die Bewerbung durch die Personalabteilung mitgeteilt. 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

5. Was ist ein Assessmentcenter (AC) und wann wird dieses bei der Personalauswahl 
eingesetzt? 

KABRi-Auswahlrichtlinien Ziffer 4.4 

Ein Assessmentcenter (AC) im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens ist ein differenziertes 
Verfahren, bei dem mehrere beobachtende Personen (Vertretende der ausschreibenden Abtei- 
lung) einen bzw. mehrere Bewerbende beobachten, beschreiben, bewerten und einschätzen. Dies 
erfolgt, um die voraussichtliche Eignung der bewerbenden Person für die neue Stelle zu bewerten 
(engl.: to assess – beurteilen). 

Ein AC bzw. einzelne AC-Bausteine müssen bereits bei der Stellenausschreibung angekündigt 
werden, damit sich alle Bewerbenden darauf einstellen können. Der Einsatz wird durch die aus- 
schreibende Abteilung entschieden. 

Für Stellenbesetzungen unterhalb der Besoldungsgruppe A11/Entgeltgruppe 11 kann das Modul 
„ Praktische Aufgabe“ vorgegeben werden. 

Bei einer Stellenbesetzung ab Besoldungsgruppe A11/Entgeltgruppe 11 kann aus allen Modulen 
des standardisierten Assessmentcenters gewählt werden. 

Im Auswahlverfahren für Stellen im Endamt des gehobenen Dienstes sind mindestens zwei Mo- 
dule des standardisierten Assessmentcenters verbindlich vorgeschrieben. Dies gilt auch im Falle 
einer Bewerbung auf gleicher Ebene. 

Das AC kann im Baukastensystem mit mehreren einzelnen Modulen zum Einsatz kommen. 
Es sind folgende 3 Module möglich: 

I. Praktische Aufgabe 
ist eine Simulation, in der die typischen Verhaltensweisen in möglichst realitätsnahen betriebli- 
chen Situationen abgebildet werden. Hier ist eine Einzelübung oder eine Gruppenübung mög- 
lich. 

II. Kompetenzbasiertes Interview 
ist ein ergänzendes Interview zum strukturierten Auswahlgespräch, das die wichtigen Kompe- 
tenzen für die neue Stelle im Gespräch reflektiert. 

III. Kompetenztest 
ist ein Fragebogen auf wissenschaftlicher Basis, dessen Beantwortung und Auswertung Rück- 
schlüsse über persönliche Fähigkeiten gibt. 

Jedes eingesetzte AC-Modul wird durch die bewertenden Personen nach dem 15-Punktesystem 
bewertet. 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

6. Wie werden die einzelnen angewendeten Auswahlinstrumente gewichtet und 
wie wird die Rangfolge der bewerbenden Personen gebildet? 

KABRi-Auswahlrichtlinien Ziffer 1 und 4 

Die Berechnung des Bewerbungsergebnisses erfolgt grundsätzlich durch das Beurteilungsergeb- 
nis (60 v.H.) aus Leistungs- und Kompetenzbeurteilung und dem Ergebnis aus dem strukturierten 
Auswahlgespräch (40 v.H.). 

Sofern neben dem Auswahlgespräch auch ein oder mehrere Module des standardisierten AC 
durchgeführt werden, gehen in die Berechnung der Eignungsfeststellung das bewertete Auswahl- 
gespräch sowie jedes AC-Modul zu gleichen Teilen ein (Durchschnittswert). 

Im Bewerbungsauswahlverfahren für eine Stelle in A 13 g.D. sind neben dem strukturierten Aus- 
wahlgespräch mindestens zwei von drei standardisierten AC-Modulen vorgeschrieben. 

Beurteilungs- 
ergebnis 

Leistungsbeurteilung 
Kompetenzbeurteilung 

6/10 

Bewertung: 
ausschreibende 
Abteilung Strukturiertes 

Auswahlgespräch 
Für alle Bewerber dieselben Fragen und 
der gleiche Zeitrahmen 

1/10 

Bewertung: 
Praxisrelevante Aufgaben erstellt durch die aus- 
schreibende Abteilung 

ausschreibende 
I. Praktische Aufgabe 1/10 Abteilung 

2 -4 erfolgsrelevante Kompetenzen reflektieren, Bewertung: 
ausschreibende 
Abteilung 

II. Kompetenzbasiertes 
Interview 

Erstellung in Zusammenarbeit mit ausschreiben- 
der Abteilung, Durchführung durch Personalab- 
teilung 

1/10 

Bewertung: 
Personal- 
abteilung 

Anforderungsprofil durch ausschreibende Abtl. 
Durchführung durch Personalabteilung 

III. Kompetenztest 1/10 

Die Beurteilung erhält die Gewichtung von 60 v.H. für die Berechnung des Bewerbungsergebnis- 
ses. Im vorstehenden Fall werden alle vier beschriebenen Auswahlinstrumente eingesetzt. 
Vier Instrumente zu je gleichen Wertanteilen von 10 v.H. ergeben zusammen 40 v.H. 

Der Wertanteil der einzelnen Auswahlinstrumente verändert sich entsprechend, wenn beispiels- 
weise neben dem strukturierten Auswahlgespräch nur zwei Module des standardisierten AC ge- 
wählt wurden. Die Gewichtung der Beurteilung bleibt unverändert bei 60 v.H. für die Berechnung 
des Bewerbungsergebnisses. Die weiteren drei Instrumente (z.B. strukturiertes Auswahlgespräch, 
praktische Übung und Kompetenztest) setzen sich zu gleichen Wertanteilen von je 13,33 v.H. zu- 
sammen und ergeben 40 v.H. 

Aus den einzelnen Bewerbungsergebnissen der Teilnehmenden ergibt sich die Rangfolge der be- 
werbenden Personen. 
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Information für Mitarbeitende- Auswahlrichtlinien 

. Wann sind Bewerbungsergebnisse vergleichbar und wann werden Bewerbungen im 7 
weiteren Verfahren berücksichtigt? 

KABRi-Auswahlrichtlinien Ziffer 3.2 u. 3.3 

Vergleichbarkeit von Beurteilungen aus unterschiedlichen Statusämtern 

Grundsätzlich sind Beurteilungen nur dann vergleichbar, wenn ihnen das gleiche Statusamt (Be- 
soldungsgruppe/Entgeltgruppe) zu Grunde liegt. 
Haben sich Bewerbende aus unterschiedlichen Statusämtern (Besoldungsgruppen/Entgeltgrup- 
pen) beworben, wird zunächst eine Vergleichbarkeit der Beurteilungen hergestellt. Dazu bildet das 
Statusamt der bewerbenden Person aus dem höchsten Statusamt den Vergleichswert. 
Pro Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe, die eine bewerbende Person unterhalb des Vergleichswerts 
liegt, wird die Beurteilung um einen Punkt pro Statusamtsunterschied abgesenkt. Dieses Ergebnis 
wird dann der Beurteilung der bewerbenden Person aus dem höchsten Statusamt gegenüberge- 
stellt. 

Hierzu folgendes Beispiel: 

Ausgeschrieben ist eine Stelle in A 11. Es bewerben sich Personen aus A 10 (Beurteilung 10 
Punkte) und eine Person aus A 9 (Beurteilung 11,5 Punkte). Alle Bewerbenden wurden in ihrem 
Statusamt beurteilt. 

Das Statusamt A 10 bildet somit den Vergleichswert. Die Beurteilung der bewerbenden Person aus 
A 9 wird – da diese Person eine Besoldungsgruppe unter A 10 eingruppiert ist – um einen Punkt 
abgesenkt, so dass die Beurteilung in diesem Bewerbungsverfahren mit 10,5 Punkten gewertet 
wird. 

Die Vergleichbarkeit der Bewerbungen wird hergestellt, bevor eine sogenannte Vorauswahl durch- 
geführt wird. 

Vorauswahl 

Die ausschreibende Abteilung ist berechtigt, eine sogenannte Vorauswahl über die Ergebnisse der 
vorliegenden dienstlichen Beurteilungen vorzunehmen (vor Durchführung evtl. weiterer Auswahlin- 
strumente). 

Dies erfolgt beispielsweise aus folgenden Gründen: 

 

 

Es sind sehr viele Bewerbungen vorhanden. 

Wenn Bewerbungen keinen Einfluss auf den Ausgang des Bewer- 
bungsauswahlverfahrens nehmen können, da rein rechnerisch der 
Punkteunterschied zur besten Beurteilung so groß ist, dass er durch 
die Bewertung des Auswahlinstruments nicht ausgeglichen werden 
kann. 

Durch die Vorauswahl wird der engere Kreis der Bewerbenden gebildet. Darunter fallen Bewer- 
bende, die mit ihrem Beurteilungsergebnis innerhalb einer Spanne von 2 Punkten zur besten Beur- 
teilung liegen. Die anderen Bewerbungen werden dann im laufenden Auswahlverfahren nicht mehr 
berücksichtigt. Eine Sonderregelung gibt es für Menschen mit Behinderung. 
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Hierzu folgendes Beispiel: 

In der KABRi-Beurteilung haben die Bewerbenden wie folgt abgeschnitten: 

Bewerbung A: 12,0 Punkte 
Bewerbung B: 11,8 Punkte 
Bewerbung C: 11,6 Punkte 
Bewerbung D: 10,1 Punkte 
Bewerbung E: 9,8 Punkte 
Bewerbung F: 8,6 Punkte 

Die beste Beurteilung liegt hier bei Bewerbung A mit 12,0 Punkten vor. Die 2 Punkte-Spanne um- 
fasst somit 12,0 bis einschließlich 10,0 Punkte. 

In diesem Beispiel können - falls sich die ausschreibende Abteilung dafür entscheidet - über die 
Vorauswahl die Bewerbungen A bis D im weiteren Auswahlverfahren berücksichtigt werden. Für 
diese Bewerbenden schließen sich das strukturierte Auswahlgespräch und ggf. weitere AC-Module 
an. 

8. Wer entscheidet über meine Bewerbung? 

KABRi–Auswahlrichtlinien Ziffer 4.2 u. 4.6 

Die Bewertung der Eignung (Eignungsfeststellung) erfolgt grundsätzlich durch die ausschreibende 
Abteilung. Sie wird durch mindestens zwei Personen, wovon mindestens eine Führungskraft ist, 
vorgenommen. Dabei wird eine geschlechtergemischte Besetzung des Gremiums angestrebt. 

Die Entscheidung für die Stellenbesetzung trifft anschließend je nach Zuständigkeit die Personal- 
abteilung, die Geschäftsführung oder der Vorstand auf Vorschlag der ausschreibenden Abteilung. 

Die Personalvertretung und die Gleichstellungsbeauftragte haben das Recht, am Auswahlverfah- 
ren beteiligt zu werden. Sie sind berechtigt, bei der Durchführung und Bewertung der strukturierten 
Auswahlgespräche und Assessmentcenter anwesend zu sein, um sich ein Bild über die einheitli- 
che Anwendung der Auswahlrichtlinien machen zu können. Ein Mitwirkungsrecht bei der Bewer- 
tung der individuellen Leistungen besteht jedoch nicht. 

9. Wann werde ich über das Auswahlergebnis informiert? 

KABRi–Auswahlrichtlinien Ziffer 4.7 

Nachdem die vorstehend beschriebene Entscheidung für die Stellenbesetzung getroffen und die 
Personalvertretung sowie die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt wurden, informiert die Personal- 
abteilung jeden Bewerbenden schriftlich über den Ausgang des Personalauswahlverfahrens. 

Hierbei werden jeder bewerbenden Person ergänzend die Einzelergebnisse mitgeteilt, die in die 
Bildung seiner Endnote für die Bewerbungsauswahl eingeflossen sind. 
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0. Werden die Einzelergebnisse zu meiner Personalakte genommen? 1 

KABRi–Auswahlrichtlinien Ziffer 5 

Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens über die Stellenbesetzung werden folgende 
Unterlagen in die jeweilige Personalakte der bewerbenden Person aufgenommen: 

 

 

 

 

 

die Beurteilung 

das Bewerbungsanschreiben 

ergänzend eingereichte Unterlagen 

die Berechnung des Bewerbungsergebnisses (DV KABRi-Anlagensammlung - Anlage F) 

evtl. Stellungnahmen der Schwerbehindertenvertretung 

Die Testunterlagen (z.B. aus dem AC) werden nicht in die Personalakte aufgenommen. 

Eine Einsichtnahme in die Personalakte ist jederzeit in Abstimmung mit der Personalabteilung 
möglich. 

11. Welche Unterlagen erhält die ausschreibende Stelle für das Auswahlverfahren? 

Die ausschreibende Stelle erhält von der Personalabteilung folgende Unterlagen für das weitere 
Auswahlverfahren: 

 

 

eine Übersicht der Bewerbenden mit den Beurteilungsergebnissen 

bei Besetzung von Führungspositionen erfolgt auch die Angabe über bereits vorhandene 
Führungserfahrung der bewerbenden Person 

 

 

 

die letzte Beurteilung der Bewerbenden 

die Bewerbungsanschreiben der Bewerbenden 

weitere von der bewerbenden Person eingereichte Unterlagen 

Für den datenschutzgerechten Umgang mit den Unterlagen sind die Bestimmungen der Auswahl- 
richtlinien strikt einzuhalten. 
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12. Welche Sonderregelungen gibt es für Menschen mit Behinderung? 

KABRi–Auswahlrichtlinien Ziffern 2, 3.3, 4.6, 4.7 

Wenn sich Menschen mit Behinderung auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben, ergeben sich 
folgende Aspekte für die Auswahl der bewerbenden Personen und das entsprechende Verfahren: 

 Entsprechend der Vorgabe in der Ausschreibung werden Menschen mit Behinderung bei 
gleicher Leistung, Eignung und Befähigung bevorzugt. 

 

 

Von der Vorauswahl sind Menschen mit Behinderung grundsätzlich nicht betroffen. 

Bei Durchführung der AC-Module kann auf Wunsch der schwerbehinderten Person die 
Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen werden. 

 

 

Auf Wunsch der schwerbehinderten Person erstellt die Schwerbehindertenvertretung eine 
schriftliche Stellungnahme zu behinderungsbedingten Einschränkungen im Hinblick auf das 
Aufgabenprofil der ausgeschriebenen Stelle. 

Die Schwerbehindertenvertretung wird über den Ausgang der Bewerbung von 
schwerbehinderten Bewerbenden unterrichtet. 
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Kompetenzkatalog 

EINLEITUNG 

Situationen im Arbeitsleben sind komplex und dynamisch und erfordern entsprechende Kompetenzen, 
die die Fähigkeiten von Menschen charakterisieren, in ergebnisoffenen, komplexen und dynamischen 
Situationen sicher, selbstorganisiert und praktisch zu handeln. Sie können nur aus beobachtbaren 
Handlungs- und Verhaltensweisen erschlossen und bewertet werden. Hierbei ist die Gesamtheit der 
Person, mit ihrer Motivation, ihren Erfahrungen und Wertehaltungen mit einbezogen. 

Die Kompetenzen basieren auf einer arbeitswissenschaftlichen Sammlung (KODE®) in Interpretation 
und Sprache der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg. 

Kompetenzdimensionen (KODE®) 

Personale Kompetenzen Fähigkeiten, sich selbst gegenüber kritisch zu sein, produktive 
Einstellungen, Wertehaltungen und Ideale zu entwickeln 

Aktivitäts- und Handlungs- 
kompetenzen 

Fähigkeiten, alles Wissen und Können, alle Ergebnisse sozialer 
Kommunikation, alle persönlichen Werte und Ideale auch wirk- 
lich willensstark und aktiv umsetzen zu können und dabei alle 
anderen Kompetenzen zu integrieren 

Sozial-Kommunikative 
Kompetenzen 

Fähigkeiten, sich aus eigenem Antrieb mit anderen zusammen- 
und auseinanderzusetzen, kreativ zu kooperieren und zu kom- 
munizieren 

Fachlich-Methodische 
Kompetenzen 

Fähigkeiten, mit fachlichem und methodischem Wissen gut 
ausgerüstet, auch schwierige Probleme gestaltend zu bewälti- 
gen 

In Zusammenarbeit mit allen Abteilungen und Bereichen wurde ein verbindlicher Kompetenzkatalog 
für die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg erstellt, dessen 22 Kompetenzen die ver- 
schiedenen Dimensionen der Handlungsweise einer Person berücksichtigen. 

Der Kompetenzkatalog ist neben der Bedeutung für das Beurteilungssystem Grundlage für Themen- 
felder wie Personalauswahl, Förderung von Mitarbeitenden, Erstellung der Stellenanforderungsprofile 
und weiterer verschiedener Führungsinstrumente (z.B. Jahresgespräch mit Mitarbeitenden). 

Im Hinblick auf die Erstellung der jeweiligen Beurteilungsformulare und der damit verbundenen Dar- 
stellung der Kompetenzen wurde eine Kategorisierung der ausgewählten Kompetenzen in folgende 
Bereiche vorgenommen: 

• Basiskompetenzen 
Sie werden aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung von allen Mitarbeitenden erwartet und 
daher in allen Funktionen bewertet. 

• Funktionsbezogene Kompetenzen 
Sie sind die Fähigkeiten, die vom Mitarbeitenden einzubringen sind, um dem Aufgabenprofil ei- 
ner Funktion zu entsprechen (incl. der Kompetenzen bei Wahrnehmung von Führungsaufga- 
ben). 

Die Struktur und die Beschreibung der Kompetenzen - ergänzt um beobachtbare Verhaltensmerk- 
male zur Unterstützung der praktischen Anwendung - sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. 

2 



  
  

Kompetenzkatalog 

Basiskompetenzen für alle Mitarbeitenden 

• 
• 
• 
• 

Belastbarkeit 

Expertise 

Kommunikationsfähigkeit 

Offenheit für Veränderungen 

Funktionsbezogene Kompetenzen 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Analytische Fähigkeiten 

Delegieren* 

Einsatzbereitschaft 

Entscheidungsfähigkeit 

Ergebnisorientiertes Handeln 

Ganzheitliches Denken 

Initiative 

Konfliktlösungsfähigkeit 

Konzeptionsstärke 

Kundenorientierung 

Loyalität 

Mitarbeitendenförderung* 

Organisationsfähigkeit 

Sprachgewandtheit 

Team-/Kooperationsfähigkeit 

Werteorientiertes Handeln 

Zielorientiertes Führen* 

Zuverlässigkeit 

* funktionsbezogene Kompetenzen bei Wahrnehmung von Führungsaufgaben 
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Kurz-Definitionen der Kompetenzen 

Basiskompetenzen ...... ist die Fähigkeit, 

Belastbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen und Zeitdruck zu handeln und ggf. erhöhten 
persönlichen Einsatz zu zeigen. Führungskräfte geben Vorbild und bestärken die 
Mitarbeitenden darin, die Herausforderungen positiv anzunehmen. 

Expertise im übertragenen Tätigkeitsbereich berufliches und technisches W issen methodisch 
anzuwenden. 

Kommunikationsfähigkeit Adressaten- und geschlechtergerecht sowie barrierefrei schriftlich und mündlich auf 
andere einzugehen und sich situationsgerecht zu verhalten. In Kundenberatungen 
werden Lösungsalternativen vermittelt. 

Offenheit für Verände- 
rungen 

neue ergebnisoffene Situationen aktiv und kreativ zu bewältigen und dabei für Ver- 
änderungen bereit zu sein. 

Funktionsbezogene Kom- ...... ist die Fähigkeit, 
petenzen 

Sachverhalte rasch und differenziert zu erfassen und strukturiert festzuhalten. Analytische Fähigkeiten 

Delegieren sachgerecht Verantwortung und Befugnisse auf andere zu übertragen, um eine Ver- 
besserung der gemeinsamen Arbeit zu erreichen. Führungskräfte erhalten dadurch 
Freiräume für Führungsaufgaben. 

mit persönlichem Engagement die Anforderungen im Arbeitsumfeld aktiv und 
verantwortungsbewusst zu erfüllen. 

Einsatzbereitschaft 

auf Basis von Wissen und Erfahrung aus mehreren möglichen Alternativen 
zutreffend zu entscheiden und die Entscheidung zu vertreten. 

Entscheidungsfähigkeit 

Wissen und Erfahrung einzusetzen, um vorgegebene und selbst gesetzte Ziele 
ggf. auch bei Widerstand zu erreichen. Die Folgen des Handelns werden 
verantwortlich eingeschätzt. 

Ergebnisorientiertes 
Handeln 

mit fachübergreifendem Wissen verschiedene Sichtweisen zu erkennen und in 
den Gesamtzusammenhang einer Entscheidung einzubeziehen. 

Ganzheitliches Denken 

Initiative sich aus eigenem Antrieb aktiv für eine Aufgabe oder ein Ziel zu engagieren und 
Ergebnisse zu erzielen. 

Konfliktlösungsfähigkeit verschiedene Interessenlagen zu erkennen, diese unvoreingenommen zu prüfen, 
um den Konflikt partnerschaftlich zu lösen. Führungskräfte zeigen die Bereitschaft 
zur Konfliktbearbeitung und -lösung. 

Konzeptionsstärke 

Kundenorientierung 

Loyalität 

neue Konzepte zu erarbeiten und dabei unterschiedliche Anforderungen zu 
berücksichtigen. 

den Servicebedarf von internen und externen Kundenkreise in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit zu erfüllen. 

sich mit Vereinbarungen und Entscheidungen zu identifizieren und diese zuverlässig 
und pflichtgetreu zu vertreten. 

das Leistungs- und Sozialverhalten der Mitarbeitenden zu verbessern. 
Die Führungskraft fordert und fördert als Begleiter in Lehr- und Lernprozessen. 

Mitarbeitendenförde- 
rung 
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Funktionsbezogene Kom- 
petenzen 

...... ist die Fähigkeit, 

Organisationsfähigkeit Aufgaben unter Beachtung der Rahmenbedingungen selbstständig und voraus- 
schauend zu planen und die vorhandenen Mittel und Möglichkeiten zu erkennen 
und auszuschöpfen. 

Bei Projektarbeiten ist damit evtl. auch personelle und/oder wirtschaftliche Verant- 
wortung verbunden. 

Sprachgewandtheit verständlich und überzeugend mit geeigneten rhetorischen Mitteln im Dialog einzu- 
gehen und dabei, ggf. auch in schwierigen Situationen, sicher aufzutreten. 

Team-/Kooperationsfähig- sich handlungsbereit in einen Gruppenprozess einzubringen oder mit anderen Stel- 
keit len partnerschaftlich zu kooperieren. 

WerteorientiertesHandeln nach gesellschaftlich gültigen Werten und Normen verantwortungsbewusst und 
glaubwürdig zu handeln. Je nach Aufgabenprofil kann damit auch außerdienstli- 
ches, soziales und berufsethisches Handeln verbunden sein. 

Zielorientiertes Führen 

Zuverlässigkeit 

Ziele festzusetzen, sie den Mitarbeitenden zu vermitteln und das eigene Han- 
deln und das der Mitarbeitenden daraus abzuleiten. 

Aufgaben und Verpflichtungen ordnungsgemäß, sorgfältig und termingerecht zu er- 
füllen. 
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Basiskompetenz Beschreibung 

Unter Belastbarkeit wird die Fähigkeit verstanden, auch unter schwierigen Bedingungen zielorientiert und sachlich zu handeln. 
Belastbarkeit setzt persönliche Erfahrungen im Umgang mit Arbeitsbedingungen unter Zeitdruck und sozialen Konflikten vo- 
raus. Insbesondere gilt es, Arbeitsmehrbelastungen sowie Unvorhersehbares vorübergehend durch erhöhten persönlichen 
Einsatz zu bewältigen. 

Belastbarkeit 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

Achtet auch unter Zeitdruck auf die Erledigung von Arbeitsmengen und Einhaltung von Terminen 

Erträgt unvermeidbare Konflikte 

Bewältigt auch unsichere, noch nicht klar überschaubare Situationen 

Bleibt auch unter wechselnden Arbeitsinhalten oder Arbeitssituationen (z.B. Homeoffice)ausgeglichen und lässt sich insbe- 
sondere durch neue digitale Arbeitsformen nicht aus der Ruhe bringen und bleibt emotional stabil. 

- 

- 

- 

- 

- 

Geht souverän mit schwierigen, belastenden und frustrierenden Situationen um 

Achtet auf Gesundheit und persönliche Grenzen 

Ist den erhöhten Anforderungen sowie der stetig wachsenden Komplexität neuer Arbeitsformen gewachsen. 

Betrachtet Konflikte, kritische Bewährungssituationen und Misserfolge als persönliche Entwicklungs- und Reifeprozesse. 

Verarbeitet Rückschläge relativ schnell 

u. ä. 

Gilt nur für Führungskräfte: 
Führungskräfte stärken durch ihr Verhalten die Bereitschaft der Mitarbeitenden, sich Belastungen zu stellen und diese als 
Herausforderung für die Entwicklung der eigenen Person oder des Teams, des Bereichs etc. anzunehmen. 
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Basiskompetenz Beschreibung 

Unter Expertise ist die Tiefe und Breite sowie die Anwendung des Fachwissens zu verstehen. Es geht darum, insbesondere 
digitale Technologien anzuwenden, diese im Rahmen des Aufgabenprofils spezialisiert zu nutzen und die digitale Trans- 
formation von Geschäftsprozessen mitzugestalten. Expertise 

(ehemals Fachwissen) 
Expertise bezieht sich auf den übertragenen Tätigkeitsbereich und stützt sich in erster Linie auf das in der Berufspraxis notwen- 
dige Fachwissen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, das notwendige Fachwissen problemlösend im Arbeitsprozess zur Erzie- 
lung sachgerechter Ergebnisse anzuwenden (Probleme eigenständig und folgerichtig durchdenken, Lösungswege erarbeiten 
etc.). 

Durch lebenslanges Lernen in unterschiedlichen Formen wie z.B. Lernen am Arbeitsplatz, im Austausch mit anderen, Teilen 
von Wissen bzw. Informationen und durch Ausprobieren („Machen“) wird das Fachwissen aufgabenorientiert erweitert und entwi- 
ckelt. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

Ist in der Lage, mit Hilfe digitaler Systeme schnell und gezielt relevantes Fachwissen zu finden, zu bewerten und lösungsori- 
entiert anzuwenden 

Gestaltet Arbeitsprozesse sachgerecht entsprechend aktueller und zukünftiger Anforderungen unter Einbeziehung innovativer, 
agiler Arbeits- und Lernmethoden 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Bringt Fachwissen verständlich ein 

Zeigt sich Weiterbildung gegenüber aufgeschlossen 

Erkennt eigene Fehler und nutzt diese für die eigene Weiterentwicklung und für Verbesserungen 

Setzt Fachwissen unter Nutzung neuer Medien ein 

Erzeugt fachlich sachgerechte Lösungen bzw. Ergebnisse 

Ist gesuchte und fachlich anerkannte Ansprechperson (intern/extern) 

Verfügt über Detailkenntnisse zum jeweiligen Fachgebiet 

Ist bereit, über den „Tellerrand“ des eigenen Arbeitsbereichs hinauszublicken 

Verfügt über Kenntnisse in sozialpolitischen und wirtschaftlichen Gesamtzusammenhängen 

Verfügt über ein breites Wissen, z.B. Sprachen, IT-Themen usw. 

Tauscht sich mit anderen Fachleuten aus und gibt Wissen aktiv weiter 

Besitzt für besondere Aufgabenstellungen die notwendigen Marktkenntnisse 

u. ä. 

Gilt nur für Führungskräfte: 
Führungskräfte kennen auch die (technischen) Anwendungen der Mitarbeitenden. 
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Basiskompetenz Beschreibung 

Kommunikationsfähigkeit als wichtige Anforderung erfasst vor allem die Eignung, sich über unterschiedliche Kommunikations- 

Kommunikations- 
fähigkeit 

wege mitzuteilen und im Dialog aufeinander zuzugehen. Dies schließt auch ein, das Gesagte durch Mimik und Gestik ange- 
messen zu unterstreichen. Kommunikationsfähigkeit beinhaltet ferner, zuhören zu wollen und zu können, sowie mündliche und 
schriftliche Informationen verständlich zu gestalten. Letzteres setzt eine adressatengerechte Formulierung voraus. Ein weite- 
res wichtiges Merkmal ist gutes und beherrschtes Auftreten in schwierigen und konfliktgeladenen Situationen. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

Zeigt Verständnis und Interesse für Menschen und deren individuellen Situation 

Ist anderen gegenüber freundlich sowie aufgeschlossen, höflich, vertrauenswürdig und diskret 

Verfasst schriftliche Informationen (E-Mails, Chats, Kundenanschreiben, Berichte, Vermerke, Entscheidungsvorlagen 
etc.) in Bezug auf Struktur, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung korrekt, geschlechtergerecht sowie barrie- 
refrei 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Argumentiert nachvollziehbar, schlüssig, personen- und situationsbezogen 

Präsentiert Sachverhalte übersichtlich und anschaulich 

Hört zu und lässt aussprechen 

Geht auf andere aktiv zu und kommuniziert adressatengerecht, respektvoll, verlässlich und offen 

Nutzt Wege der digitalen Kommunikation situationsgerecht 

Kritischer Umgang mit Informationen 

Teilen von Wissen und Expertise, löst sich von „Herrschaftswissen“, fordert Informationen ein und gibt diese aktiv und re- 
gelmäßig weiter 

- 

- 

- 

Ist bereit, sich auf neue Kommunikationswege einzulassen und nutzt diese sinnvoll 

Erkennt Erfolge und kommuniziert diese wertschätzend gegenüber den Beteiligten 

Ist offen für Lob und konstruktive Kritik und fordert Feedback aktiv ein, Fehler werden sachlich kommuniziert. 

Die mündliche Ausdrucksfähigkeit wird je nach Anforderungsprofil unter der Kompetenz „Sprachgewandtheit“ weitergehend 
bewertet. 

u. ä. 
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Basiskompetenz Beschreibung 

Offenheit für Veränderungen ist die Bereitschaft, neue ergebnisoffene Situationen zu bewältigen und für kreative Lösun- 

Offenheit für 
Veränderungen 

gen zu nutzen und aktiv daran mitzuarbeiten. Probleme werden als Chance wahrgenommen. 

Damit verbindet sich die Bereitschaft zur Veränderung des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsaufgaben. Dies erfordert die Aneig- 
nung der dafür notwendigen fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen. 

Lernbereitschaft schließt auch das Lernen in Arbeitsprozessen und das selbstgesteuerte Lernen ein. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

Nutzt Veränderungsprozesse als Chance und entwickelt dabei oft die besten und kreativsten Lösungen 

Sucht aktiv Lösungen, auch unter Einbeziehung innovativer Technologien, und entwickelt dabei die eigene Persönlichkeit 
weiter 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ist neuen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen 

Passt sich der neuen Situation an 

Stellt sich neuartigen Herausforderungen, z.B. im Rahmen der Digitalisierung, bewusst und konstruktiv 

Ist in der Lage, sich von gewohnten Denk- u. Handlungsweisen zu lösen 

Greift Probleme aus eigener Initiative auf 

Entwickelt weiterführende Vorstellungen und Konzepte 

Nutzt neue Situationen, um zu lernen und die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln 

Beschafft sich aktiv erforderliche Informationen, z.B. unter Nutzung neuer Medien 

Lernt aus Fehlern und geht mit Rückschlägen konstruktiv um 

Nutzt Arbeitskontakte zum Erlernen neuer Fähigkeiten 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Analytische Fähigkeiten erfordern eine rasche und differenzierende Auffassungsgabe. 
Hierbei kommt es darauf an, Sachverhalte und Situationen zu durchdringen und dies systematisch/metho- 
disch zu strukturieren und mit eindeutigen Formulierungen zu dokumentieren. 

Analytische 
Fähigkeiten 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

Analysiert Sachverhalte und Prozesse mit größtmöglicher Objektivität und Sachlichkeit 

Kann Sachverhalte und Probleme auch in unklaren Situationen beurteilen und 
einschätzen 

- 

- 

Nutzt neue Medien, um sich Überblick und Zusammenhänge zu verschaffen 

Entdeckt in der Informationsflut auch aus digitalen Systemen Muster und Zusammenhänge und verdichtet diese Infor- 
mationen 

- 

- 

Ordnet Zahlen, Daten und Fakten sicher und rasch, unterscheidet Wesentliches von Unwesentlichem, identifiziert 
Trends sowie Zusammenhänge und durchdringt damit effektiv Komplexität 

Reduziert komplexe Themen auf das Wesentliche und zieht, auch unter Nutzung digitaler Technologien, zutreffende 
Schlüsse 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 
(Kompetenz bei Wahrnehmung von Führungsaufgaben) 

Delegieren ist die gezielte sachgerechte und klare Übertragung von Verantwortung und Befugnissen auf andere mit dem Ziel 
einer Verbesserung der gemeinsamen Arbeit. Delegieren in diesem Sinne ermöglicht Führungskräften Freiräume für Füh- 
rungsaufgaben. Delegieren 
Verständliche Unterweisung und kontinuierliche Information an Mitarbeitende sind Voraussetzungen für die Delegation. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: Führungskräfte 

- 

- 

orientieren sich an der Einschätzung von Stärken und Schwächen von Mitarbeitenden 

fördern aktiv die Selbstorganisationskompetenz der Mitarbeitenden durch klare Zielvorgaben und einer gelebten Ver- 
trauenskultur 

- 

- 

nutzen Handlungsspielräume, die im Zuge der Digitalisierung entstanden sind 

delegieren verantwortungsbewusst und lassen die übertragene Aufgabe einschließlich Verantwortung beim Mit- 
arbeitenden 

- eröffnen Mitarbeitenden Handlungsfreiräume und ermutigen sie, diese im Rahmen einer konstruktiv gelebten Fehler- 
kultur zu nutzen und stehen gemeinsam dafür ein 

- 

- 

- 

führen Mitarbeitende an neue Aufgaben heran 

geben wichtige Informationen umfassend, gezielt, verständlich und zeitnah weiter 

übertragen Aufgaben und Verantwortung auf Mitarbeitende (Team) mit dem Ziel des effizienteren Arbeitens; ermuti- 
gen diese zur Selbstständigkeit 

- binden Mitarbeitende (Team) vertrauensvoll in die Verantwortung ein und beteiligen sie an Entscheidungen 
u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Einsatzbereitschaft beschreibt das zielgerichtete persönliche Engagement, die Anforderungen aus dem Arbeitsumfeld aktiv 

Einsatzbereitschaft und verantwortungsbewusst zu erfüllen. Sie definiert sich ferner durch Streben nach guten und sachlichen Arbeitsergebnissen, 
was sachentsprechende Prozesskenntnisse voraussetzt. Ebenso sind eine persönliche Motivation und die Fähigkeit, sich reali- 
sierbare Handlungsziele zu setzen, erforderlich. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Entwickelt ein hohes Maß an Aktivität, um Arbeiten und Aufgaben zum Erfolg zu führen 

Beteiligt sich an Prozessoptimierungen 

Setzt sich bei termingebundenen Arbeiten besonders ein 

Übernimmt Aufträge aus besonderem Anlass 

Geht zielorientiert, gegliedert und strukturiert vor 

Schätzt Aufgaben realistisch ein und bittet ggf. um Unterstützung 

Führt auch weniger attraktive Aufgaben aus 

Nutzt Handlungsspielräume sinnvoll 

Bringt sich konstruktiv und aktiv insbesondere in den verschiedenen Formen der Telearbeit ein 

Ist fleißig, strebsam, sorgfältig und ausdauernd 

Ist sich bewusst, dass auch Misserfolge auftreten können und lässt sich durch diese nicht entmutigen 

Gibt Fehler zu, lernt aus diesen und nutzt diese nach vorne gerichtet für Optimierungen 

Hat Mut neue Wege zu gehen, verlässt die Komfortzone 

Bringt sich bereichsübergreifend ein 

Gestaltet mit 

Setzt sich verantwortungsbewusst für gemeinsame Organisations- und Arbeitsziele ein 

Gilt insbesondere für Führungskräfte: 

- 

- 

- 

Stellt hohe Anforderungen an die eigenen Anstrengungen und die der Mitarbeitenden 

Begegnet Trägheit und Passivität und bewegt andere zum tatkräftigen Handeln 

Ist durch das eigene Handeln für andere ein Vorbild für Arbeitsfreude und Engagement 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Entscheidungsfähigkeit ist die Kompetenz, auf Basis von fachlich-methodischem Wissen und Erfahrung, zwischen mehreren 
möglichen Alternativen zutreffend auszuwählen und die getroffenen Entscheidungen auch zu vertreten. 
Gerade Führungsfähigkeit setzt in besonderem Maße Entscheidungsfähigkeit voraus. 

Entscheidungs- 
fähigkeit 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

Greift in Situationen auf die eigenen Erfahrungen und Werte zurück, um aktiv und sachgerecht zu entscheiden 

Setzt Prioritäten, handelt zeitnah und zielorientiert 

Erkennt das Wesentliche, wägt ab und setzt es in Entscheidungen um 

Begründet seine Entscheidungen nachvollziehbar 

Ist in der Lage zentrale Veränderungen für das eigene Aufgabengebiet zu formulieren, kritisch zu bewerten und eigene 
Handlungsstrategien umzusetzen 

- Entscheidet aktiv zwischen Handlungsalternativen, bei Bedarf auch unter Einbeziehung von fachkundigen Personen sowie 
geeigneten Methoden, und realisiert gegebene Ziele selbstorganisiert 

Je nach Anforderungsprofil können weitere Verhaltensmerkmale zutreffen: 

- 

- 

- 

- 

Sucht neue Arbeitsabläufe oder Organisationsmethoden und macht sich dabei digitale Technologien zu Nutze 

Ist innovationsfreudig 

Nimmt Impulse aus dem arbeitsbezogenen Umfeld auf 

Ist ideenreich bei der Gestaltung von Neuem 

Gilt insbesondere für Führungskräfte: 

- vernetzen und beteiligen Mitarbeitende im Entscheidungsfindungsprozess auf Augenhöhe 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Ergebnisorientiertes Handeln ist eine Aktivität, die auf fachlich-methodischem Wissen und Erfahrungen beruht, um vorgegebene 

Ergebnisorientiertes oder selbst gesetzte Ziele zu erreichen. Dies setzt voraus, zwischen Wesentlichem und weniger Wesentlichem differenzieren zu 
können und den eingeschlagenen Lösungsweg mit Willensstärke und Beharrlichkeit auch bei Widerständen zu verfolgen. 

Handeln Problematische Situations-, Prozess- und Zielstrukturen werden erkannt und Lösungsprozesse aktiv eingeleitet. Sie setzen 
ein systematisch-methodisches Vorgehen voraus. 
Hierbei werden die Folgen des Handelns und der Entscheidungen bewusst und verantwortlicheingeschätzt. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

Arbeitet erfolgs- und ergebnisorientiert 

Entwickelt weitere Vorstellungen und Konzepte 

Gliedert und plant die eigene Arbeit unter Nutzung digitaler Möglichkeiten 

Behält den Überblick über die eigenen Arbeitsabläufe und korrigiert ggf. 
ergebnisorientiert 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Verfolgt definierte Ziele und nutzt Handlungsfreiräume 

Holt sich aktiv fehlende Informationen, klärt offene Fragen 

Plant und handelt ressourcenschonend (Personal-, Sach- und Finanzmittel) 

Handelt wirtschaftlich 

Erkennt und beachtet langfristige Auswirkungen von Entscheidungen 

Verfolgt und realisiert Ziele aktiv, ausdauernd und beharrlich, auch bei zeitweiligen Schwierigkeiten 

Steuert aktiv den gesamten Prozess des zum Ziel führenden Handelns 

Gibt sich erst zufrieden, wenn klare Ergebnisse vorliegen 

Gilt insbesondere für Führungskräfte: 

- Fördert und fordert effizientes, zielgerichtetes Handeln, insbesondere in agilen Arbeitsprozessen 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Ganzheitliches strategisches Denken ist die Kompetenz, auf der Grundlage von fachübergreifendem Wissen, verschiedene As- 
pekte (z.B. Recht, Sozialpolitik, Wirtschaftlichkeit, Digitalisierung) in die Entscheidungsfindungen einzubeziehen. 
Dies erfordert, den wesentlichen Inhalt von Sachverhalten und Fragestellungen ganzheitlich und differenziert zu erfassen und 
diesen in den Gesamtzusammenhang einzuordnen. 

Ganzheitliches 
Denken 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

Erkennt zusammenhängende Sachverhalte und löst diese ganzheitlich 

Erkennt Auswirkungen von Einzelmaßnahmen auf vergleichbare Fälle 

Interdisziplinäres mitwachsendes Verständnis 

Berücksichtigt in seinem Denken und Handeln die Wechselbeziehungen der eigenen Arbeit mit anderen Funktionen, Ab- 
teilungen oder darüber hinaus gehenden Bereichen 

- 

- 

Blickt über die Grenzen des eigenen Arbeitsbereichs hinaus 

Ist in der Lage aus einer übergeordneten Perspektive (Meta-Ebene) die eigenen Entscheidungen und Handlungen in einen 
größeren Zusammenhang einzuordnen 

- Nutzt Fach- und Erfahrungswissen für ein ganzheitliches Handeln; geht mehr generalistisch als spezialisiert an die Lösung 
von Problemen heran. 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Initiative bezeichnet die Fähigkeit zum selbstmotivierten Engagement für eine Aufgabe oder ein Ziel. Ohne Aufforderung oder 
Druck werden Aufgaben erledigt, Ziele formuliert und in Ergebnisse umgesetzt. Arbeits- und Lerntätigkeiten werden dabei mit 
großer Aktivität und starkem Antrieb ausgeführt. 

Initiative 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Entwickelt eigene Zielvorstellungen und Ideen 

Improvisiert in unsicheren, noch nicht klar definierten Situationen 

Initiiert Prozessoptimierungen 

Stellt auch Bewährtes erneut in Frage 

Gibt Ideen Raum 

Greift Probleme aus eigenem Antrieb auf, sucht aktiv nach Lösungen, lernt aus eigener Motivation 

Holt aktivRückmeldungen für das eigene Handeln ein 

Nimmt bei Bedarf Korrekturen im Verantwortungsbereich vor 

Gibt Anstöße und stellt weiterführende Fragen 

Erkennt den Nutzen von digitalen Werkzeugen und setzt sie effektiv ein 

Baut Informations- und Kontaktnetze auf, Vernetzung über Hierarchieebenen hinweg, Problemlösung durch Vernet- 
zung und Synergien 

- Erfasst aktuelle Tendenzen und plant frühzeitig, akzeptiert Veränderungen in der Arbeitswelt 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Die konfliktlösungsfähige Führungskraft erkennt die Interessengegensätze anderer und kennt die eigene Interessenlage. Sie be- 
sitzt die nötige Einsicht und Toleranz, andere Interessen unvoreingenommen zu prüfen und die eigenen kritisch zu hinterfragen, 
um den Konflikt zu lösen. In Veränderungsprozessen kommt dieser Kompetenz besondere Bedeutung zu. 

Konfliktlösungs- 
fähigkeit 

Die Führungskraft besitzt die individuelle Bereitschaft zur Konfliktbearbeitung in einem fair geführten Ausgleich der Interessenge- 
gensätze. 

Sie greift Probleme auf, die sich aus der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergeben und trägt zu einer positiven Lösung bei. Zu 
den familiären Verpflichtungen gehört auch die Unterstützung hilfebedürftiger Angehöriger. 

Sie kann Widerstände und Blockaden durch überzeugende zielgerichtete Argumentation auflösen. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

Trägt eigene Standpunkte klar und fundiert vor und wirkt auf Dritte konstruktiv ein 

Äußert Kritik sachlich und begründet sie in angemessener Form ohne zu verletzen 

Ist offen für berechtigte Argumente und Rückmeldungen von Vorgesetzten und 
Mitarbeitenden 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Unternimmt aktive Versuche zur Konfliktbewältigung 

Bezieht Widerstände in die Entscheidungsfindung mit ein 

Integriert unterschiedliche soziale Bestrebungen, Interessen und Handlungen zielorientiert 

Führt widersprüchliche Interessen zusammen 

Geht auf Personen mit anderen Meinungen oder auf Unentschlossene zielorientiert ein 

Wahrt die notwendige Balance zwischen persönlicher Nähe und Distanz 

Stellt angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen von Mitarbeitenden mit und ohne familiäre Verpflichtungen her 

Erkennt aufkommende sowie akute Konflikte und versteht unterschiedliche Interessenlagen und Motive 

Führt konfliktäre Gespräche offen und einfühlsam und kann mit Meinungsverschiedenheiten konstruktiv umgehen; ist 
bereit, die Sichtweisen anderer zu verstehen und eigene Einschätzungen kritisch zu hinterfragen 

- Nutzt in schwierigen Konfliktfällen Unterstützungsangebote des Arbeitgebers wie z.B. Sozialdienst oder externe Ange- 
bote wie z.B. Konflikthotline 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Konzeptionsstärke ist die Kompetenz, neue Arbeitsabläufe, Organisationsformen, Kommunikationswege und Strategien zu ent- 

Konzeptionsstärke werfen und diese auch bei Widerständen und Problemen sachlich zu vertreten. 
Hierzu gehören aber auch die entsprechende Weitsicht und die Fähigkeit, Anregungen und Ideen anderer in das eigene 
Konzept aufzunehmen. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

ÜberblicktGesamtzusammenhänge 

Gibt Anstöße und stellt weiterführende Fragen 

Erkennt und berücksichtigt Zusammenhänge und Entwicklungen und erfasst deren Bedeutung 

Plant möglichst frühzeitig und ressourcenschonend (z.B. Personal, Sach- und Finanzmittel) 

Identifiziert systemische Zusammenhänge, gestaltet schlüssige Gesamtlösungen und gibt sich nicht mit Teillösungen zu- 
frieden 

- Integriert innovative Ideen und erweitert das eigene Handlungskonzept 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Unter Kundenkreise werden sowohl die Versicherten, Arbeitgeber, Institutionen etc. (externe Kundenkreise) als auch Abtei- 

Kundenorientierung lungen und Mitarbeitende etc. der DRV BW (interne Kundenkreise) verstanden. Dies ergibt sich jeweils aus der Aufgabenzu- 
ordnung der Leistungs- und Dienstleistungsbereiche der DRV BW. 

Das Handeln in diesen Bereichen im Sinne der Kundenorientierung ist danach ausgerichtet, den Servicebedarf der internen 
und externen Kundenkreise zu erfüllen. 
Kundenorientierung basiert vor allem auf Kontaktfähigkeit und partnerschaftlichen Beziehungen. 

Die Kundenberatung erfordert Fachkenntnisse und Kommunikationskompetenz, auf deren Basis Lösungsalternativen sozial und 
vertrauensvoll vermittelt werden und Einwänden sachlich begegnet wird. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- Orientiert sich am individuellen Servicebedarf (Inhalt, Umfang) unter Einbeziehung digitaler Medien (z.B. Video-Chat), bietet 
Lösungen aktiv an und handelt entsprechend 

- 

- 

- 

Hält Kontakt auf unterschiedlichen (Kommunikations-) Kanälen 

Kann Entscheidungen klar und verständlich begründen 

Eignet sich auch Kenntnisse über neue Formen der Kommunikation (z.B. neue technische Entwicklungen wie Internetan- 
wendungen) an 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Macht verständliche und eindeutige Aussagen 

Ist offen gegenüber Vorschlägen und Beschwerden 

Zeigt situationsangemessene Umgangsformen (z.B. freundlicher und aufgeschlossener Kundenkontakt) 

Stellt kundenfreundliche Bearbeitungszeiten sicher 

Stellt die DRV BW nach außen angemessen dar 

Identifiziert Kundenbedürfnisse, betreibt eine aktive Kundenpflege und erfüllt stets seine Verpflichtungen 

Gilt insbesondere für Führungskräfte: 

- Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeitenden, d.h. sie befähigen, fördern und stärken Kompetenzen von Mitarbeiten- 
den für kundenorientiertes Handeln. 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Loyalität ist die Eigenschaft, Vereinbarungen und Entscheidungen zuverlässig und pflichtgetreu zu vertreten, auch bei evtl. 

Loyalität abweichender persönlicher Auffassung. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Steht klar zur DRV BW und zu gemeinsamen Werten 

Ist gegenüber Vorgesetzten offen und kooperationsbereit 

Identifiziert sich mit den Aufgaben und Zielen der DRV BW und vertritt diese mit Überzeugung 

Trägt zu einem positiven Bild der DRV BW in der Öffentlichkeit bei 

Ist auch bei negativer Kritik weiterhin loyal 

Vertritt die Auffassung der Geschäftsführung bzw. der Vorgesetzten 

Unterstützt die Ziele der DRV BW offen und aktiv, distanziert sich von schädlichem Handeln innerhalb der Organisation 

Vertritt die Produkte und Dienstleistungen der DRV BW intern und extern mit Überzeugung, setzt sich für die Organisation 
und ihre Ziele ein 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 
(Kompetenz bei Wahrnehmung von Führungsaufgaben) 

Mitarbeitendenförderung besteht darin, das Leistungs- und Sozialverhalten der Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern und 
dabei die im Chancengleichheitsplan dargelegten Ziele und Maßnahmen zu berücksichtigen. Sie zielt damit nicht allein auf die 
Besetzung von bestimmten Positionen mit geeigneten Mitarbeitenden ab. 

Mitarbeitenden- 
förderung 

Mitarbeitendenförderung setzt voraus, dass Mitarbeitende im Rahmen ihrer Aufgabengebiete durch variable Tätigkeitsspiel- 
räume gefordert werden. Das erfordert aber auch Möglichkeiten, in denen ein intensives Lernen in unterschiedlichen Formen 
erlaubt ist. Führungskräfte begleiten und unterstützen in Lehr- und Lernprozessen. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- Fördert und unterstützt gezielt fachliche, technische und persönliche Qualifizierung/Kompetenzen von Mitarbei- 
tenden 

- Erkennt und berücksichtigt Bedürfnisse und Potenziale, berechtigte familiäre Verpflichtungen sowie gesundheitliche und 
soziale Probleme von mitarbeitenden Personen. Zu den familiären Verpflichtungen gehört auch die Unterstützung hilfebe- 
dürftiger Angehöriger. 

- 

- 

- 

Erkennt gute Leistungen an und lobt individuell 

Gibt konstruktive Rückmeldungen und kommuniziert Fehler sachlich und wertschätzend 

Unterstützt aktiv die berufliche Chancengleichheit, sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Pflege für alle 
Beschäftigten in den unterschiedlichen Lebensphasen 

- 

- 

- 

Berücksichtigt berechtigte familiäre Verpflichtungen im Rahmen der organisatorischen Gegebenheiten angemessen 

Führt regelmäßig ergebnisorientierte Gespräche mit den Mitarbeitenden 

Stellt den Leistungsanteil der Mitarbeitenden an der Aufgabenbewältigung gegenüber Vorgesetzten her- 
aus 

- 

- 

Fördert die Entwicklung der Mitarbeitenden für gesundheitliche und soziale Kompetenzen und ermöglicht 
im Rahmen der dienstlichen Gegebenheiten Teilnahmen an entsprechenden Maßnahmen 

Delegiert zielgerichtet herausfordernde Aufgaben, um die Werte- und Kompetenzentwicklung der Mitar- 
beitenden zu ermöglichen 

u. ä. 
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Kompetenzkatalog 

Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Organisationsfähigkeit setzt voraus, betriebliche Abläufe, Strukturen und Zusammenhänge zu erkennen und die Handlungen im 
eigenen Arbeitsumfeld daraufhin gestalterisch auszurichten. Organisationsfä- 

higkeit Es ist die Fähigkeit, die Erledigung der gestellten Aufgaben vorausschauend zu planen sowie den Arbeitsablauf rationell unter 
Ausschöpfung vorhandener Mittel und Möglichkeiten vorzubereiten. Dies geschieht mit dem Bewusstsein für eigene Einfluss- 
möglichkeiten und deren Grenzen. 

Grundlage hierfür sind Selbstständigkeit, Eigenaktivität, Selbstkontrolle und eigene Erfahrungen einschließlich der notwendigen 
Selbstkritik. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Führt erfolgreich notwendige Organisationsveränderungen im eigenen Arbeitsumfeld ein 

Erkennt die Notwendigkeit für Veränderungen und vermag Mittel und Möglichkeiten abzuschätzen 

Orientiert sich am vorgegebenen organisatorischen Gesamtkonzept 

Schöpft die gegebenen Handlungsmöglichkeiten aktiv aus 

Handelt planvoll und überlegt 

Schafft Leitlinien, definiert Ziele und Handlungsspielräume 

Informiert sich regelmäßig über den Bearbeitungsstand, steuert Arbeitsabläufe und prüft Ergebnisse 

Strukturiert und gewichtet komplexe Sachverhalte und handelt entsprechend 

Versteht es, einen Aufgabenkomplex sinnvoll aufzubereiten und eine sachgerechte Lösung vorzubereiten 

Plant frühzeitig, denkt und handelt vorausschauend, überblickt Zusammenhänge 

Stellt bei der Zeit- und Arbeitsorganisation einen angemessenen Ausgleich zwischen Mitarbeitenden mit und ohne be- 
rechtigte Familienpflichten her (z.B. Erreichbarkeit, Besprechungstermine). Zu den familiären Verpflichtungen gehört 
auch die Unterstützung hilfebedürftiger Angehöriger. 

- Nutzt gezielt das Fach- und Erfahrungswissen, aber auch die Wissensangebote im Netz, um Lösungen für komplexe 
Herausforderungen zu entwickeln. 

u. ä. 
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Eine Sonderform der Organisationsfähigkeit ist das Projektmanagement, das die Planung, Koordination und Überwachung 
eines oder mehrerer Projekte (bzw. Teilprojekte) umfasst. 

Projektmanagement schließt evtl. auch die personelle und wirtschaftliche Verantwortung für ein Projekt ein und erfordert 
insbesondere Teamführungsfähigkeiten. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch ein oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Führt komplexe Vorhaben termingerecht, kostengünstig und mit hoher Qualität durch 

Besitzt ausgeprägte Koordinierungs- und Organisationsfähigkeiten 

Wirkt überzeugend bei der Steuerung von Teamprozessen 

Teilt Aufgaben in Arbeitsschritte auf und verteilt sie auf die Mitarbeitenden im Projekt 

Informiert sich regelmäßig über den Projektstand, steuert Abläufe und prüft Ergebnisse 

Wendet einschlägige Gruppenarbeitstechniken an, moderiert Arbeitsgruppen zielorientiert 

Trifft Absprachen und leitet Maßnahmen ein 

Geht bei der Planung und Umsetzung von Arbeitsaufgaben und größeren Vorhaben strategisch vor 

Steuert Projekte ergebnisorientiert 

u. ä. 
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Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Sprachgewandtheit Sprachgewandtheit ist die Kompetenz, Informationen mündlich so zu formulieren, dass sie von anderen verstanden und im Ar- 
beitshandeln umgesetzt werden können. Dies erfordert rhetorische Fähigkeiten, Eingehen auf das Sprachniveau der Ge- 
sprächsbeteiligten und ein sicheres Auftreten. Sie umfasst Redegewandtheit, Kontakt- und Überzeugungsfähigkeit – auch in 
schwierigen Gesprächssituationen. Hierzu ist eine optimistische Grundhaltung erforderlich. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nutzt in den unterschiedlichen Kommunikationsformen ein situations- u. adressatengerechtes Sprachniveau 

Wirkt authentisch in der Rede (im Einklang mit Mimik und Gestik) 

Überzeugt mit Argumenten für eigene Ansichten 

Lockert verfahrene Gesprächssituationen auf geschickte Art auf 

Verschafft sich auch gegen Widerstände Gehör 

Bringt eine optimistische, zuversichtliche, positive Grundhaltung sprachlich zum Ausdruck 

Reagiert spontan und treffend (z.B. durch eine schlagfertige Antwort) 

Lässt in Gesprächen klaren Gedankengang und roten Faden erkennen 

Erläutert Sachverhalte/Regelungen für den Adressatenkreis verständlich und nachvollziehbar 

Formuliert gewandt und aussagekräftig 

Argumentiert schlüssig im Aufbau und überzeugt in der Gedankenführung 

Verhandelt sprachlich geschickt 

u. ä. 
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Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Teamfähigkeit ist die Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten, sich einzuordnen, Meinungen und Gedanken anderer weiterzu- 
entwickeln und sich kooperativ auf Gruppenprozesse einzulassen. 
Sie ist somit eng verbunden mit der Kooperationsfähigkeit, der Kompetenz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die vor- 
aussetzt unterschiedliche Sichtweisen zuzulassen und sie effektiv in den Arbeitsprozess einzubinden. 

Team-/Kooperati- 
onsfähigkeit 

Eine besondere Form der Zusammenarbeit ist die Kollaboration, bei der Personen oder Teams parallel gemeinsam an ei- 
nem Teil des Endergebnisses arbeiten. Die Nutzung moderner Kommunikationswege und ggf. Vernetzung über Hierarchie- 
ebenen hinweg sind Bestandteile zielführender Zusammenarbeit. Für Führungskräfte bedeutet dies, einen partnerschaftli- 
chen, sowie hierarchie- und bereichsunabhängigen Austausch zu ermöglichen und zu fördern. 

Wichtig ist dabei, in der Zusammenarbeit Regeln gemeinsamen Herangehens zu erstellen und einzuhalten. Teamfähigkeit 
schließt die Fähigkeit zur partnerorientierten, aufgeschlossenen und handlungsbereiten Zusammenarbeit ein. Dazu gehört 
auch, zwischen den Teammitgliedern bei Konflikten hilfsbereit zu vermitteln. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

Arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll auf fachlicher und sozialer Ebene mit anderen zusammen 

Schafft aktiv Ausgleich im Team und berücksichtigt Belange der Chancengerechtigkeit 

Arbeitet gerne und erfolgreich in realen und virtuellen Teams 

Integriert in der Teamarbeit andere Sichtweisen und Meinungen offen und aktiv mit hoher Frustrationstoleranz 

Erbringt zuverlässig und engagiert einen eigenen Beitrag und fördert die anderen Teammitglieder, um die gemeinsam 
definierten Teamziele zu erreichen 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Führt widersprüchliche Interessen zusammen 

Beharrt bei berechtigten Gegenargumenten nicht auf seiner bisherigen Meinung 

Toleriert die Meinung anderer und sucht nach Kompromissen 

Vertritt auch bei abweichender Meinung Teamentscheidungen nach außen 

Initiiert bei Bedarf die Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten 

Arbeitet konsequent an der Realisierung gemeinsamer Vereinbarungen 

Bringt sich verantwortlich in den Teamprozess ein 

u. ä. 
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Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Werteorientiertes 
Handeln 

Werteorientiertes Handeln ist die Bereitschaft, auf der Grundlage normativ-ethischer Werte verantwortungsbewusst zu wir- 
ken. Das Handeln richtet sich daher an den gültigen Normen und Werten (z.B. Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit, Sozialbe- 
wusstsein, Moral, Sittlichkeit etc.) aus. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

Wertehaltung und Handeln stimmen überein 

Orientiert sich u.a. an den in der DRV BW erarbeiteten Normen wie z.B. Organisationsleitlinien, Zielbild für Führung 
und Zusammenarbeit, Chancengleichheitsplan etc. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Verhält sich gerecht und zeigt soziales Verständnis 

Wirkt aktiv auf eine Integration von Menschen mit Behinderung ein 

Wirkt aktiv auf die Gleichstellung der Geschlechter hin 

Ist unbestechlich und hält die geltenden Korruptionsrichtlinien ein 

Achtet die Persönlichkeit anderer Menschen 

Setzt sich tatkräftig z.B. für Versicherte ein, deren Belange aufgrund eigenen Unvermögens, Bedürftigkeit oder aber in- 
folge von Kompetenzstreitigkeiten sozialer Institutionen oder interner Bereiche nicht ausreichend berücksichtigt wurden 

Je nach Anforderungsprofil: 

- Übernimmt die sozialmedizinische bzw. rentenversicherungsrechtliche Beratung und adäquate Unterstützung bislang 
nicht ausreichend versorgter Antragsteller 

- Baut konsequent über seine unmittelbare Dienstaufgabe hinaus Kontakte zu Institutionen (z.B. niedergelassene Haus- und 
Fachärzte*innen, klinische und psychosoziale Einrichtungen) aus, mit dem Ziel, die Versicherten schneller und effektiver zu 
versorgen 

- Orientiert sich ergänzend an Elementen der Berufsethik (z.B. Ärzten*innen) 

u. ä. 
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Ein besonderer Aspekt des Werteorientierten Handelns stellt die Glaubwürdigkeit dar. 

Glaubwürdigkeit kennzeichnet die Übereinstimmung von Verhalten und Kommunikation. In beruflichen Situationen 
werden für das Handeln wichtige Informationen unverfälscht und vollständig weitergegeben. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

Reden und Handeln stimmen überein 

Bezieht klare Standpunkte 

Verhält sich offen und berechenbar 

Ist fair und integer (anständig) 

Korrigiert die eigene Sicht bei Auftreten neuer Fakten oder stimmiger Argumente und gibt Fehler und Schwä- 
chen offen zu 

- Handelt vorbildlich und motiviert dadurch andere 

u. ä. 
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Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 
(Kompetenz bei Wahrnehmung von Führungsaufgaben) 

Setzen und Durchsetzen von Qualitäts- und/oder Quantitäts-Zielen sind Grundvoraussetzungen eines guten zielorientierten 
Führens. Dabei stehen klare und präzise Ziele und das entsprechende Vermitteln an die Mitarbeitenden im Vordergrund. Zielorientiertes 

Führen Die Führungskraft überwindet auftretende Widerstände, Belastungen und Hindernisse und verliert dabei Ziele nicht aus den 
Augen. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

Entwickelt bedarfsgerecht Ziele gemeinsam mit den Mitarbeitenden oder trifft im Rahmen vorgegebener Ziele Vereinba- 
rungen 

Fördert aktiv die Selbstorganisationskompetenz seiner Mitarbeitenden durch klare Zielbeschreibungen und einer gelebten 
Vertrauenskultur (vgl. Delegieren, gibt Ziele vor, überträgt Verantwortung, lässt Mitarbeitenden Freiheit in der Umsetzung) 

Erkennt Veränderungen der Zielsetzungen und Zielabweichungen und wirkt auf die Durchführung erforderlicher Maßnah- 
men hin 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Informiert sich regelmäßig über den Sachstand, prüft die Ergebnisse und steuert ggf. neu 

Übernimmt Verantwortung für die Ergebnisse seines Bereiches 

Steht für Rückfragen und Unterstützung zur Verfügung 

Erfragt Meinungen und beteiligt an Entscheidungsprozessen 

Setzt Impulse für Verhalten und Denkanstöße im eigenen Arbeitsumfeld und darüber hinaus und ist ideenreich 

Lässt sich und die Mitarbeitenden durch Widerstände und Misserfolge nicht entmutigen 

Treibt Lösungsprozesse und Entscheidungen konsequent voran 

u. ä. 
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Funktionsbezogene 
Kompetenz 

Beschreibung 

Zuverlässigkeit ist die Kompetenz, Aufgaben und bestehende Verpflichtungen ordnungsgemäß, termingerecht, sorgfältig und 
genau zu erfüllen. Zuverlässigkeit 
Zuverlässigkeit ist eng verbunden mit Gewissenhaftigkeit, Gründlichkeit, Pflichtgefühl, Disziplin und Eigenverantwortung im 
Handeln. 

Wahrnehmbar/beobachtbar durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensmerkmale: 

- 

- 

- 

- 

- 

Einhalten von Verpflichtungen, Richtlinien, Sicherheitsregeln, Terminen etc. 

Handelt mit hohem Pflichtgefühl und Aufgabenbewusstsein; handelt vereinbarungsgemäß 

Erledigt die zugewiesenen Aufgaben ordnungsgemäß ohne besondere Aufsicht bzw. Prüfung 

Steht für das eigene Handeln ein 

Führt fachliche Aufgaben, übernommene Verpflichtungen und Ämter gewissenhaft (in Übereinstimmung mit geltenden 
Normen und Werten der DRV BW) aus 

- Aktives Einholen von erforderlichen Informationen um zugewiesene Aufgabe termingetreu zu bearbeiten 

u. ä. 
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